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Gemeindevertretung 
 
 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 4. Sitzung der Gemeindevertretung 
am Donnerstag, 15.07.2021, von 20:00 Uhr bis 20:50 Uhr 

in die Mehrzweckhalle Schloßborn (Saal) 
 
 

 
CDU = 7 Gemeindevertreter davon „7“ anwesend 
Grüne = 5 Gemeindevertreter davon „4“ anwesend 
SPD = 2 Gemeindevertreter davon „2“ anwesend 
FDP = 3 Gemeindevertreter davon „2“ anwesend 
FWG = 3 Gemeindevertreter davon „2“ anwesend 
WGS = 3 Gemeindevertreter davon „3“ anwesend 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder der Gemeindevertretung, die Mitglieder 
des Gemeindevorstandes, den Vertreter der Presse, die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer sowie 
den Mitarbeiter der Verwaltung. 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden mit Schreiben vom 02.07.2021 unter Mitteilung der Ta-
gesordnung für Donnerstag, den 15.07.2021 um 20:00 Uhr eingeladen. 
 
Die Gemeindevertretung ist nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Herr Högn teilt mit, dass die Tagesordnungspunkte 3.2 und 3.3 erst in den Ausschüssen beraten werden 
und dann in der Gemeindevertretung. 
 
Herr Bürgermeister Ciesielski teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt 2.2 zurückgezogen wird, da bezüg-
lich der Besetzung der Kommission für Wald- und Klimaschutz noch weitere Gespräche geführt werden 
müssen. 
 

Sitzungsverlauf 
 
 

1. Mitteilungen 
 

1.1. Mitteilungen des Vorsitzenden 
 

Herr Högn teilt mit, dass sich der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Jugend am 08.07.2021 kon-
stituiert hat. Zum Vorsitzenden wurde Herr Christoph Klomann und zur Stellvertreterin Frau Ingrid Keller 
gewählt. 
 
Für die vom Hessischen Verwaltungsschulverband angebotenen Schulungen liegen die konkreten Ter-
mine vor. Wer Interesse hat, kann sich nach wie vor bei Herrn Asch informieren bzw. direkt anmelden. 
 
1.2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes 

 

Es liegen keine Mitteilungen des Gemeindevorstandes vor. 
 
2. Vorlagen des Gemeindevorstandes 

 

2.1. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan “Über dem Seegrund“ 334/GV 
 

Unter dem Hinweis des Vorsitzenden auf § 25 HGO - Widerstreit der Interessen - verlassen die Gemein-
devertreter Herr Tim Böttger, Herr Peter Frankenbach und Herr Dr. Stefan John den Saal. 
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Im Anschluss trägt der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Bau und Infrastruktur, Herr Hans Jür-
gen Staab, die Beratungen vor. Er verliest den gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, 
WGS und Bündnis 90/Die Grünen zur DS-Nr. 334/GV Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Über 
dem Seegrund“, der wie folgt lautet: 
 

1) Der Entwurf des Bebauungsplans ist so zu ändern, dass die Zahl der zulässigen Wohneinheiten 
grundsätzlich und für ein möglichst umfangreiches Teilbaugebiet auf eine Wohneinheit je Bau-
grundstück begrenzt wird. Der Gemeindevorstand wird gebeten, im Bebauungsplanentwurf ent-
sprechende rechtlich umsetzbare Festsetzungen unter Berücksichtigung aller hierfür erforderli-
che Detailfragen einzuarbeiten. Die geänderte Fassung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
i. V. mit § 4 a Satz 1 BauGB erneut zu jedermanns Einsicht öffentlich auszulegen. Die betroffe-
nen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der erneuten Auslegung zu 
benachrichtigen und die Stellungnahmen erneut einzuholen. 

 
2) Es wird beschlossen, dass i. S. des § 4 a Abs. 3 Satz 2 BauGB Stellungnahmen nur zu den ge-

änderten Teilen abgegeben werden können und dass i. S. des § 4 a Abs. 3 Satz 3 BauGB die 
Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme angemessen verkürzt wird. 

 
Der Änderungsantrag liegt allen Mitgliedern der Gemeindevertretung in Kopie vor. 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Infrastruktur empfiehlt der Gemeindevertretung dem Änderungsan-
trag zuzustimmen. 
 
Herr Högn stellt hierzu formal fest, dass ihm der gemeinsame Änderungsantrag mit den Unterschriften 
der Fraktionsvorsitzenden aller drei Fraktionen heute vorgelegt wurde. 
 
Anschließend tragen die einzelnen Fraktionen ihre Standpunkte vor. 
 
Danach wird über den Änderungsantrag zu DS-N. 334/GV – Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
„Über dem Seegrund“ der wie folgt lautet, abgestimmt: 
 

1) Der Entwurf des Bebauungsplans ist so zu ändern, dass die Zahl der zulässigen Wohneinheiten 
grundsätzlich und für ein möglichst umfangreiches Teilbaugebiet auf eine Wohneinheit je Bau-
grundstück begrenzt wird. Der Gemeindevorstand wird gebeten, im Bebauungsplanentwurf ent-
sprechende rechtlich umsetzbare Festsetzungen unter Berücksichtigung aller hierfür erforderli-
che Detailfragen einzuarbeiten. Die geänderte Fassung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
i. V. mit § 4 a Satz 1 BauGB erneut zu jedermanns Einsicht öffentlich auszulegen. Die betroffe-
nen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der erneuten Auslegung zu 
benachrichtigen und die Stellungnahmen erneut einzuholen. 

 
2) Es wird beschlossen, dass i. S. des § 4 a Abs. 3 Satz 2 BauGB Stellungnahmen nur zu den ge-

änderten Teilen abgegeben werden können und dass i. S. des § 4 a Abs. 3 Satz 3 BauGB die 
Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme angemessen verkürzt wird. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
13 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 
 
Damit ist der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, WGS und Bündnis 90/Die Grünen 
beschlossen. 
 
Im Anschluss nehmen die drei Gemeindevertreter wieder an der Sitzung teil und werden über das Bera-
tungsergebnis informiert. 
 
2.2. Wahl von Gemeindevertretern und sachkundigen Einwohnern in die 

Kommission für Wald- und Klimaschutz 
78/GV/XIX 
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Der Tagesordnungspunkt wird zurückgezogen. 
 
3. Anträge der Fraktionen 

 

3.1. Antrag der FDP- und CDU-Fraktion betreffend Information und Auf-
klärung über Trinkwasserknappheit und Wassersparmaßnahmen 

324/GV 
 

Frau Röhrer von der SPD-Fraktion stellt fest, dass sich der Bau-und Siedlungsausschuss nicht mit dem 
Antrag befasst hat. Die in der Beratungsreihenfolge aufgeführte Sitzung war ausgefallen. 
 
Der Gemeindevorstand möge 
 
1. prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Bevölkerung von Glashütten angesichts 

der in den Sommermonaten drohenden Trinkwasserknappheit (neben der Durchführung der Trink-
wasser-Gefahrenabwehrverordnung)  

 
1.1. über die genauen Gegebenheiten und Besonderheiten der Trinkwasserversorgung von Glashütten 

zu informieren, 
 
1.2 über mögliche und sinnvolle Wassersparmaßnahmen in Haushalt und Garten aufzuklären,  
 
1.3 vor der Einführung von Verboten nach der Gefahrenabwehrverordnung über den Stand der drohen-

den Trinkwasserknappheit zu warnen und zu informieren  
 
und 
 

2. In dem Zusammenhang soll die Fördermöglichkeit von Zisternen, insbesondere von Brauchwass-
erzisternen im Haushalt geprüft werden. 

 
3. Ferner sollen Maßnahmen zur weitestgehenden Vermeidung von versiegelten Flächen entworfen 

werden und der Einsatz von Rigolen geprüft werden 
 

Spätestens im Mai 2021 der Gemeindevertretung konkret durchführbare Vorschläge vorlegen. 
 
Antwort des Gemeindevorstands: 
 
 
Hintergrund: 
 
Der Klimawandel und die damit verbundene Zunahme von Extremereignissen hinsichtlich Trockenheit 
aber auch extremer Regenereignissen ist seit einigen Jahren in aller Munde. Für die Gemeinde Glashüt-
ten war das Thema Wasserknappheit in den letzten Jahrzehnten eher ein theoretisches Problem. Die 
letzten drei Dürrejahre haben sowohl bei unseren Wasserressourcen als auch in der Wahrnehmung der 
Bürger einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nur knapp konnte der Wassernotstand vermieden wer-
den, auch mit einer gehörigen Portion Glück, denn durchaus nicht selbstverständlich, haben alle Brun-
nen bzw. die Aufbereitungstechnik tadellos funktioniert, das heißt es gab keinerlei relevante Störungen 
während der letzten drei Sommer.  
 
Im vorher bekannten Rekordsommer 2003 gab es keinerlei Engpässe bei der Wasserversorgung, und 
das bei immerhin fast 6300 Bürger gegenüber heute nur noch etwas über 5700 Einwohnern (einschl. 
Nebenwohnungen). Wenn auch die Gemeinde im Vergleich zu anderen Kommunen des Hochtaunus-
kreises relativ gut aufgestellt ist, nicht zuletzt aufgrund der leistungsstarken Brunnen aus Schloßborn, 
besteht mittelfristig Handlungsbedarf. Aus diesem Grund hat der Gemeindevorstand bereits im vergan-
genen Jahr ein Auftrag zur Bestandsanalyse bzw. zur Erarbeitung eines Konzepts zur Verbesserung 
bzw. zur Sicherstellung der Wasserversorgung in den nächsten Jahrzehnten an ein Hydrogeologisches 
Büro erteilt.  
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Unter dem Eindruck des zukünftig häufiger drohenden Wassernotstands in den Sommermonaten hat die 
Gemeindevertretung auf Antrag der FDP-Fraktion beschlossen folgende Fragen zu beantworten: 
 
1 Informationen zur Trinkwasserversorgung 
 
1.1. Besonderheiten der Trinkwasserversorgung von Glashütten. 
 
Betrachtet man die Wasserversorgung von Glashütten gibt es gleich mehrere Besonderheiten. Erste Be-
sonderheit ist, dass sich die Gemeinde Glashütten zu 100% selbst versorgt. Dies führt natürlich auch 
dazu, dass es keine Infrastruktur für eine zusätzliche externe Wasserversorgung gibt. Insgesamt gibt es 
zur Versorgung der Gemeinde Glashütten 4 Schürfungen und 5 Tiefbrunnen. Die Schürfung „Graue 
Wiese“ in Oberems wird aufgrund ihrer geringen Ergiebigkeit und der dort regelmäßig vorhandenen Trü-
bung kaum genutzt. Derzeit werden Maßnahmen zur bessern Nutzbarkeit geprüft. Von den Tiefbrunnen 
befinden sich 3 im Ortsteil Schloßborn und 2 in Glashütten. Die leistungsstärksten Brunnen befinden 
sich im Ortsteil Schloßborn (Brunnen IV u. V). Sie sind quasi das Rückgrat der sommerlichen Wasser-
versorgung.  
 
Eine weitere Besonderheit bzw. ein zusätzliches Ausfallrisiko besteht in der Tatsache das die Brunnen 
Tiefbrunnen III, IV an einer gemeinsamen Stromleitung hängen. Gäbe es hier eine Störung würden 
gleich 2 Brunnen ausfallen.  
 
Insgesamt betrachtet haben wir einen guten Mix zwischen oberflächennahen Schürfungen und Tiefbrun-
nen unterschiedlicher Tiefe. Dies sorgt für relative Stabilität im Dargebot unserer Wasserversorgung. Nur 
aus diesem Grund konnten wir die letzten 3 Rekordsommer überstehen ohne den Wassernotstand aus-
rufen zu müssen. 
 
1.2. Sinnvolle Wassersparmaßnahmen 
 
In dem Informationspapier der Stadt Kronberg zur Wasserampel befindet sich eine gute Übersicht über 
die einzelnen Verbräuche eines durchschnittlichen Haushalts. In der Hochrechnung auf den traditionell 
höheren Durchschnittsverbrauch in Kronberg wird angenommen, dass der Mehrverbrauch fast aus-
schließlich bei der Gartenbewässerung bzw. für Pools verwendet wird. 
 
Für Glashütten würden wir annehmen, dass zum einen der gewerbliche Anteil am Durchschnittsver-
brauch gegen Null geht. Im Übrigen dürfte sich der Verbrauch ähnlich verhalten. Der Durchschnittsver-
brauch in Glashütten liegt zwischen den Verbrauchszahlen des Bundesdurchschnitts und dem Kronber-
ger Verbrauch. 
 
Auffallend ist, dass sich der Verbrauch im Hochsommer bei Trockenheit fast verdreifacht. Für Uns ein 
Hinweis, dass auch bei uns ein Hoher Wasserbedarf für Pools und Garten besteht. Da gerade in diesen 
Perioden unsere Wasserversorgung an ihre Grenzen kommt sehen wir das wichtigste Sparpotential in 
der Reduzierung der Gartenbewässerung, idealer Weise über die Verwendung von Regenwasser. Damit 
dies funktionieren kann, präferieren wir den Bau von möglichst großen Zisternen. 
 
Anfang der 90er Jahre wurde für die Gemeinde ein Prokopfverbrauch von über 165 Liter pro Einwohner 
und Tag prognostiziert. Auch dank der vielen seit dieser Zeit gebauten Zisternen konnte der Frischwas-
serverbrauch um rd. 30 Liter gesenkt werden. Der Gro der Zisternen hat ein Volumen von wenigen Ku-
bikmetern, was dazu führt, dass diese nach wenigen Wochen oder Tagen Trockenheit lehr sind, oder 
komplett mit Trinkwasser befüllt sind.  
 
Auch im Haushalt gibt es Sparpotential, was ausgenutzt werden kann. Die Möglichkeiten hängen aber 
von der jeweiligen Situation der einzelnen Haushalte ab. Auch hier gibt das Infopapier der Stadt Kron-
berg einen Eindruck des Potentials. Auf Wunsch könnte z.B. mit einem Flyer über mögliche Wasserspar-
maßnahmen informiert werden. Selbstredend könnte der Inhalt auch auf der Webseite der Gemeinde 
veröffentlicht werden.  
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1.3. vor Einführung von Verboten nach der Gefahrenabwehrverordnung über den Stand der drohen-
den Trinkwasserknappheit zu warnen. 

 
In den vergangenen Jahren wurde der Wasserknappheit bereits mittels Sparapellen auf unserer Home-
page und im Amtsblatt entgegengewirkt. Mittels „Wasserampel“ nach dem Vorbild benachbarter Kommu-
nen bekäme dies einen etwas offizielleren Charakter.  
 
Nicht gänzlich geklärt ist der Begriff „Wassernotstand“, heißt ab wann wird zukünftig der Wassernotstand 
ausgerufen. Verwaltungsintern wurde vorübergehend festgelegt, den Wassernotstand auszurufen, wenn 
die erforderliche Löschwasserreserve nicht mehr garantiert werden kann.  
 
Ein praktisches Problem stellt das amtliche Veröffentlichungsorgan dar. Wird ein Artikel für das Amtsblatt 
verfasst, ist dieser bei Veröffentlichung nicht selten obsolet geworden.  
 
2. Fördermöglichkeit von Zisternen 
 
Eine bundeseinheitliche Förderung zur Regenwassernutzung bzw. zum Bau von Zisternen gibt es nicht. 
Einige Bundesländer fördern Maßnahmen dieser Art. Für Hessen konnte leider kein aktuelles Förderpro-
gramm gefunden werden. Auch eine Nachfrage bei der unteren Wasserbehörde blieb ergebnislos.  
 
3. Maßnahmen zur Vermeidung von versiegelten Flächen sowie der Einsatz von Rigolen 
 
Eine Versieglung von Flächen kann, neben dem Einsatz von Zisternen auch über entsprechende Wahl 
von Pflaster für Park- und Gehwegflächen vermieden werden. Der Einsatz von Flachdächern vermeidet 
keine direkte Versiegelung, vermindert aber den Abfluss von Regenwasser bzw. erhöht den Grad der 
Verdunstung. Dieser Effekt wird bei einer Dachbegrünung verstärkt. 
 
Das derzeit in Arbeit befindliche Gutachten zu unserer gemeindlichen Wasserversorgung wird sich in-
haltlich auch mit der Thematik Grundwasserneubildung, insbesondere im Umfeld unserer Schürfungen, 
befassen. Wir erwarten hierzu Empfehlungen zur Verbesserungen der Leistungsfähigkeit unserer Schür-
fungen als einen Baustein zur längerfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung. 
 
Was den Einsatz von Versickerungsanlagen, so auch der Einsatz von Rigolen angeht gibt es einiges zu 
beachten. Grundsätzlich soll Regenwasser über die belebte Bodenzone zur Versickerung gebracht wer-
den. Weitere Details wie Grenzabstände, Verschmutzungsgrat –und Art, Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens etc. sind hierbei zu beachten. Die beigefügte Präsentation aus dem „Schwalm-Eder-Kreis“ gibt 
hierzu einige Informationen. Aufgrund der Komplexität ist hier eine Fachplanung oder zumindest eine 
entsprechende Beratung im Einzelfall zu empfehlen. Gegebenenfalls lohnt auch eine Anfrage bei der un-
teren Wasserbehörde. 
 
Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen die seitens der Gemeinde Glashütten umgesetzt werden kön-
nen um die Wasserversorgung zukünftig im Angesicht des stattfindenden Klimawandels sicherzustellen. 
Das derzeit in Arbeit befindliche Gutachten wird hierüber noch Aufschluss geben. 
 
Es ist davon auszugehen, dass es Bündel von Maßnahmen geben wird. So soll das vorhandene Darge-
bot durch Erschließung eines neuen Tiefbrunnens und bestenfalls Verbesserung der vorhandenen Auf-
bereitungstechnik erhöht werden. Gleichzeitig muss auf der Verbraucherseite Wasser eingespart werden 
-–dies betrifft selbstverständlich auch den gemeindlichen Wasserverbrauch. 
 
 
3.2. Antrag der WGS-Fraktion bezüglich: „Ermittlung des Bedarfs und 

ggf. Neuanschaffung von Spielgeräten für die gemeindeeigenen Kin-
derspielplätze“ 

66/GV/XIX 

 

Die Drucksache wurde an den Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Jugend verwiesen. 
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3.3. „Antrag der WGS-Fraktion bezüglich: „Errichtung von Urnenwän-
den.“ 

68/GV/XIX 
 

Die Drucksache wurde an den Haupt- und Finanzausschusses und Finanzausschuss verwiesen. 
 
4. Anfragen der Fraktionen 

 

4.1. Anfrage der WGS-Fraktion bezüglich: „Abschaffung der Straßenbei-
tragssatzung 

69/GV/XIX 
 

Die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung in der vergangenen Legislatur, führt ggf. zu einer Doppel-
belastung von Bürgerinnen und Bürgern, die in der näheren Vergangenheit zu Einmalzahlungen für die 
Grunderneuerung ihrer Straße herangezogen wurden. Aus diesem Anlass bittet die WGS um die Beant-
wortung folgender Fragen: 
 
-Wie hoch waren die durchschnittlichen Einnahmen der Gemeinde pro Jahr, resultierend aus den Einma-
lzahlungen der Anlieger für Straßengrunderneuerungen der vergangenen 10 Jahre? 
 
-Welche Maßnahmen wurden seitens der Gemeinde ergriffen, die Einnahmeverluste resultierend aus 
dem Wegfall der Straßenbeitragssatzung, zukünftig auszugleichen? 
 
-Wird ein Teil der zukünftigen Kosten für Straßengrunderneuerungen über eine Anhebung der Grund-
steuer B refinanziert und mit welchem Beitragssatz können Bürgerinnen und Bürger voraussichtlich künf-
tig rechnen? 
 
-Wie gedenkt der Gemeindevorstand, eine Doppelbelastung von Einmalzahlern aus der näheren Ver-
gangenheit zu vermeiden? 
 
Antwort des Gemeindevorstandes: 
 
Zwischen 2007 und 2016 sind Straßenbeiträge in Höhen von 776.012,83 € erhoben worden. Für die 
Haushalte der Gemeinde im betreffenden Zeitraum ergibt sich damit ein Durchschnitt von 77.601,-€.  
 
Da gesetzlich vorgeschrieben ist einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, müssen zukünftige, bei-
tragsfähige Straßenerneuerungen mit in den Haushalt eingearbeitet werden. Ggfls. hat dies eine Erhö-
hung der Grundsteuer zur Folge. Der Anteil des beitragsfähigen Aufwandes für die Entwässerung der 
Straßen wird im jetzigen Model dem Gebührenhaushalt zugeschlagen. In der Beantwortung der FDP-An-
frage vom 05.03.2019 (DS.: 49GV) kann dem angenommenen 10-Jahresplan zur Erneuerung verschie-
dener Straßen entnommen werden, wie hoch zukünftige Belastungen sein könnten. Siehe hierzu beige-
fügten Beschluss. 
 
Eine Berücksichtigung der, in der jüngeren Vergangenheit geleisteten Straßenbeiträge, kann aus bei-
tragsrechtlicher Sicht nicht erfolgen. Eine Auszahlung als freiwilligen Beitrag seitens der Gemeinde ist 
aus haushaltsrechtlicher Sicht ebenfalls problematisch. Insofern ergibt sich für die Betroffenen eine rela-
tive Ungerechtigkeit. Eine gewisse Gerechtigkeit könnte herbeigeführt werden, wenn man nach Erneue-
rung der Dattenbachstraße, seitens der Gemeindevertretung das Augenmerk in der näheren Zukunft auf 
den Ausbau von noch nicht ersthergestellten Straßen legen würde. Die Erschließungsbeitragssatzung ist 
nach wie vor in Kraft. Beispiele hierfür sind z.B. die Waldstraße, der Eichpfad oder der hintere Teil der 
Straße Am Trieb. 
 
 
4.2. Anfrage der WGS-Fraktion bezüglich: „Öffentlichkeitsarbeit- Online-

Übertragungen von Gemeindevertretersitzungen.“ 
67/GV/XIX 

 

Anfrage: 
 
Die Pandemie der vergangenen Monate hat gezeigt, dass es nicht immer einfach war, Gemeindevertre-
tersitzungen wie gewohnt abzuhalten und dabei eine ausreichende Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern 
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als Zuschauer zuzulassen. Die fortgeschrittene Digitalisierung gibt uns eine Möglichkeit an die Hand, 
diesen Zustand zu verbessern. Aus diesem Anlass bittet die WGS um die Beantwortung folgender Fra-
gen:  
 
Ist eine zeitgleiche oder ggf. zeitversetzte Aufnahme und Übertragung der Gemeindevertretersitzungen 
zum Abruf aus dem Internet möglich und wenn ja, welche rechtlichen Voraussetzungen und Rahmenbe-
dingungen müssen dafür eingehalten werden? 
 
Begründung: 
 
Eine ausreichende Information der Bürgerinnen und Bürger über die Diskussionen in der Gemeindever-
tretung ist notwendig zur politischen Willensbildung. Dazu ist der persönliche Besuch der öffentlichen 
Gemeindevertretersitzung der geeignetste Weg. Das ist jedoch in pandemischen Zeiten nicht immer 
möglich. Und auch in „normalen Zeiten“ für ältere, kranke oder schwangere Menschen beschwerlich 
oder unmöglich. 
 
Antwort des Gemeindevorstandes: 
 
Die Übertragung von Sitzungen durch Presse/Medienvertreter muss in der Hauptsatzung geregelt wer-
den (Auszug Mustersatzung HSGB): 
 
„§ 7 Film- und Tonaufnahmen  
 
In öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung/Ausschüsse/Beiräte sind Film- und Tonaufnahmen 
durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung oder der Übertragung im Internet zulässig. Die Film- 
und Tonaufnahmen sind dem oder der Vorsitzenden vor Beginn der Sitzung anzuzeigen. Die Medienver-
treterin oder der Medienvertreter hat auf Verlangen der oder des Vorsitzenden einen Nachweis über ihre 
oder seine Berechtigung zu führen“. 
 
Die Übertragung von Sitzungen der Gemeindevertretung (via Livestream) muss in der Geschäftsordnung 
geregelt werden (Auszug Mustergeschäftsordnung HSGB): 
 
„§ 19 Sitzungsordnung, Sitzungsdauer und Film- und Tonaufzeichnung.  
 
Eine Internetübertragung (sogenannter Live- oder Internetstreaming) im Rahmen des Internetauftritts der 
Gemeinde unter www.gemeinde-glashuetten.de ist nur zulässig, wenn die Gemeindevertretung dies be-
schließt. Dieses gilt nur für die Sitzung der Gemeindevertretung nicht jedoch für die Ausschüsse und 
Beiräte“. 
 
Das benötigte Equipment für die Übertragungen muss neu angeschafft werden. Die Kosten hierfür betra-
gen nach ersten Abfragen rund 10.000 €. Um eine qualitative Übertragung zu gewährleisten muss auch 
das Netzwerk entsprechend angepasst werden. Übertragungen von Sitzungen wären dann nur aus dem 
Bürgerhaus Glashütten möglich bzw. alle geplanten Sitzungsorte werden mit einem entsprechenden 
Netzwerk ausgestattet.  
 
 
Nach Schluss der Sitzung: 
 
Fragen aus dem Publikum: 
 
Die von den Anwesenden gestellten Fragen werden beantwortet. 
 
Der Vorsitzende ausgefertigt: 
  
  
gez. Matthias Högn Peter Asch 
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Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Glashütten/HTK

Beschlussvorlage
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen

Glashütten, den 08.10.2020 334/GV Amt III-Rm/pa

Federführendes Amt Bauamt
Beteiligte/s Amt/Ämter

Beratungsfolge Termin Bemerkung
Gemeindevorstand 19.10.2020 beschließend
Gemeindevertretung 13.11.2020 beschließend
Bau- und Siedlungsausschuss 20.01.2021 Sitzung abgesagt!
Gemeindevertretung 29.01.2021 Sitzung abgesagt!
Bau- und Siedlungsausschuss 23.06.2021 vorberatend
Gemeindevertretung 15.07.2021 beschließend

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan “Über dem Seegrund“

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die DS-Nr. 334/GV als Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung in
ihrer Sitzung am 13. November 2020 zur Abstimmung vorzulegen.

Satzungsbeschluss:

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden als Stellungnahmen
der Gemeinde Glashütten und somit als Abwägung i. S. d. § 1 Abs. 7 BauGB be-
schlossen.

(2) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB
i.V .m § 91 Abs. 1 und 3 HBO als Satzung beschlossen und die Begründung
hierzu gebilligt.

(3) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht
und in Kraft gesetzt.

Erläuterungen:

Siehe Anlage “Begründung zum Bebauungsplan über dem Seegrund“.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister
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Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 
 

Bebauungsplan 
 

„Über dem Seegrund“ 
 
 

- Teil II: Öffentlichkeit - 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anre-
gungen (Frist bis zum 06.09.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glashütten und Wettenberg, den 17.09.2020  
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Anette und Gerald Beswick – Dattenbachstraße 2 – 61479 Schloßborn (20.08.2019 
und 03.09.2019) 

Beata Salek – Dattenbachstr. 7 – 61479 Schloßborn (24.08.2019) 
Sylvia und Michael Gellert – Dattenbachstr. 89a – 61479 Schloßborn (11.08.2019) 
Andreä & Partner – Herr Prof. Dr. Erhard – Biebricher Allee 23 – 65187 Wiesbaden 

für die Eheleute Sylvia und Michael Gellert – Dattenbachstr. 89a – 61479 
Schloßborn (11.08.2019) 

Andreä & Partner – Herr RA Blumenberg – Biebricher Allee 23 – 65187 Wiesbaden 
für Herrn Niels Marnet – Eichwaldstr. 1 – 61479 Glashütten (05.09.2019) 

Andreä & Partner – Herr RA Blumenberg – Biebricher Allee 23 – 65187 Wiesbaden 
für Frau Tamara Moussa Rathing und Herrn Mathias Rathing – Buchwaldstr. 2 - 
61479 Glashütten (05.09.2019)  

Peter und Sabine Pietzner – Butznickelstraße 32 – 61479 Glashütten (26.08.2019) 
H.W.E. Homburg – Bürgerinitiative Dattenbachstr. – Dattenbachstr. 6 – 61479 Glas-

hütten (15.08.2020) 
Ursula und Dr. Dietmar Butt – Dattenbachstr. 13 – 1479 Glashütten (11.08.2019) 
Dr. Mathias Poppe – Dattenbachstr. 3 – 61479 Glashütten (12.08.2019)  
Familie Manzke – Dattenbachstr. 19b – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
Andrea und Holger Piscator – Dattenbachstr. 21 – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
Klaus und Colette Hornig – Dattenbachstr. 18 – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
Gesa Kraft – Dattenbachstr. 19a – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
Renate Kamphausen – Heftricher Str. 1b – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
Eheleute Doris und Dariusch Yassemi – Dattenbachstr. 8 – 61479 Glashütten 

(09.08.12019) 
Inge Wicke – Dattenbachstr. 20 – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
Lothar Koebnick – Dattenbachstr. 7 – 61479 Glashütten (12.08.2019) 
Sven Koebnick – Dattenbachstr. 7 – 61479 Glashütten (14.08.2019) 
Dr. Jörg Borse – Dattenbachstr. 14 – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
 
Bürgerinitiative Dattenbachstraße (11.08.2019) 

Andrea Piscator – Dattenbachstraße 21 
Heidrun Werner – Dattenbachstraße 22 
Michael Gellert – Dattenbachstraße 8a 
Sylvia Gellert – Dattenbachstraße 8a 
Tamara Moussa – Buchwaldstraße 2 

Dr. Tillmann Hosius – Butznickelstr. 30 – 61479 Schloßborn 
 
Der Stellungnahme von Herrn Dr. Tillmann Hosius stimmen inhaltlich in vollem Um-
fang folgende Personen zu: 
 
Herr Johannes Trenka – Butznickelstr. 25 – 61479 Schloßborn 
Herr Robert Trummer – Butznickelstr. 27 – 61479 Schloßborn 
Herr Carsten Erdt – Butznickelstr. 6 – 61479 Schloßborn 
Herr Tim Böttger – Dattenbachstr. 15 -61479 Schloßborn 
Herr Hesler Benedict – Maisebachstr. 5 – 61479 Schloßborn 
Jan und Marion Becher – Butznickelstr. 22 – 61479 Schloßborn 
Wilfried und Barbara Decker – Kapellenstr. 1 – 61479 Schloßborn 
Michael und Sylvia Gellert – Dattenbachstr. 21 – 61479 Schloßborn 
Holger und Andrea Piscator – Dattenbachstr. 21 – 61479 Schloßborn 
Gerd und Elisa Englbrecht- Dattenbachstr. 21A- 61479 Schloßborn 
Frau Heidrun Werner – Dattenbachstr. 22 – 61479 Schloßborn 
Herr Stephanus van Bergerem – Butznickelstr. 11 – 61479 Schloßborn 
Herr Dr. RolfGraf – Tannenwaldstr. 2 – 61479 Schloßborn 
Herr Dr. Elmar Daiber – Schützenpfad 1 – 61479 Schloßborn 
Herr Ralf Steusloff – Feldbergstr. 4 – 61479 Schloßborn 
Gordon und Dr. Ulrike Kanning – Feldbergstr. 15 – 61479 Schloßborn 
Stephan und Ulrike Blank – Heftricher Str. 16a – 61479 Schloßborn 
Herr Peter Welteroth – Im Weiherfeld 5 – 61479 Schloßborn 
Daniel und Kerstin Scire – Butznickelstr. 10 – 61479 Schloßborn 
Katrin Nehlsen und Oliver Rabatsch – Heftricher Str. 17 – 61479 Schloßborn 
Michaela Meixner und Johannes Geißler – Im Weiherfeld 4 – 61479 Schloßborn 
Herr Walter Kulawiak -Kapellenstr. 15 – 61479 Schloßborn 
Frau Erika Warkotsch – Butznickelstr. 33 – 61479 Schloßborn 
Frau Juliane Hosius – Butznickelstr. 30 – 61479 Schloßborn 
Frau Dr. Ina Berghaus – Maisebachstr. 3 – 61479 Schloßborn 
Harald und Doreen Nikutta – Am Höhenstrauch 11 – 61479 Schloßborn 
Volker Weber und Martijntje Weber-Verburg – Am Höhenstrauch 12 – 61479 

Schloßborn 
Hartmut und Dr. Gertrude Kreyling – Am Höhenstrauch 9 – 61479 Schloßborn 
Herr Dr. Andreas Schallmeyer – Taunusblick - 61479 Schloßborn 
Frederick Iwans und Tanja Bachmann-Iwans – Taunusblick 8a – 61479 Schloßborn 
Frau Berenike Holst – Im Seyen 15 – 61479 Schloßborn  
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Beschlussempfehlung 
 
Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden als Stellungnahmen 
der Gemeinde Glashütten und somit als Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB be-
schlossen. 

 
(2) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m § 91 Abs. 1 und 3 HBO als Satzung beschlossen und die Begründung 
hierzu gebilligt.  

 
(3) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht 

und in Kraft gesetzt. 
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Anette und Gerald Beswick – Dattenbachstraße 2 – 61479 Schloßborn (20.08.2019 
und 03.09.2019) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Anette und Gerald Beswick (03.09.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die mit Schreiben vom 22.06.2016 vorgebrachten Hinweise und Anregungen werden 
entsprechend in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zunächst bestehen seitens der Gemeinde Glashütten keine Überlegungen, auf der 
gegenüberliegenden Seite der Dattenbachstraße ein neues Baugebiet auszuweisen. 
Im Übrigen kann ausgeführt werden, dass seitens der Gemeinde Glashütten 2016 
ein Ingenieurbüro beauftragt wurde, auf der Grundlage des bestehenden Versiege-
lungsgrades sowie auch des vorliegenden Bebauungsplanes mit den hierdurch künf-
tig zulässigen Versiegelungsgraden eine hydraulische Berechnung des Entwässe-
rungsgebietes zu erstellen, um Engpässe im Kanalnetz zu ermitteln. Seitens des 
Ingenieurbüros wurden zunächst verschiedene Varianten berechnet, um festzustel-
len, welche Auswirkungen eine zusätzliche Versiegelung auf das vorhandene Kanal-
netz innerhalb des Plangebietes hat. Bei allen Berechnungen traten bereits im Be-
stand zum Teil deutliche Auslastungen einzelner Haltungen sowie auch Überstauer-
eignisse an Schachtbauwerken auf. Daher erfolgte seitens des Ingenieurbüros eine 
Prüfung verschiedener Lösungsmöglichkeiten und es wurde in Abstimmung mit der 
Gemeindeverwaltung ein mittelfristiger Maßnahmenkatalog erarbeitet. Insofern er-
folgte sowohl eine grundlegende Analyse der entwässerungstechnischen Rahmen-
bedingungen bezogen auf sämtliche Kanalhaltungen, während zugleich auch ein 
gestuftes Vorgehen zur erforderlichen Ertüchtigung der bestehenden Abwasserlei-
tungen beabsichtigt ist. 

1. 

2. 

3. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan bereits erläutert, wurden in den vergan-
genen Jahren zunehmend einzelne Grundstücke im Plangebiet weiter unterteilt und 
es erfolgte eine städtebauliche Nachverdichtung, deren Fortschreiten weiter abseh-
bar ist, sodass die Gemeinde Glashütten aufgrund der absehbaren Kapazitätsgren-
zen der verkehrlichen Erschließung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit 
der Ver- und Entsorgung des Plangebietes das Erfordernis sieht, die weitere städte-
bauliche Entwicklung bauplanungsrechtlich zu steuern und zu ordnen. Daher sollen 
im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes für das gesamte Quartier Festsetzun-
gen zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Entwicklung getroffen werden, die 
Planungs- und Rechtssicherheit für die Gemeinde Glashütten sowie auch für die 
Grundstückseigentümer innerhalb des Plangebietes schaffen. Die Gemeinde Glas-
hütten hält demnach an der Planung weiterhin fest. 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen durch die Änderung des Bebauungsplanes „Vor dem 
Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung des Bebauungsplanes von 
1979 und die Überplanung des bislang als sog. im Zusammenhang bebauter Ortsteil 
nach § 34 BauGB zu wertenden Teilbereiches die bauplanungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen für die weitere städtebauliche Entwicklung und Ordnung geschaffen 
werden. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemeinen 
Wohngebietes i.S.d. § 4 Baunutzungsverordnung sowie die Sicherung der zugehöri-
gen Erschließung. Hinzu kommen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, 
zur Mindestgröße der Baugrundstücke und zur höchstzulässigen Zahl der Wohnun-
gen in Wohngebäuden sowie grünordnerische Festsetzungen und bauordnungs-
rechtliche Gestaltungsvorschriften. Hierzu kann angemerkt werden, dass sich der 
vorliegende Bebauungsplan mit seinen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 
bewusst nur auf die Sicherstellung der in der Begründung zum Bebauungsplan dar-
gelegten wesentlichen Planziele beschränkt. Im Übrigen soll im Zuge des vorliegen-
den Bebauungsplanes keine deutliche Ausweitung der Vorgaben und Anforderungen 
an die jeweiligen Grundstückseigentümer gegenüber den bisherigen bauplanungs-
rechtlichen Vorgaben erfolgen. 
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Anlage zum Schreiben Anette und Gerald Beswick, Stellungnahme vom 22.04.2016 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan bereits erläutert, wurden in den vergan-
genen Jahren zunehmend einzelne Grundstücke im Plangebiet weiter unterteilt und 
es erfolgte eine städtebauliche Nachverdichtung, deren Fortschreiten weiter abseh-
bar ist, sodass die Gemeinde Glashütten aufgrund der absehbaren Kapazitätsgren-
zen der verkehrlichen Erschließung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit 
der Ver- und Entsorgung des Plangebietes das Erfordernis sieht, die weitere städte-
bauliche Entwicklung bauplanungsrechtlich zu steuern und zu ordnen. Daher sollen 
im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes für das gesamte Quartier Festsetzun-
gen zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Entwicklung getroffen werden, die 
Planungs- und Rechtssicherheit für die Gemeinde Glashütten sowie auch für die 
Grundstückseigentümer innerhalb des Plangebietes schaffen. Die Grenzen der ver-
kehrlichen Leistungsfähigkeit ergeben sich dabei aus den bestehenden und zum Teil 
vergleichsweise geringen Straßenquerschnitten innerhalb des Plangebietes, aber 
insbesondere auch bezüglich der weiteren Verkehrswege innerhalb der Ortslage, die 
der äußeren Erschließung und Anbindung des Plangebietes dienen. Im Falle einer 
weiteren, überwiegend ungesteuerten baulichen Nachverdichtung und einer somit 
absehbaren weiteren Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs werden maßgebliche 
Knotenpunkte im bestehenden Verkehrsnetz erkennbar überlastet. Die deutliche 
Erhöhung der Einwohnerzahl des Plangebietes in der Vergangenheit zeigt sich be-
reits bei den Grenzen der Leistungsfähigkeit der Abwasserentsorgung. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die stärkere Berücksichtigung von Innenentwicklungspotenzialen und der Belange 
des Bodenschutzes werden auch seitens der Gemeinde Glashütten befürwortet, 
jedoch darf hierbei auch nicht verkannt werden, dass eine weitgehend ungesteuerte 
städtebauliche Nachverdichtung im baulichen Innenbereich oftmals die bestehende 
infrastrukturelle Ausstattung an die Grenzen der Leistungsfähigkeit bringt. Dies zu 
vermeiden ist wesentliches Planziel des vorliegenden Bebauungsplanes. Die Fest-
setzungen zur Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet sowie 
zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wurden bereits zum 
Entwurf des Bebauungsplanes jedoch angepasst, sodass der gegenwärtigen örtli-
chen Situation im Rahmen der in der Bauleitplanung vorliegend beachtlichen Ziele 
der Raumordnung stärker Rechnung getragen werden kann. 
 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Festsetzungen zur Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen Wohnge-
biet sowie zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wurden 
bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes geändert und angepasst, sodass der 
gegenwärtigen örtlichen Situation im Rahmen der in der Bauleitplanung vorliegend 
beachtlichen Ziele der Raumordnung stärker Rechnung getragen werden kann. 
Demnach soll die Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet 
nunmehr 600 m² betragen. Zudem können Ausnahmen von der Festsetzung zuge-
lassen werden, wenn es sich um zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses bereits 
bebaute Grundstücke handelt. Im Allgemeinen Wohngebiet soll zudem je angefan-
gene 300 m² Grundstücksfläche eine Wohnung je Wohngebäude zulässig sein. Die 
Festsetzung zur höchstzulässigen Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden bezieht 
sich im Übrigen auf die jeweils angefangene und nicht auf die volle Grundstücksflä-
che. Auch diesbezüglich sollen jedoch Ausnahmen von der Festsetzung zugelassen 
werden können, wenn es sich um zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses be-
reits bebaute Grundstücke handelt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass mit den 
geplanten Festsetzungen ein künftiger Regelfall normiert werden soll, jedoch im 
Zuge einer konkreten Bauantragstellung, sofern die tatbestandlichen Voraussetzun-
gen gegeben sind, durchaus auch eine Befreiung i.S.d. § 31 Abs. 2 BauGB von den 
im Einzelfall entgegenstehenden Festsetzungen beantragt werden kann. 
 



Bebauungsplan „Über dem Seegrund“    Seite 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die vorgenannten Ausführungen zu Punkt 2 sowie auf die Be-
schlussempfehlungen zu den im Rahmen der Stellungnahme vom 03.09.2019 zum 
Bebauungsplan-Entwurf vorgebrachten Hinweisen und Anregungen. Zudem wurden 
bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes hinsichtlich der Entwässerung ergänzen-
de Ausführungen in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 7 und 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan bereits erläutert, wurden in den vergan-
genen Jahren zunehmend einzelne Grundstücke im Plangebiet weiter unterteilt und 
es erfolgte eine städtebauliche Nachverdichtung, deren Fortschreiten weiter abseh-
bar ist, sodass die Gemeinde Glashütten aufgrund der absehbaren Kapazitätsgren-
zen der verkehrlichen Erschließung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit 
der Ver- und Entsorgung des Plangebietes das Erfordernis sieht, die weitere städte-
bauliche Entwicklung bauplanungsrechtlich zu steuern und zu ordnen. Daher sollen 
im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes für das gesamte Quartier Festsetzun-
gen zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Entwicklung getroffen werden, die 
Planungs- und Rechtssicherheit für die Gemeinde Glashütten sowie auch für die 
Grundstückseigentümer innerhalb des Plangebietes schaffen. Die Gemeinde Glas-
hütten hält demnach an der Planung weiterhin fest. 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen durch die Änderung des Bebauungsplanes „Vor dem 
Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung des Bebauungsplanes von 
1979 und die Überplanung des bislang als sog. im Zusammenhang bebauter Ortsteil 
nach § 34 BauGB zu wertenden Teilbereiches die bauplanungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen für die weitere städtebauliche Entwicklung und Ordnung geschaffen 
werden.  

5. 

6. 

7. 

8. 
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Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohnge-
bietes i.S.d. § 4 Baunutzungsverordnung sowie die Sicherung der zugehörigen Er-
schließung. Hinzu kommen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur 
Mindestgröße der Baugrundstücke und zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in 
Wohngebäuden sowie grünordnerische Festsetzungen und bauordnungsrechtliche 
Gestaltungsvorschriften. Hierzu kann angemerkt werden, dass sich der vorliegende 
Bebauungsplan mit seinen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bewusst nur 
auf die Sicherstellung der in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegten we-
sentlichen Planziele beschränkt. Im Übrigen soll im Zuge des vorliegenden Bebau-
ungsplanes keine deutliche Ausweitung der Vorgaben und Anforderungen an die 
jeweiligen Grundstückseigentümer gegenüber den bisherigen bauplanungsrechtli-
chen Vorgaben erfolgen. 
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Beata Salek – Dattenbachstr. 7 – 61479 Schloßborn (24.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Seitens der Gemeinde Glashütten wurde 2016 ein Ingenieurbüro beauftragt, auf der 
Grundlage des bestehenden Versiegelungsgrades sowie auch des vorliegenden 
Bebauungsplanes mit den hierdurch künftig zulässigen Versiegelungsgraden eine 
hydraulische Berechnung des Entwässerungsgebietes zu erstellen, um Engpässe im 
Kanalnetz zu ermitteln. Seitens des Ingenieurbüros wurden zunächst verschiedene 
Varianten berechnet, um festzustellen, welche Auswirkungen eine zusätzliche Ver-
siegelung auf das vorhandene Kanalnetz innerhalb des Plangebietes hat. Bei allen 
Berechnungen traten bereits im Bestand zum Teil deutliche Auslastungen einzelner 
Haltungen sowie auch Überstauereignisse an Schachtbauwerken auf. Daher erfolgte 
seitens des Ingenieurbüros eine Prüfung verschiedener Lösungsmöglichkeiten und 
es wurde in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ein mittelfristiger Maßnah-
menkatalog erarbeitet. Insofern erfolgte bereits eine grundlegende Analyse der ent-
wässerungstechnischen Rahmenbedingungen bezogen auf sämtliche Kanalhaltun-
gen, während zugleich auch ein gestuftes Vorgehen zur erforderlichen Ertüchtigung 
der bestehenden Abwasserleitungen beabsichtigt ist. Gleichwohl sind im Zuge der 
seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltungen 
betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 

1. 

2. 
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Sylvia und Michael Gellert – Dattenbachstr. 89a – 61479 Schloßborn (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Andreä & Partner – Herr Prof. Dr. Erhard – Biebricher Allee 23 – 65187 Wiesbaden 
für die Eheleute Sylvia und Michael Gellert – Dattenbachstr. 89a – 61479 Schloßborn 
(11.08.2019) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2 und 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Bebauungsplan werden die bestehenden Verkehrswege mit den zugehörigen 
öffentlichen Straßenparzellen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als Straßenverkehrs-
flächen festgesetzt. 

1. 

2. 
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Das zum Entwurf des Bebauungsplanes ebenfalls noch in die zeichnerische Festset-
zung der Straßenverkehrsflächen einbezogene Flurstück 43/1 befindet sich entspre-
chend den vorgebrachten Hinweisen jedoch in privatem Eigentum, sodass die Fest-
setzung dahingehend redaktionell angepasst wird, dass das Flurstück dem Allge-
meinen Wohngebiet als nicht überbaubare Grundstücksfläche zugeordnet wird. Die 
Gemeinde Glashütten geht davon aus, dass die Umwidmung des Flurstücks im Sin-
ne der Grundstückseigentümer ist, sodass sich kein Erfordernis einer erneuten Betei-
ligung nach § 4a Abs. 3 BauGB ergibt, zumal die Umwidmung die Grundzüge der 
Planung nicht berührt und im Übrigen keine Öffentlichkeit betroffen ist, die in ihren 
Rechten beeinträchtigt werden könnte und auch sonstige betroffene Behörden oder 
Träger öffentlicher Belange nicht erkennbar sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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Anlage zum Schreiben Andreä & Partner – Herr Prof. Dr. Erhard  
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Andreä & Partner – Herr RA Blumenberg – Biebricher Allee 23 – 65187 Wiesbaden 
für Herrn Niels Marnet – Eichwaldstr. 1 – 61479 Glashütten (05.09.2019) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1a: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. 
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 Zu 1.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt; den Anregungen wird jedoch nicht 
entsprochen und es wird an der Planung weiterhin festgehalten. 
 
Die Festsetzung der Grundflächenzahl von GRZ = 0,3 für das Allgemeine Wohnge-
biet Nr. 1 bleibt geringfügig hinter den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor 
dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 zurück. Gleich-
zeitig werden jedoch bisherige Einschränkungen durch die Anrechenbarkeit von 
Nicht-Vollgeschossen bei der Berechnung der Geschossflächenzahl sowie durch die 
Begrenzung der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse aufgehoben. Hierdurch 
wird zwar einerseits das Maß an zulässiger Versiegelung geringfügig reduziert, statt-
dessen aber eine bessere Ausnutzung der jeweiligen Baugrundstücke bauplanungs-
rechtlich ermöglicht. Ferner setzt der Bebauungsplan für das Allgemeine Wohngebiet 
Nr. 1 entsprechend den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem 
Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 eine Geschossflä-
chenzahl von GFZ = 0,5 fest. In diesem Teilbaugebiet sind künftig jedoch entgegen 
den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes von 1964 einschließlich der 
1. Änderung von 1979 die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine 
Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände bei der Ermittlung der 
zulässigen Geschossfläche nicht mehr mitzurechnen, sodass letztlich keine maßgeb-
liche Verschlechterung der bauplanungsrechtlich zulässigen Möglichkeiten der 
Grundstücksnutzung entstehen. Für bestehende Abweichungen gelten im Übrigen 
grundsätzlich auch die Regelungen zum baurechtlichen Bestandsschutz, sofern es 
sich um genehmigte bauliche Anlagen und Nutzungen handelt. 
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Zu 1.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Zunächst kann angemerkt werden, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festset-
zung des unteren Bezugspunktes für die Ermittlung der maximal zulässigen Gebäu-
dehöhen auf das hangseitige Gelände abstellt, da hier der „höchstgelegene“ Schnitt-
punkt des natürlichen Geländes mit der Außenwand entsteht. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurde für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 und 
2 von der Begrenzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse auf ein Maß von Z = I 
abgesehen, da im Zuge dieser Festsetzung aufgrund der topografischen Gegeben-
heiten und der landesrechtlichen Vollgeschossdefinition bei bestehenden Gebäuden 
auf einzelnen Baugrundstücken zum Teil der Bestand nicht vollumfänglich erfasst 
werden kann. Die Festsetzung würde im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 zwar den 
bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 
einschließlich der 1. Änderung von 1979 entsprechen, wird aber der konkreten örtli-
chen Situation letztlich nicht gerecht. Zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung wurden daher in diesen Teilbaugebieten nunmehr Festsetzungen zur 
maximal zulässigen Höhenentwicklung baulicher Anlagen getroffen. Seitens der 
Gemeinde Glashütten werden die getroffenen Festsetzungen zur maximal zulässi-
gen Höhenentwicklung von Gebäuden im Ergebnis als sachgerecht zur Steuerung 
und Wahrung auch der weiteren künftigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
angesehen. Für bestehende Abweichungen gelten im Übrigen grundsätzlich auch die 
Regelungen zum baurechtlichen Bestandsschutz, sofern es sich um genehmigte 
bauliche Anlagen und Nutzungen handelt. 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Bereits nach den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Datten-
berg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 haben Garagen einen Min-
destabstand von 5 m zur Straße einzuhalten. Mit der Festsetzung soll eine aus städ-
tebaulicher Sicht erwünschte einheitliche Anordnung von Garagen und Carports 
abgerückt von der jeweiligen Straße innerhalb des gesamten Quartiers erreicht wer-
den.  
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Hierbei wird nicht verkannt, dass im Bestand bereits zahlreiche Garagen zum Teil 
ohne bzw. mit geringerem Grenzabstand an die Straßenparzellen gebaut wurden, 
gleichwohl hält die Gemeinde Glashütten weiterhin an dem vorgenannten städtebau-
lichen Ziel fest. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Festsetzungen zur Mindestgröße der 
Baugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet sowie zur höchstzulässigen Zahl der 
Wohnungen in Wohngebäuden geändert und angepasst, sodass der gegenwärtigen 
örtlichen Situation im Rahmen der in der Bauleitplanung vorliegend beachtlichen 
Ziele der Raumordnung stärker Rechnung getragen werden kann. Demnach soll die 
Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet nunmehr 600 m² 
statt 800 m2 betragen. Zudem können Ausnahmen von der Festsetzung zugelassen 
werden, wenn es sich um zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses bereits bebau-
te Grundstücke handelt. Im Allgemeinen Wohngebiet soll zudem je angefangene 
300 m² statt 400 m2 Grundstücksfläche eine Wohnung je Wohngebäude zulässig 
sein. Auch diesbezüglich sollen Ausnahmen von der Festsetzung zugelassen wer-
den können, wenn es sich um zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses bereits 
bebaute Grundstücke handelt. Zudem wurde die Lage der Baugrenzen und somit der 
Umfang der überbaubaren Grundstücksflächen zum Entwurf des Bebauungsplanes 
angepasst. Seitens der Gemeinde Glashütten werden die getroffenen Festsetzungen 
zur Mindestgröße von Baugrundstücken sowie zu den maximal zulässigen Wohnun-
gen je Wohngebäude im Ergebnis als sachgerecht zur Steuerung und Wahrung auch 
der weiteren künftigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung angesehen. Für 
bestehende Abweichungen gelten im Übrigen grundsätzlich auch die Regelungen 
zum baurechtlichen Bestandsschutz, sofern es sich um genehmigte bauliche Anla-
gen und Nutzungen handelt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass mit den geplan-
ten Festsetzungen ein künftiger Regelfall normiert werden soll, jedoch im Zuge einer 
konkreten Bauantragstellung, sofern die tatbestandlichen Voraussetzungen gegeben 
sind, durchaus auch eine Befreiung i.S.d. § 31 Abs. 2 BauGB von den im Einzelfall 
entgegenstehenden Festsetzungen beantragt werden kann. 
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Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Aufgrund der topografischen Gegebenheiten wird seitens der Gemeinde Glashütten 
vorliegend das städtebauliche Erfordernis gesehen, die Zulässigkeit von Hangbefes-
tigungen durch entsprechende Gestaltungsvorschriften zu regeln. Seitens der Ge-
meinde Glashütten werden die getroffenen Festsetzungen zur Gestaltung von Hang-
befestigungen im Ergebnis als sachgerecht zur Steuerung und Wahrung auch der 
weiteren künftigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung angesehen. 
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Anlage zum Schreiben Andreä & Partner – Herr RA Blumenberg 
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Andreä & Partner – Herr RA Blumenberg – Biebricher Allee 23 – 65187 Wiesbaden 
für Frau Tamara Moussa Rathing und Herrn Mathias Rathing – Buchwaldstr. 2 - 
61479 Glashütten (05.09.2019)  
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1a: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. 
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Zu 1.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt; den Anregungen wird jedoch nicht 
entsprochen und es wird an der Planung weiterhin festgehalten. 
 
Die Festsetzung der Grundflächenzahl von GRZ = 0,3 für das Allgemeine Wohnge-
biet Nr. 1 bleibt geringfügig hinter den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor 
dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 zurück. Gleich-
zeitig werden jedoch bisherige Einschränkungen durch die Anrechenbarkeit von 
Nicht-Vollgeschossen bei der Berechnung der Geschossflächenzahl sowie durch die 
Begrenzung der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse aufgehoben. Hierdurch 
wird zwar einerseits das Maß an zulässiger Versiegelung geringfügig reduziert, statt-
dessen aber eine bessere Ausnutzung der jeweiligen Baugrundstücke bauplanungs-
rechtlich ermöglicht. Ferner setzt der Bebauungsplan für das Allgemeine Wohngebiet 
Nr. 1 entsprechend den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem 
Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 eine Geschossflä-
chenzahl von GFZ = 0,5 fest. In diesem Teilbaugebiet sind künftig jedoch entgegen 
den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes von 1964 einschließlich der 
1. Änderung von 1979 die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine 
Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände bei der Ermittlung der 
zulässigen Geschossfläche nicht mehr mitzurechnen, sodass letztlich keine maßgeb-
liche Verschlechterung der bauplanungsrechtlich zulässigen Möglichkeiten der 
Grundstücksnutzung entstehen. Für bestehende Abweichungen gelten im Übrigen 
grundsätzlich auch die Regelungen zum baurechtlichen Bestandsschutz, sofern es 
sich um genehmigte bauliche Anlagen und Nutzungen handelt. 
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Zu 1.2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Zunächst kann angemerkt werden, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festset-
zung des unteren Bezugspunktes für die Ermittlung der maximal zulässigen Gebäu-
dehöhen auf das hangseitige Gelände abstellt, da hier der „höchstgelegene“ Schnitt-
punkt des natürlichen Geländes mit der Außenwand entsteht. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurde für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 und 
2 von der Begrenzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse auf ein Maß von Z = I 
abgesehen, da im Zuge dieser Festsetzung aufgrund der topografischen Gegeben-
heiten und der landesrechtlichen Vollgeschossdefinition bei bestehenden Gebäuden 
auf einzelnen Baugrundstücken zum Teil der Bestand nicht vollumfänglich erfasst 
werden kann. Die Festsetzung würde im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 zwar den 
bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 
einschließlich der 1. Änderung von 1979 entsprechen, wird aber der konkreten örtli-
chen Situation letztlich nicht gerecht. Zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung wurden daher in diesen Teilbaugebieten nunmehr Festsetzungen zur 
maximal zulässigen Höhenentwicklung baulicher Anlagen getroffen. Seitens der 
Gemeinde Glashütten werden die getroffenen Festsetzungen zur maximal zulässi-
gen Höhenentwicklung von Gebäuden im Ergebnis als sachgerecht zur Steuerung 
und Wahrung auch der weiteren künftigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
angesehen. Für bestehende Abweichungen gelten im Übrigen grundsätzlich auch die 
Regelungen zum baurechtlichen Bestandsschutz, sofern es sich um genehmigte 
bauliche Anlagen und Nutzungen handelt. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt; der Anregung wird jedoch nicht 
entsprochen und es wird an der Planung weiterhin festgehalten. 
 
Die gewählte Festsetzung erfolgt in Anlehnung an die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 
für den Plangebietsbereich südwestlich der Eichwaldstraße, der zufolge Garagen 
einen Mindestabstand von 5 m zur Straße einzuhalten haben.  
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Mit der Festsetzung soll eine aus städtebaulicher Sicht erwünschte einheitliche An-
ordnung von Garagen und Carports abgerückt von der jeweiligen Straße innerhalb 
des gesamten Quartiers erreicht werden. Hierbei wird nicht verkannt, dass im Be-
stand bereits zahlreiche Garagen zum Teil ohne bzw. mit geringerem Grenzabstand 
an die Straßenparzellen gebaut wurden, gleichwohl hält die Gemeinde Glashütten 
weiterhin an dem vorgenannten städtebaulichen Ziel fest. Für bestehende Abwei-
chungen gelten im Übrigen auch hier grundsätzlich auch die Regelungen zum bau-
rechtlichen Bestandsschutz, sofern es sich um genehmigte bauliche Anlagen und 
Nutzungen handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt; der Anregung wird im Übrigen wie 
folgt entsprochen: 
 
Im Bebauungsplan werden für einzelne Wohngebäude die überbaubaren Grund-
stücksflächen an den tatsächlichen Bestand angepasst, dies betrifft jedoch nur das 
eigentliche Wohngebäude, während im Übrigen für bestehende Garagen bzw. Ne-
benanlagen die überbaubaren Grundstücksflächen nicht angepasst wurden. Gleich-
wohl werden die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen dahingehend 
angepasst, dass auch im Bereich der südlichen Buchwaldstraße, entsprechend des 
nördlichen Straßenabschnittes, ein Abstand der Baugrenzen von 3 m statt wie bis-
lang vorgesehen von 5 m zur Straßenparzelle gilt.  
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Anlage zum Schreiben Andreä & Partner – Herr RA Blumenberg 
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Peter und Sabine Pietzner – Butznickelstraße 32 – 61479 Glashütten (26.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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H.W.E. Homburg – Bürgerinitiative Dattenbachstraße – Dattenbachstr. 6 – 61479 
Glashütten (15.08.2020) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise und Anregungen ausschließlich 
auf die Abschaffung der Straßenbeiträge abstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Anlage zum Schreiben H.W.E. Homburg – Bürgerinitiative Dattenbachstraße 
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Ursula und Dr. Dietmar Butt – Dattenbachstr. 13 – 1479 Glashütten (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Dr. Mathias Poppe – Dattenbachstr. 3 – 61479 Glashütten (12.08.2019)  
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Familie Manzke – Dattenbachstr. 19b – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 



Bebauungsplan „Über dem Seegrund“    Seite 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea und Holger Piscator – Dattenbachstr. 21 – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Klaus und Colette Hornig – Dattenbachstr. 18 – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Gesa Kraft – Dattenbachstr. 19a – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Renate Kamphausen – Heftricher Str. 1b – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Eheleute Doris und Dariusch Yassemi – Dattenbachstr. 8 – 61479 Glashütten 
(09.08.12019) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Inge Wicke – Dattenbachstr. 20 – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Lothar Koebnick – Dattenbachstr. 7 – 61479 Glashütten (12.08.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Sven Koebnick – Dattenbachstr. 7 – 61479 Glashütten (14.08.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Dr. Jörg Borse – Dattenbachstr. 14 – 61479 Glashütten (11.08.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. Gleichwohl sind im Zuge 
der seitens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltun-
gen betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise und Anregungen sowie die grundsätzliche Zustimmung zur 
verbindlichen Bauleitplanung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Bürgerinitiative Dattenbachstraße (11.08.2019) 

Andrea Piscator – Dattenbachstraße 21 
Heidrun Werner – Dattenbachstraße 22 
Michael Gellert – Dattenbachstraße 8a 
Sylvia Gellert – Dattenbachstraße 8a 
Tamara Moussa – Buchwaldstraße 2 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen betreffen. 
 
Seitens der Gemeinde Glashütten wurde 2016 ein Ingenieurbüro beauftragt, auf der 
Grundlage des bestehenden Versiegelungsgrades sowie auch des vorliegenden 
Bebauungsplanes mit den hierdurch künftig zulässigen Versiegelungsgraden eine 
hydraulische Berechnung des Entwässerungsgebietes zu erstellen, um Engpässe im 
Kanalnetz zu ermitteln. Seitens des Ingenieurbüros wurden zunächst verschiedene 
Varianten berechnet, um festzustellen, welche Auswirkungen eine zusätzliche Ver-
siegelung auf das vorhandene Kanalnetz innerhalb des Plangebietes hat. Bei allen 
Berechnungen traten bereits im Bestand zum Teil deutliche Auslastungen einzelner 
Haltungen sowie auch Überstauereignisse an Schachtbauwerken auf. Daher erfolgte 
seitens des Ingenieurbüros eine Prüfung verschiedener Lösungsmöglichkeiten und 
es wurde in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ein mittelfristiger Maßnah-
menkatalog erarbeitet. Insofern erfolgte eine grundlegende Analyse der entwässe-
rungstechnischen Rahmenbedingungen bezogen auf sämtliche Kanalhaltungen, 
während zugleich auch ein gestuftes Vorgehen zur erforderlichen Ertüchtigung der 
bestehenden Abwasserleitungen beabsichtigt ist. Gleichwohl sind im Zuge der sei-
tens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltungen 
betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt.  

1. 



Bebauungsplan „Über dem Seegrund“    Seite 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darüber hinaus ist zwar zutreffend, dass im Rahmen einer Bauleitplanung die Er-
schließung gesichert sein muss. Da jedoch, wie bereits dargelegt, als Ergebnis der 
seitens des beauftragten Ingenieurbüros durchgeführten Berechnungen bereits im 
Bestand zum Teil deutliche Auslastungen einzelner Haltungen sowie auch Überstau-
ereignisse an Schachtbauwerken auftraten, wäre auch ohne das Verfahren zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Über dem Seegrund“ eine Erneuerung und Optimie-
rung der bestehenden Abwasserleitungen im Plangebiet erforderlich. 
 
Ferner wurde bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes eine wasserrechtliche 
Festsetzung mit der verbindlichen Vorgabe zur Errichtung von Retentionszisternen 
auf den privaten Baugrundstücken in den Bebauungsplan aufgenommen. Zudem 
wird in den Planunterlagen darauf hingewiesen, dass sich die vorhandene Einleite-
menge von Schmutz- und Regenwasser eines einzelnen Grundstückes in den der-
zeit bestehenden Mischwasserkanal, durch Um- und/oder Neubaumaßnahmen nicht 
erhöhen darf. Sollte sich durch das Anlegen zusätzlicher versiegelter Flächen der 
Oberflächenabfluss bzw. die Gesamtabflussmenge vergrößern, sind auf Veranlas-
sung und Kosten des Grundstückeigentümers sowohl ein hydraulischer Einzelnach-
weis als auch geeignete Rückhaltemaßnahmen vorzunehmen bzw. entsprechende 
Retentionsräume zu schaffen, um die entstandene Differenzmenge zwischen Ist-
Zustand und Planungsziel gedrosselt in den derzeit bestehenden Mischwasserkanal 
einzuleiten. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Seitens der Gemeinde Glashütten bestehen keine Überlegungen, auf der gegen-
überliegenden Talseite der Dattenbachstraße ein neues Baugebiet auszuweisen. 
 
Zu 3 und 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, betreffen aber nicht 
die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
 

2. 

3. 

4. 
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Zu 5: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Entsprechend den städtebaurechtlichen Vorgaben wird das Ergebnis der Abwägung 
über die im Bauleitplanverfahren vorgebrachten abwägungserheblichen Belange 
nach erfolgter Beschlussfassung (Satzungsbeschluss) entsprechend mitgeteilt. Auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Hand-
lungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und Opti-
mierung der bestehenden Abwasserleitungen sowie die Erhebung von Straßenbei-
trägen betreffen. 
 
 
 
 
 

5. 
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Dr. Tillmann Hosius – Butznickelstr. 30 – 61479 Schloßborn 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1a: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt; der Anregung wird jedoch nicht 
entsprochen und es wird an der Planung weiterhin festgehalten. 
 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan bereits erläutert, wurden in den vergan-
genen Jahren zunehmend einzelne Grundstücke im Plangebiet weiter unterteilt und 
es erfolgte eine städtebauliche Nachverdichtung, deren Fortschreiten weiter abseh-
bar ist, sodass die Gemeinde Glashütten aufgrund der absehbaren Kapazitätsgren-
zen der verkehrlichen Erschließung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit 
der Ver- und Entsorgung des Plangebietes das Erfordernis sieht, die weitere städte-
bauliche Entwicklung bauplanungsrechtlich zu steuern und zu ordnen. Daher sollen 
im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes für das gesamte Quartier Festsetzun-
gen zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Entwicklung getroffen werden, die 
Planungs- und Rechtssicherheit für die Gemeinde Glashütten sowie auch für die 
Grundstückseigentümer innerhalb des Plangebietes schaffen. Die Gemeinde Glas-
hütten hält demnach an der Planung weiterhin fest. 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen durch die Änderung des Bebauungsplanes „Vor dem 
Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung des Bebauungsplanes von 
1979 und die Überplanung des bislang als sog. im Zusammenhang bebauter Ortsteil 
nach § 34 BauGB zu wertenden Teilbereiches die bauplanungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen für die weitere städtebauliche Entwicklung und Ordnung geschaffen 
werden. Hierbei ist beachtlich, dass die Gemeinde Glashütten ohne Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Über dem Seegrund“ angesichts der bislang bestehenden bau-
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen nur begrenzt Möglichkeiten zur Steuerung 
einer weiteren baulichen Nachverdichtung nutzen kann.  
 

1a. 
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird demnach nicht mehr und weniger als 
das Ziel eines „Interessenausgleichs“ zwischen den raumordnerischen Zielvorgaben 
bezüglich der einzuhaltenden Siedlungsdichte, der grundgesetzlich garantierten 
Eigentumsfreiheit, den privaten Interessen zur baulichen Nachverdichtung einerseits 
und zum Erhalt der gewachsenen Siedlungsstruktur andererseits sowie dem öffentli-
chen Interesse der Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung verfolgt, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass ohne Bauleitplanung letztlich keine sachge-
rechte Steuerung der Zulässigkeit von Vorhaben im Plangebiet erzielt werden kann. 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Hinweise die erforderliche Erneuerung und 
Optimierung der bestehenden Abwasserleitungen sowie die Erhebung von Straßen-
beiträgen betreffen. 
 
Seitens der Gemeinde Glashütten wurde 2016 ein Ingenieurbüro beauftragt, auf der 
Grundlage des bestehenden Versiegelungsgrades sowie auch des vorliegenden 
Bebauungsplanes mit den hierdurch künftig zulässigen Versiegelungsgraden eine 
hydraulische Berechnung des Entwässerungsgebietes zu erstellen, um Engpässe im 
Kanalnetz zu ermitteln. Seitens des Ingenieurbüros wurden zunächst verschiedene 
Varianten berechnet, um festzustellen, welche Auswirkungen eine zusätzliche Ver-
siegelung auf das vorhandene Kanalnetz innerhalb des Plangebietes hat. Bei allen 
Berechnungen traten bereits im Bestand zum Teil deutliche Auslastungen einzelner 
Haltungen sowie auch Überstauereignisse an Schachtbauwerken auf. Daher erfolgte 
seitens des Ingenieurbüros eine Prüfung verschiedener Lösungsmöglichkeiten und 
es wurde in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ein mittelfristiger Maßnah-
menkatalog erarbeitet. Insofern erfolgte eine grundlegende Analyse der entwässe-
rungstechnischen Rahmenbedingungen bezogen auf sämtliche Kanalhaltungen, 
während zugleich auch ein gestuftes Vorgehen zur erforderlichen Ertüchtigung der 
bestehenden Abwasserleitungen beabsichtigt ist. Gleichwohl sind im Zuge der sei-
tens der Gemeinde Glashütten vorgesehenen Maßnahmen nur Kanalhaltungen 
betroffen, deren Auslastungsgrad über der technischen Leistungsfähigkeit liegt.  
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Darüber hinaus muss im Rahmen einer Bauleitplanung zwar die Erschließung gesi-
chert sein. Da jedoch, wie bereits dargelegt, als Ergebnis der seitens des beauftrag-
ten Ingenieurbüros durchgeführten Berechnungen bereits im Bestand zum Teil deut-
liche Auslastungen einzelner Haltungen sowie auch Überstauereignisse an Schacht-
bauwerken auftraten, wäre auch ohne das Verfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Über dem Seegrund“ eine Erneuerung und Optimierung der bestehen-
den Abwasserleitungen im Plangebiet erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen zu Punkt 1a. 
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Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen zu Punkt 1a sowie auf die auch außerhalb der 
Bauleitplanung geltenden Vorgaben und Anforderungen des gesetzlichen Arten-
schutzes und auf die Wertung des Gesetzgebers zum grundsätzlichen Vorrang der 
Innenentwicklung, deren Umfang seitens der Gemeinde Glashütten vorliegend in der 
Abwägung öffentlicher und privater Belange jedenfalls gesteuert werden soll. 
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Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung der 
Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt; den Anregungen wird jedoch nicht 
entsprochen und es wird an der Planung weiterhin festgehalten. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen zu Punkt 1a und auf die Wertung des Gesetz-
gebers zum grundsätzlichen Vorrang der Innenentwicklung, deren Umfang seitens 
der Gemeinde Glashütten vorliegend in der Abwägung öffentlicher und privater Be-
lange jedenfalls gesteuert werden soll. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn 
 

Bebauungsplan 
 

„Über dem Seegrund“ 
 
 

- Teil I: Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange - 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anre-
gungen (Frist bis zum 06.09.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glashütten und Wettenberg, den 17.09.2020 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Anregungen 

BUND, Ortsverband Königstein-Glashütten (10.09.2019) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (05.08.2019) 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Umwelt, Naturschutz und 

Bauleitplanung (01.09.2019) 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (28.08.2019) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (16.08.2019) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (07.10.2020) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (13.08.2019) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (08.08.2019) 
Magistrat der Stadt Eppstein (02.08.2019) 
Magistrat der Stadt Königstein (31.07.2019) 
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Beschlussempfehlung 
 
Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden als Stellungnahmen 
der Gemeinde Glashütten und somit als Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB be-
schlossen. 

 
(2) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m § 91 Abs. 1 und 3 HBO als Satzung beschlossen und die Begründung 
hierzu gebilligt.  

 
(3) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht 

und in Kraft gesetzt. 
 
 
 
 
 
 



 

Bebauungsplan „Über dem Seegrund“    Seite 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUND, Ortsverband Königstein-Glashütten (10.09.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die umweltrelevanten Informationen und Stellungnahmen aus der frühzeitigen Betei-
ligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB waren entsprechend den städtebau-
rechtlichen Anforderungen des Baugesetzbuches Bestandteil der Unterlagen für die 
öffentliche Auslegung und Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3 und 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird 
nicht entsprochen. 
 
Der Bebauungsplan setzt in Anlehnung an die Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 
BauNVO für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 und 2 eine Grundflächenzahl von 0,3 
und für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 3 eine Grundflächenzahl von 0,4 fest. Die 
Festsetzung ermöglicht auch künftig eine zweckentsprechende Bebauung, die in 
ihrer städtebaulichen Dichte der Lage und dem Umfeld des Plangebietes gerecht 
wird. Die Festsetzung für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 bleibt dabei geringfügig 
hinter den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 
einschließlich der 1. Änderung von 1979 zurück. Gleichzeitig werden jedoch bisheri-
ge, durch die Anwendung der Baunutzungsverordnung i.d.F. von 1962 bzw. 1977 
bedingte Einschränkungen durch die hier noch normierte Anrechenbarkeit von Nicht-
Vollgeschossen bei der Berechnung der Geschossflächenzahl sowie durch die Be-
grenzung der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse aufgehoben. Hierdurch 
wird zwar einerseits das Maß an zulässiger Versiegelung geringfügig reduziert, statt-
dessen aber eine bessere Ausnutzung der jeweiligen Baugrundstücke bauplanungs-
rechtlich ermöglicht. Mit den zum Entwurf des Bebauungsplanes dahingehend ange-
passten Festsetzungen kann zudem der konkreten örtlichen Situation besser Rech-
nung getragen werden. Die festgesetzte Grundflächenzahl kann nach der Baunut-
zungsverordnung durch die in der aktuellen Fassung des § 19 Abs. 4 BauNVO be-
zeichneten baulichen Anlagen um bis zu 50 % und somit im Allgemeinen Wohnge-
biet Nr. 1 und 2 nur noch bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von 0,45 und im 
Allgemeinen Wohngebiet Nr. 3 nur noch bis zu einer maximalen Grundflächenzahl 
von 0,6 überschritten werden. Mithin wird der Umfang an zulässiger Versiegelung 
innerhalb des Plangebietes nunmehr erstmalig begrenzt, da unter Anwendung der 
früheren Fassungen der Baunutzungsverordnung grundsätzlich noch keine Ober-
grenze der zulässigen Überschreitung galt. 
 
Zu 5 und 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
wird nicht entsprochen. 
 
Die Festsetzungen zur Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen Wohnge-
biet sowie zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wurden 
bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes geändert und angepasst, sodass der 
gegenwärtigen örtlichen Situation im Rahmen der in der Bauleitplanung vorliegend 
beachtlichen Ziele der Raumordnung Rechnung getragen werden kann. 

3. 

4. 

5. 
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Weitergehende Festsetzungen sind darüber hinaus nicht erforderlich, zumal Einlie-
gerwohnungen bauplanungsrechtlich nicht ausgeschlossen werden. Im Übrigen 
werden die stärkere Berücksichtigung von Innenentwicklungspotenzialen und der 
Belange des Bodenschutzes auch seitens der Gemeinde Glashütten befürwortet, 
jedoch darf hierbei auch nicht verkannt werden, dass eine weitgehend ungesteuerte 
städtebauliche Nachverdichtung im baulichen Innenbereich, wie dies vorliegend der 
Fall ist, die bestehende infrastrukturelle Ausstattung an die Grenzen der Leistungs-
fähigkeit bringt. Dies zu vermeiden ist wesentliches Planziel des vorliegenden Be-
bauungsplanes. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass es sich vorliegend nicht 
um ein Neubaugebiet auf bislang unversiegelten Flächen mit erstmaliger Herstellung 
der Erschließung handelt, sondern im Wesentlichen um eine Bestandsüberplanung 
mit Festsetzungen zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im 
Kontext gewachsener städtebaulicher Strukturen. 
 
 
 
 
Zu 7: Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
 
Von der Aufnahme weitergehender Festsetzungen zur Ausführung von Bodenbelä-
gen, zur Begrünung von baulichen Anlagen und zur Entwässerung wird abgesehen, 
da es sich vorliegend im Wesentlichen um die bestandsorientierte Überplanung 
eines bereits bestehenden Wohngebietes handelt. Darüber hinaus kann angemerkt 
werden, dass sich der vorliegende Bebauungsplan mit seinen zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen bewusst nur auf die Sicherstellung der in der Begründung 
zum Bebauungsplan dargelegten wesentlichen Planziele beschränkt. Daher soll im 
Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes auch keine deutliche Ausweitung der Vor-
gaben und Anforderungen an die jeweiligen Grundstückseigentümer gegenüber den 
bisherigen bauplanungsrechtlichen Vorgaben erfolgen. Ferner ist im Bebauungsplan 
bereits unter anderem die Festsetzung enthalten, dass Pkw-Stellplätze, Gehwege, 
Garagenzufahrten sowie Hofflächen auf den Baugrundstücken bei Neuerrichtung in 
wasserdurchlässiger Bauweise, z.B. mit weitfugigen Pflasterungen, Rasenpflaster, 
Schotterrasen, Porenpflaster oder als wassergebundene Wegedecke, zu befestigen 
sind, während zum Entwurf des Bebauungsplanes auch bereits eine wasserrechtli-
che Festsetzung zur Verwertung von Niederschlagswasser in den Bebauungsplan 
aufgenommen wurde. 

6. 

7. 

8. 
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Zu 8: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Zu 9: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
Zu 10: Der Hinweis und die Anregung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Verwiesen wird auf die bereits im Bebauungsplan enthaltene 
Festsetzung, dass Pkw-Stellplätze, Gehwege, Garagenzufahrten sowie Hofflächen 
auf den Baugrundstücken bei Neuerrichtung in wasserdurchlässiger Bauweise, z.B. 
mit weitfugigen Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotterrasen, Porenpflaster oder als 
wassergebundene Wegedecke, zu befestigen sind. 
 
Zu 11: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Verwiesen wird auf die bereits im Bebauungsplan diesbezüglich 
enthaltenen Festsetzungen und Hinweise sowie auf die einschlägigen gesetzlichen 
Vorgaben der Hessischen Bauordnung. Im Übrigen wird von der Aufnahme weiter-
gehender grünordnerischer Festsetzungen auch deshalb abgesehen, da es sich 
vorliegend im Wesentlichen um die bestandsorientierte Überplanung eines bereits 
bestehenden Wohngebietes mit hergestellten Freiflächen und Gartenbereichen han-
delt. Darüber hinaus kann angemerkt werden, dass sich der vorliegende Bebau-
ungsplan mit seinen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bewusst nur auf 
die Sicherstellung der in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegten wesentli-
chen Planziele beschränkt. Daher soll im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes 
auch keine deutliche Ausweitung der Vorgaben und Anforderungen an die jeweiligen 
Grundstückseigentümer gegenüber den bisherigen bauplanungsrechtlichen Vorga-
ben erfolgen. 

9. 

10. 

11. 
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Zu 12: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Diesbezüglich kann auf die speziellen energiefachrechtlichen Regelungen mit ihren 
Verpflichtungen zur Errichtung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie auch mit 
entsprechenden Anforderungen und Vorgaben bezüglich älterer und mit fossilen 
Brennstoffen befeuerten Heizungsanlagen verwiesen werden, die vom Bauherrn 
bzw. Eigentümer zu beachten und einzuhalten sind. Hinsichtlich der Nutzung von 
erneuerbaren Energien sowie der Energieeinsparung werden daher keine weiterge-
henden Vorgaben in den Bebauungsplan aufgenommen, sondern es wird vielmehr 
auf die bestehenden und zudem stetig fortentwickelten gesetzlichen Regelungen in 
ihrer jeweils gültigen Fassung verwiesen. Zudem kann angemerkt werden, dass die 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes regelmäßig städtebaulich zu begründen sind 
und eine Umsetzung rein energiepolitisch motivierter Ziele durch verbindliche Fest-
setzungen nur schwerlich zu begründen sein dürfte und dass es sich vorliegend im 
Wesentlichen um die bestandsorientierte Überplanung eines bereits bestehenden 
Wohngebietes handelt. Die anerkannten Regeln der Technik sind im Übrigen ohne-
hin grundsätzlich einzuhalten. 
 
Zu 13: Der Hinweis und die Anregung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus vorliegend kein 
weiterer Handlungsbedarf. Verwiesen wird auf die einschlägigen immissionsschutz-
rechtlichen Vorgaben und Anforderungen, die ohnehin einzuhalten sind. 

12. 

13. 
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Zu 14: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Von der Aufnahme einer verbindlichen Festsetzung zur Dachbegrünung wird unter 
anderem deshalb abgesehen, da es sich vorliegend im Wesentlichen um die be-
standsorientierte Überplanung eines bereits bestehenden Wohngebietes handelt. 
 
Zu 15: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus vorliegend kein 
weiterer Handlungsbedarf. Verwiesen wird auf die bereits im Bebauungsplan enthal-
tene bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschrift zur zulässigen Ausführung von 
Hangbefestigungen und Stützmauern. Von der Aufnahme weitergehender Festset-
zungen wird unter anderem deshalb abgesehen, da es sich vorliegend im Wesentli-
chen um die bestandsorientierte Überplanung eines bereits bestehenden Wohnge-
bietes handelt. 
 
Zu 16 bis 23: Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
 
Von der Aufnahme weitergehender Festsetzungen zur Fassadengestaltung, zur 
Fassadenbegrünung sowie zur Zulässigkeit von Einfriedungen, Zufahrten, Anpflan-
zungen sowie zum Bodenschutz und zur Regenrückhaltung wird unter anderem 
deshalb abgesehen, da es sich vorliegend im Wesentlichen um die bestandsorien-
tierte Überplanung eines bereits bestehenden Wohngebietes handelt. Zudem kann 
angemerkt werden, dass die Festsetzungen eines Bebauungsplanes regelmäßig 
städtebaulich zu begründen sind und eine Umsetzung durchaus legitimer aber letzt-
lich rein umweltpolitisch motivierter Ziele durch verbindliche Festsetzungen im Be-
bauungsplan nur schwerlich zu begründen sein dürfte. Darüber hinaus kann auch 
hier angemerkt werden, dass sich der vorliegende Bebauungsplan mit seinen zeich-
nerischen und textlichen Festsetzungen bewusst nur auf die Sicherstellung der in der 
Begründung zum Bebauungsplan dargelegten wesentlichen Planziele beschränkt. 
Daher soll im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes auch keine deutliche Aus-
weitung der Vorgaben und Anforderungen an die jeweiligen Grundstückseigentümer 
gegenüber den bisherigen bauplanungsrechtlichen Vorgaben erfolgen. 
 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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Zu 24: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Zu 25: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
nicht entsprochen. 
 
Von der Aufnahme entsprechender Festsetzungen um Schutz vor Lichtverschmut-
zung wird vorliegend mangels einschlägiger Rechtsgrundlage für eine verbindliche 
Festsetzung sowie auch angesichts der fehlenden städtebaulichen Erforderlichkeit 
abgesehen. Im Übrigen wird auf die vorgenannten Ausführungen verwiesen, die 
sinngemäß auch hier gelten. 

22. 

23. 

24. 

25. 
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Zu 26: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Altablagerungen und Altstandorte sowie sonstige Flächen mit 
schädlichen Bodenveränderungen innerhalb des Plangebietes sind der Gemeinde 
Glashütten bislang nicht bekannt. Eine Überprüfung der hessischen Altflächendatei 
(Datenbank ALTIS) ergab ebenfalls keine Datenbankeinträge für das Plangebiet. 
 
 

26. 
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Zu 27: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird nicht 
entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 28: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 29: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Verwiesen wird im Übrigen auf die einschlägigen gesetzlichen 
Vorgaben der Hessischen Bauordnung. 
 
 
 
 
 

27. 

28. 

29. 
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Zu 30 und 31: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 

30. 
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Zu 32: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Verwiesen wird insbesondere auf die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz. 
 
Zu 33: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. 

33. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (05.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weitergehenden 
Berücksichtigung in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Anlage zum Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH 
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Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Fachbereich Umwelt, Naturschutz und 
Bauleitplanung (01.09.2019) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

1. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; zur Klarstellung wird ein 
entsprechender Hinweis in die Planunterlagen zu Bebauungsplan aufgenom-
men. 
 
Zu 4: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu 5 und 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen 
wird jedoch nicht entsprochen. 
 
Von der Aufnahme weitergehender Festsetzungen zur Anpflanzung und zum Erhalt 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen wird abgesehen, da es sich 
vorliegend im Wesentlichen um die bestandsorientierte Überplanung eines bereits 
bestehenden Wohngebietes mit hergestellten Freiflächen und Gartenbereichen han-
delt. Darüber hinaus kann angemerkt werden, dass sich der vorliegende Bebau-
ungsplan mit seinen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen bewusst nur auf 
die Sicherstellung der in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegten wesentli-
chen Planziele beschränkt. Daher soll im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes 
auch keine deutliche Ausweitung der Vorgaben und Anforderungen an die jeweiligen 
Grundstückseigentümer gegenüber den bisherigen bauplanungsrechtlichen Vorga-
ben erfolgen. Die Gemeinde Glashütten hält daher an den bisherigen Festsetzungen 
weiterhin fest. 
 
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird ent-
sprochen. 
 
Der angesprochene Hinweis auf die artenschutzrechtlichen Vorgaben und Anforde-
rungen wird entsprechend der vorgebrachten Anregung zum Ausgleich für Fleder-
mäuse angepasst. 
 
Zu 8 und 10: Der Anregung wird entsprochen.  
 
Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen werden entsprechend aktualisiert. Hiervon 
ausgenommen ist jedoch die Fassung des Baugesetzbuches, da der Bebauungsplan 
unter Anwendung des vor den BauGB-Novellierungen 2017 geltenden Rechts und 
der entsprechenden Überleitungsvorschrift aufgestellt wird. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Zu 9: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu 11 bis 13: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zunächst kann angemerkt werden, dass mit dem Bebauungsplan durch die Ände-
rung des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes von 1979 und die Überplanung des bislang als sog. 
im Zusammenhang bebauter Ortsteil nach § 34 BauGB zu wertenden Teilbereiches 
die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die weitere städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung geschaffen werden sollen. Hierbei ist beachtlich, dass die 
Gemeinde Glashütten ohne Aufstellung des Bebauungsplanes „Über dem Seegrund“ 
angesichts der bislang bestehenden bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
nur begrenzt Möglichkeiten zur Steuerung einer weiteren baulichen Nachverdichtung 
nutzen kann. Insofern werden durch den vorliegenden Bebauungsplan die Möglich-
keiten zur weiteren baulichen Nachverdichtung gesteuert und letztlich auch begrenzt. 
 
Die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers und Niederschlags-
wassers erfolgt im Mischsystem über das bestehende Entsorgungsnetz. Das Ingeni-
eurbüro Lang wurde seitens der Gemeinde Glashütten beauftragt, auf der Grundlage 
des bestehenden Versiegelungsgrades sowie auch des vorliegenden Bebauungs-
planes mit den hierdurch künftig zulässigen Versiegelungsgraden eine hydraulische 
Berechnung des Entwässerungsgebietes zu erstellen, um Engpässe im Kanalnetz zu 
ermitteln. Seitens des Ingenieurbüros wurden zunächst verschiedene Varianten 
berechnet, um festzustellen, welche Auswirkungen eine zusätzliche Versiegelung auf 
das vorhandene Kanalnetz innerhalb des Plangebietes hat. Berechnet wurden fol-
gende Varianten: 
 
1. Versiegelungsgrad von 45 % im gesamten betrachteten Entwässerungsgebiet 
2. Abtrennung und gesonderte Ableitung der beiden Außengebiete 
3. Ansatz von einem Versiegelungsgrad von 30 % im betrachteten Teilgebiet 
4. Bestandsberechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Versiegelung (Ver-

siegelungskataster) 
5. Optimierung der Kanalgeometrie ohne Anpassung der Dimensionen an die 

tatsächliche Wassermenge 
 

11. 

12. 

13. 
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Bei allen Berechnungen traten bereits im Bestand zum Teil deutliche Auslastungen 
einzelner Haltungen sowie auch Überstauereignisse an Schachtbauwerken auf. 
Daher erfolgte seitens des Ingenieurbüros eine Prüfung verschiedener Lösungsmög-
lichkeiten und es wurde in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ein mittelfristi-
ger Maßnahmenkatalog erarbeitet. Zur Vorbereitung der Umsetzung einer ersten 
hierin enthaltenen Maßnahme wurden bereits die Planungskosten für den Bereich 
Dattenbachstraße in den Haushalt der Gemeinde Glashütten für 2020 eingestellt; mit 
der Ausführung soll 2021 begonnen werden. Angesichts der angespannten Entwäs-
serungssituation ist es zudem zwingend erforderlich, dass sich die vorhandene Ein-
leitemenge von Schmutz- und Regenwasser eines einzelnen Grundstückes (gemäß 
hydraulischem Einzelnachweis) in den derzeit bestehenden Mischwasserkanal, 
durch Um- und/oder Neubaumaßnahmen nicht erhöht.  
 
Sollte sich durch das Anlegen zusätzlicher versiegelter Flächen der Oberflächenab-
fluss bzw. die Gesamtabflussmenge vergrößern, sind auf Veranlassung und Kosten 
des Grundstückeigentümers sowohl ein hydraulischer Einzelnachweis als auch ge-
eignete Rückhaltemaßnahmen vorzunehmen bzw. entsprechende Retentionsräume 
zu schaffen, um die entstandene Differenzmenge zwischen Ist-Zustand und Pla-
nungsziel gedrosselt in den derzeit bestehenden Mischwasserkanal einzuleiten. 
Ferner wurde Dämpfung des Spitzenabflusses eine wasserrechtliche Festsetzung 
mit der Vorgabe zur Schaffung von Retentionsmöglichkeiten auf den privaten Bau-
grundstücken in den Bebauungsplan aufgenommen. Demnach ist das Nieder-
schlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen in Zisternen mit mindes-
tens 3 m³ Nutzvolumen und mindestens 3 m³ weiterem Retentionsvolumen zu sam-
meln und als Brauchwasser zu verwerten, sofern wasserwirtschaftliche und gesund-
heitliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
Die weitere Planung zur Verbesserung der Entwässerungssituation im Plangebiet 
erfolgt in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Wasser- und Bodenschutz. Dies 
betrifft auch die im Zusammenhang mit der durchgeführten „Leitfadenbetrachtung“ 
gewonnen Erkenntnisse und die hieraus abzuleitenden Maßnahmen, die jedoch 
grundsätzlich auch ohne die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes zu 
prüfen wären, zumal die Gemeinde Glashütten, wie bereits dargelegt, durch den 
vorliegenden Bebauungsplan die Möglichkeiten zur weiteren baulichen Nachverdich-
tung steuert und letztlich auch begrenzt. 
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NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (28.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu 2 und 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die vorgebrachten Hinweise wurden zur weitergehenden Berück-
sichtigung bei Bauplanung und Bauausführung bereits in die Begründung zum Ent-
wurf des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Regionalverband FrankfurtRheinMain (16.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegen-
den Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (07.10.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die im Umweltbericht zitierte Rechtsgrundlage des Hessischen 
Wassergesetzes (HWG) wird redaktionell korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 

3. 

4. 
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Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

6. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (13.08.2019) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die vorgebrachten Hinweise wurden zur weitergehenden Berück-
sichtigung bei Bauplanung und Bauausführung bereits in die Planunterlagen zum 
Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. Der als Anlage zur Stellungnahme im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung beigefügte Lageplan wurde ebenfalls bereits in 
die Begründung aufgenommen und wird zudem Bestandteil der Verfahrensunterla-
gen zur Aufstellung des Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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1 Vorbemerkungen 

1.1 Veranlassung und Planziel 

Im Ortsteil Schloßborn der Gemeinde Glashütten erfolgte die städtebauliche Entwicklung zwischen der 

Kapellenstraße, der Tannenwaldstraße, der Dattenbachstraße und der Heftricher Straße am westlichen 

Ortsrand im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 und der 1. Än-

derung des Bebauungsplanes von 1979 sowie im Übrigen auf der Grundlage des § 34 Baugesetzbuch 

(BauGB) und dem Kriterium des sich Einfügens von Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung. Im 

Vordergrund des Bebauungsplanes von 1964 stand zunächst die Ausweisung eines Wochenendhausge-

bietes im Südwesten des Plangebietes sowie eines östlich anschließenden Allgemeinen Wohngebietes. 

Zudem wurde ein Teilbereich, der damals von einer 220-kV-Freileitung gequert wurde, einschließlich 

eines beidseitigen Schutzstreifens von einer Bebauung freigehalten. Im Zuge der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes 1979 wurde das Wochenendhausgebiet in Allgemeines Wohngebiet und teilweise in 

Mischgebiet umgewidmet. Im zwischenliegenden Bereich in Richtung der im Zusammenhang bebauten 

Ortslage Schloßborn wurde ebenfalls Wohnbebauung umgesetzt, sodass sich der Bereich des Plange-

bietes gegenwärtig als Wohngebiet mit zum Teil großzügigen Grundstücksgrößen in bevorzugter südex-

ponierter Wohnlage südöstlich des anschließenden Waldrandes darstellt.  

 

Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

 
Abbildung genordet, ohne Maßstab 

 

Da in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend einzelne Grundstücke weiter unterteilt wurden und 

eine entsprechende städtebauliche Nachverdichtung erfolgte, deren Fortschreiten weiter absehbar ist, 

sieht die Gemeinde Glashütten aufgrund der absehbaren Kapazitätsgrenzen der verkehrlichen Erschlie-

ßung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit der Ver- und Entsorgung des Plangebietes das Er-

fordernis, die weitere städtebauliche Entwicklung bauplanungsrechtlich zu steuern und zu ordnen.  

Plangebiet  
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Daher sollen für das gesamte Quartier Festsetzungen zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Ent-

wicklung getroffen werden, die Planungs- und Rechtssicherheit für die Gemeinde Glashütten sowie auch 

für die Grundstückseigentümer innerhalb des Plangebietes schaffen. Mit dem Bebauungsplan sollen 

durch die Änderung des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes von 1979 und die Überplanung des bislang als sog. im Zusammenhang be-

bauter Ortsteil nach § 34 BauGB zu wertenden Teilbereiches die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen für die weitere städtebauliche Entwicklung und Ordnung geschaffen werden.  

Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes i.S.d. § 4 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die Sicherung der zugehörigen Erschließung. Hinzu kommen 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Mindestgröße der Baugrundstücke und zur höchst-

zulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden sowie grünordnerische Festsetzungen und bauord-

nungsrechtliche Gestaltungsvorschriften. 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Schloßborn, Flur 4 und 

Flur 13, die Flurstücke innerhalb des gesamten Quartiers begrenzt durch die Kapellenstraße im Nordwes-

ten, die Tannenwaldstraße im Westen, die Dattenbachstraße im Süden und die Heftricher Straße im 

Nordosten. Der räumliche Geltungsbereich umfasst somit eine Fläche von rd. 15,7 ha. Hiervon entfallen 

auf das Allgemeine Wohngebiet rd. 12,8 ha und auf die Verkehrsflächen rd. 2,9 ha. 

 

Bereich des Plangebietes

Eigene Aufnahmen (11/2015 und 02/2016) 
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1.3 Übergeordnete Planungen 

Mit dem Regionalen Flächennutzungsplan für das Gebiet des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 

wurden für das Verbandsgebiet die Planungen auf Ebene der Regionalplanung und der vorbereitenden 

Bauleitplanung in einem Planwerk zusammengefasst. Der Regionalplan Südhessen 2010 / Regionale 

Flächennutzungsplan 2010 stellt für den Bereich des Plangebietes überwiegend Wohnbaufläche sowie 

in einem räumlich begrenzten Teilbereich im Westen des Plangebiets entsprechend den Festsetzungen 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes von 1979 noch Gemischte Baufläche dar, sodass aufgrund der 

bestandsorientierten Überplanung in Verbindung mit den Planzielen des Bebauungsplanes davon auszu-

gehen ist, dass die Planung als gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst gel-

ten kann. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 

sind, ist entsprechend davon auszugehen, dass auch die Darstellungen des Regionalen Flächennut-

zungsplanes der vorliegenden Planung nicht grundsätzlich entgegenstehen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß der im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 enthaltenen 

raumordnerischen Zielvorgabe 3.4.1-9 für die verschiedenen Siedlungstypen auf das Bruttowohnbauland 

bezogene Dichtevorgaben einzuhalten. Hinsichtlich der Dichtevorgaben ist vorliegend grundsätzlich von 

der Kategorie 25 bis 40 Wohneinheiten je Hektar im ländlichen Siedlungstyp auszugehen. Die Obergren-

zen sind im Rahmen der Bauleitplanung verbindlich einzuhalten; die unteren Werte dürfen ausnahmswei-

se unterschritten werden. Ausnahmen können insbesondere durch die direkte Nachbarschaft zu ländlich 

geprägten Gebieten, durch die Eigenart eines Ortsteiles sowie durch das Vorliegen topografischer, öko-

logischer und klimatologischer Besonderheiten begründet werden. Das formulierte Planziel sowie die 

zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes ermöglichen eine ge-

ordnete städtebauliche Entwicklung im Bereich des Plangebietes und folgen dabei den städtebaulichen 

Zielvorstellungen der Gemeinde Glashütten zur Schaffung eindeutiger bauplanungsrechtlicher Rahmen-

bedingungen und zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Entwicklung im Bereich des Plangebietes. 

Zudem handelt es sich im Wesentlichen um eine bestandsorientierte Planung innerhalb der Ortslage, 

sodass die im Bestand zu verzeichnende Unterschreitung der einschlägigen Dichtevorgaben aufgrund 

der konkreten örtlichen Gegebenheiten nicht im Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung steht, zu-

mal durch den Bebauungsplan die Möglichkeiten zur städtebaulichen Nachverdichtung bauplanungs-

rechtlich geschaffen, gleichzeitig aber auch gesteuert werden. Zudem beinhaltet der Bebauungsplan 

Festsetzungen zur Mindestgröße der Baugrundstücke und höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in 

Wohngebäuden, sodass den raumordnerischen Zielvorgaben zur Obergrenze der städtebaulichen Dichte 

für den Bereich des Plangebietes Rechnung getragen werden kann. Die Festsetzungen zielen dabei ent-

sprechend dem formulierten Planziel nicht auf die volle Ausschöpfung der Obergrenze von 40 Wohnein-

heiten je Hektar ab, sondern stellen rechnerisch sicher, dass sich die Zahl der maximal zulässigen 

Wohneinheiten innerhalb des raumordnerisch zulässigen Maßes oberhalb des Mindestmaßes bewegt. 

 

1.4 Verbindliche Bauleitplanung 

Das Plangebiet befindet sich zum Teil im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Vor dem Datten-

berg“ von 1964, der Wochenendhausgebiet gemäß § 10 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der da-

mals rechtsgültigen Fassung von 1962 im Westen des Plangebietes sowie östlich anschließend Allge-

meines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO i.d.F. von 1962 festsetzt. Zudem wurde ein Teilbereich, der von 

einer Freileitung gequert wurde, von einer Bebauung freigehalten. Im Zuge der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes von 1979 wurde das Wochenendhausgebiet in Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 

BauNVO i.d.F. von 1977 und teilweise in Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO i.d.F. von 1977 umgewidmet. 
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Bebauungsplan „Vor dem Dattenberg“ von 1964 1. Änderung des Bebauungsplanes von 1979

 

Ausschnitte nicht genordet, ohne Maßstab 

 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Über dem Seegrund“ werden die zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 

1979 durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes ersetzt. Zudem erfolgt im Zuge der 

Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes für den Bereich des Plangebietes, für den bereits ein 

Bebauungsplan besteht, die Umstellung auf die Baunutzungsverordnung in der aktuell rechtsgültigen 

Fassung. Hierauf wird nachfolgend an entsprechender Stelle in der Begründung eingegangen. 

 

1.5 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) mit dem Ziel 

geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden zu stärken. Insofern ist der Vorrang der 

Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinanspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der 

Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche 

Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vor-

schriften zum Umweltschutz wird daher in der Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 

bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen 

begründet werden soll; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 

gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nach-

verdichtungsmöglichkeiten zählen können. Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Be-

gründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, 

vor der Neuinanspruchnahme von Flächen zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersu-

chen und auszuschöpfen.  

Das formulierte Planziel sowie die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des vorliegenden Be-

bauungsplanes sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Bereich des Plangebietes ermögli-

chen und dabei den städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde Glashütten zur Schaffung eindeuti-

ger bauplanungsrechtlicher Rahmenbedingungen und zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Ent-

wicklung im Bereich des Plangebietes folgen.  
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Durch den Bebauungsplan werden bauplanungsrechtlich die Möglichkeiten zur städtebaulichen Nachver-

dichtung geschaffen, gleichzeitig aber auch aufgrund der absehbaren Kapazitätsgrenzen der verkehrli-

chen Erschließung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit der Ver- und Entsorgung des Plange-

bietes gesteuert. Da es im Zuge der vorliegenden Planung demnach zu keiner Flächenneuinspruchnah-

me kommt, kann von einer weitergehenden Begründung an dieser Stelle abgesehen werden.   

 

 

2 Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozia-

len, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 

Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-

rechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-

chern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 

Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Ge-

stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

Zur Ausführung dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Ent-

wicklung sind in Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und 

textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan „Über dem Seegrund“ aufgenommen worden.  

 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt für den Bereich des Plangebietes Allgemeines Wohngebiet i.S.d. § 4 Bau-

NVO fest. Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung umfasst somit die Teilbereiche, die bereits bis-

lang als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt waren sowie auch den Teilbereich des Plangebietes, für 

den die Zulässigkeit von Vorhaben bislang nach § 34 BauGB zu beurteilen war. Zudem wird der Teilbe-

reich, für den im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes von 1979 Mischgebiet festgesetzt wurde, 

nunmehr bestandsorientiert in Allgemeines Wohngebiet umgewidmet. 

Allgemeine Wohngebiete dienen gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO vorwiegend dem Wohnen. Allgemein zuläs-

sig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

- Wohngebäude,  

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 

Handwerksbetriebe und  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zugelassen werden können gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO darüber hinaus: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen, 

- Gartenbaubetriebe und 

- Tankstellen. 

Hinzu kommen gemäß § 13 BauNVO Räume für freie Berufe, d.h. für die Berufsausübung freiberuflich 

Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben.  
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Der Bebauungsplan setzt jedoch gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO fest, 

dass die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebau-

ungsplanes werden, d.h. dass Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-

betriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen innerhalb des Allgemeinen 

Wohngebietes unzulässig sind. Der Ausschluss entspricht dem städtebaulichen Ziel, innerhalb des räum-

lichen Geltungsbereiches keine Nutzungen planungsrechtlich vorzubereiten, die der Standortqualität als 

Wohngebiet entgegenstehen oder im Kontext der Lage des Plangebietes hinsichtlich ihres Flächenbedar-

fes, Verkehrsaufkommens oder Emissionsverhaltens nicht oder nur bedingt verträglich untergebracht 

werden können. 

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Zum 

Maß der baulichen Nutzung werden die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl sowie die Zahl der 

maximal zulässigen Vollgeschosse festgesetzt.  

 

2.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Der Bebauungsplan setzt in Anlehnung an die Ober-

grenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 und 2 eine Grundflächenzahl 

von GRZ = 0,3 und für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 3 eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,4 fest. Die 

Festsetzung ermöglicht auch künftig eine zweckentsprechende Bebauung, die in ihrer städtebaulichen 

Dichte der Lage und dem Umfeld des Plangebietes gerecht wird. Die Festsetzung für das Allgemeine 

Wohngebiet Nr. 1 bleibt jedoch geringfügig hinter den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem 

Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 zurück. Gleichzeitig werden jedoch bishe-

rige Einschränkungen durch die Anrechenbarkeit von Nicht-Vollgeschossen bei der Berechnung der Ge-

schossflächenzahl sowie durch die Begrenzung der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse aufge-

hoben. Hierdurch wird zwar einerseits das Maß an zulässiger Versiegelung geringfügig reduziert, statt-

dessen aber eine bessere Ausnutzung der jeweiligen Baugrundstücke bauplanungsrechtlich ermöglicht. 

Mit den zum Entwurf des Bebauungsplanes dahingehend angepassten Festsetzungen kann zudem der 

konkreten örtlichen Situation besser Rechnung getragen werden. 

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen und 

Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen unter-

halb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. Die 

zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen jedoch um bis zu 50 % und höchstens 

bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 überschritten werden. Hierbei ist beachtlich, dass der Be-

bauungsplan „Vor dem Dattenberg“ von 1964 unter Geltung der damaligen BauNVO i.d.F. von 1962 und 

die 1. Änderung des Bebauungsplanes unter Geltung der damaligen BauNVO i.d.F. von 1977 aufgestellt 

wurden und im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes die BauNVO nunmehr in der 

aktuell rechtsgültigen Fassung Anwendung findet. Nach der Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO i.d.F. 

von 1962 und 1977 wurden die Grundflächen von Nebenanlagen i.S.d. § 14 auf die zulässige Grundflä-

che noch nicht angerechnet.  
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Das gleiche galt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflä-

chen zugelassen werden können (1962) bzw. für Balkone, Loggien, Terrassen sowie für bauliche Anla-

gen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelas-

sen werden können (1977). Die Regelungen der BauNVO i.d.F. von 1962 und 1977 fallen demnach zu-

nächst weniger restriktiv aus, da unter Anwendung der früheren Fassungen der Baunutzungsverordnung 

grundsätzlich keine Obergrenze der zulässigen Überschreitung gilt.  

Die festgesetzte Grundflächenzahl kann nach der Baunutzungsverordnung durch die o.g. in der aktuellen 

Fassung des § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten baulichen Anlagen um bis zu 50 % und somit im Allge-

meinen Wohngebiet Nr. 1 und 2 bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von GRZ = 0,45 und im Allge-

meinen Wohngebiet Nr. 3 bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 überschritten werden. 

Mithin wird der Umfang an zulässiger Versiegelung innerhalb des Plangebietes nunmehr erstmalig be-

grenzt. Aufgrund der zum Teil großzügigen Grundstücksgrenzen und der Orientierung der festgesetzten 

Grundflächenzahl an den Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO ist jedoch davon auszugehen, dass 

hierdurch keine abwägungserheblichen Einschränkungen für die Grundstückseigentümer innerhalb des 

Plangebietes einhergehen. Für bestehende Abweichungen gelten jedoch die Regelungen zum baurecht-

lichen Bestandsschutz, sofern es sich um genehmigte bauliche Anlagen und Nutzungen handelt. 

 

2.2.2 Geschossflächenzahl 

Die Geschossflächenzahl gibt an wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücks-

fläche i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Der Bebauungsplan setzt für das Allgemeine Wohngebiet 

Nr. 1 entsprechend den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 

einschließlich der 1. Änderung von 1979 eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,5 fest. In diesem Teil-

baugebiet sind künftig jedoch entgegen den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes von 1964 

einschließlich der 1. Änderung von 1979 die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine 

Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 

einschließlich ihrer Umfassungswände bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche nicht mehr mit-

zurechnen. Dies entspricht dem Regelfall der Baunutzungsverordnung in der aktuell rechtsgültigen Fas-

sung. Somit kann zwar eine bessere Ausnutzung der jeweiligen Baugrundstücke bauplanungsrechtlich 

ermöglicht werden, gleichzeitig wird jedoch im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 die Grundflächenzahl im 

Vergleich zu den bisherigen Festsetzungen geringfügig reduziert. Zudem gilt in diesem Teilbaugebiet 

nunmehr auch die Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO in der aktuell rechtsgültigen Fassung, nach der bei 

der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Ne-

benanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 

die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen sind. Mit den zum Entwurf des Bebau-

ungsplanes dahingehend angepassten Festsetzungen kann zudem der konkreten örtlichen Situation bes-

ser Rechnung getragen werden. Für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 2 wird daher ebenfalls eine Ge-

schossflächenzahl von GFZ = 0,5 und für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 3 eine Geschossflächenzahl 

von GFZ = 0,8 festgesetzt. Die Geschossflächenzahl ergibt sich im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 3 aus 

der Grundflächenzahl multipliziert mit der Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse.  

In allen Teilbaugebieten gilt die gesetzliche Regelung des § 20 Abs. 3 Satz 1 BauNVO, nach der die Ge-

schossfläche nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln ist. Flächen von 

Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, werden demnach 

nicht angerechnet.  

 



Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn: Bebauungsplan „Über dem Seegrund“ 10 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg  09/2020 

2.2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff zunächst wie folgt:  

Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m über die 

Geländeoberfläche hinausragen, sonst sind sie Kellergeschosse. Hohlräume zwischen der obersten Decke 

und der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, sind keine Geschosse. Vollgeschosse 

sind oberirdische Geschosse, die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber mindestens einer 

Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und ein Geschoss mit min-

destens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel der 

Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante 

Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis 

Oberkante der Tragkonstruktion gemessen. Untergeordnete Aufbauten über Dach und untergeordnete Unter-

kellerungen zur Unterbringung von maschinentechnischen Anlagen für die Gebäude sind keine Vollgeschos-

se. Dachgeschosse sind Geschosse mit mindestens einer geneigten Dachfläche. 

Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 3 wird die maximale Zahl der Vollgeschosse bestandsorientiert sowie 

aufgrund der Lage dieses Teilbaugebietes unmittelbar angrenzend an die Bebauungsstruktur der ge-

schlossenen Ortslage auf ein Maß von Z = II festgesetzt, sodass nach Maßgabe der getroffenen Festset-

zungen zur Höhenentwicklung grundsätzlich eine zweigeschossige Bebauung zuzüglich eventueller Ge-

schosse, die nicht die Vollgeschossdefinition der HBO erfüllen, bauplanungsrechtlich zulässig ist. Für 

gegebenenfalls bestehende Abweichungen gelten die Regelungen zum baurechtlichen Bestandsschutz, 

sofern es sich um genehmigte bauliche Anlagen und Nutzungen handelt. 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurde für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 und 2 von der Begren-

zung der maximalen Zahl der Vollgeschosse auf ein Maß von Z = I abgesehen, da im Zuge dieser Fest-

setzung aufgrund der topografischen Gegebenheiten und der landesrechtlichen Vollgeschossdefinition 

bei bestehenden Gebäuden auf einzelnen Baugrundstücken zum Teil der Bestand nicht vollumfänglich 

erfasst werden kann. Die Festsetzung würde im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 zwar den bisherigen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 

1979 entsprechen, wird aber der konkreten örtlichen Situation letztlich nicht gerecht. Zur Wahrung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung werden daher in diesen Teilbaugebieten nunmehr Festsetzun-

gen zur maximal zulässigen Höhenentwicklung baulicher Anlagen getroffen. 

 

2.2.4 Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 und 2 werden Höhenbegrenzungen in den Bebauungsplan aufge-

nommen, sodass die Bebauung in ihrer maximalen Höhenentwicklung in Abhängig der jeweiligen Dach-

form eindeutig festgelegt und begrenzt werden kann. Hingegen wurde zum Entwurf des Bebauungspla-

nes für diese Teilbaugebiete von der Festsetzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse abgesehen, 

sodass der konkreten örtlichen Situation besser Rechnung getragen werden kann. Die maximal zulässi-

gen Höhen baulicher Anlagen im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 und 2 werden wie folgt festgesetzt: 

 

Dachform Traufhöhe Gebäudeoberkante 

Gegeneinander laufende Dachflächen 4,00 m 7,50 m 

Pultdächer mit maximal 20° Neigung 4,00 m 7,00 m 

Flach geneigte Dächer mit maximal 7° Neigung -- 6,50 m 
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Der untere Bezugspunkt für die Höhenermittlung baulicher Anlagen im Allgemeinen Wohngebiet ist der 

höchstgelegene Schnittpunkt des natürlichen Geländes mit der Außenwand. Als Traufpunkt gilt bei Dä-

chern mit gegeneinander laufenden Dachflächen und Pultdächern die Schnittkante des aufgehenden 

Mauerwerks mit der Dachhaut. Als Gebäudeoberkante gilt der Dachfirst bzw. der oberste Gebäudeab-

schluss. Sofern das natürliche Gelände aufgrund bereits vorgenommener Geländemodellierung nicht 

eindeutig feststellbar ist, sind einzelne Geländepunkte zwischen den annähernd parallel zu den Höhenli-

nien verlaufenden Straßen (Dattenbachstraße, Butznickelstraße und Kapellenstraße) linear zu interpolie-

ren. Maßgebend ist jeweils die Oberkante Straßenmitte. 

 

2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Der Bebauungsplan setzt für das Allgemeine Wohngebiet eine offene Bauweise i.S.d. § 22 Abs. 2 

BauNVO fest, sodass Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten sind. Die Festsetzung der 

überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen, über die hinaus mit den Hauptgebäuden 

grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Der Verlauf der Baugrenzen und die Anordnung der überbauba-

ren Grundstücksflächen erfolgt zum Teil in Anlehnung an die bisherigen Festsetzungen des Bebauungs-

planes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979. Die bisherigen Festset-

zungen wurden jedoch bestandsorientiert angepasst und erfolgen nunmehr in Richtung der im Zusam-

menhang bebauten Ortslage flächenhaft und insbesondere in Richtung des südlichen und westlichen 

Ortsrandes gegliedert im Sinne einzelner Bauzeilen mit weitgehend einheitlichen Fluchten.  

Bei Konkurrenz von Grundflächenzahl und überbaubarer Grundstücksfläche gilt im Übrigen die jeweils 

engere Festsetzung. Ferner gilt gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO, dass auf den nicht überbaubaren Grund-

stücksflächen Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO nach Maßgabe der Festsetzungen des Bebauungs-

planes zugelassen werden können. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in 

den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können. Der vorliegende Bebauungsplan 

setzt diesbezüglich jedoch in Anlehnung an die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor 

dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 fest, dass Garagen einen Abstand 

von mindestens 5 m und überdachte Stellplätze (Carports) von mindestens 0,75 m zu öffentlichen Ver-

kehrsflächen, gemessen von der Grundstücksgrenze bis zum Dachüberstand, einzuhalten haben. Mit der 

Festsetzung soll eine aus städtebaulicher Sicht erwünschte einheitliche Anordnung von Garagen und 

Carports abgerückt von der jeweiligen Straße innerhalb des gesamten Quartiers erreicht werden. 

 

2.4 Mindestgröße der Baugrundstücke 

Da in den vergangenen Jahren innerhalb des Plangebietes zunehmend einzelne Grundstücke weiter 

unterteilt wurden und eine entsprechende städtebauliche Nachverdichtung erfolgte, deren Fortschreiten 

weiter absehbar ist, sieht die Gemeinde Glashütten aufgrund der absehbaren Kapazitätsgrenzen der 

verkehrlichen Erschließung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit der Ver- und Entsorgung des 

Plangebietes das Erfordernis, die weitere städtebauliche Entwicklung bauplanungsrechtlich zu steuern 

und zu ordnen. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass die Mindestgröße der Baugrundstücke im All-

gemeinen Wohngebiet 600 m² beträgt. Hierbei wird nicht verkannt, dass sich die bestehenden Grund-

stücksgrößen innerhalb einer weiten Spanne von rd. 300 m2 bis rd. 3.000 m2 bewegen. Die festgesetzte 

Mindestgröße entspricht jedoch einem Maß, das aus städtebaulicher Sicht innerhalb des baulich aufgelo-

ckerten Quartiers sowie aufgrund der Lage und Entstehungsgeschichte des Plangebietes begründet wer-

den kann. Darüber hinaus kann mit der Festsetzung auch den raumordnerischen Zielvorgaben zur Ober-

grenze der städtebaulichen Dichte für den Bereich des Plangebietes Rechnung getragen werden (siehe 

Kapitel 1.3). Bestehende Grundstücksgrößen bleiben hiervon im Sinne des baurechtlichen Bestands-

schutzes unberührt.  
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Die Festsetzung wurde zum Entwurf des Bebauungsplanes angepasst und die Mindestgröße von 800 m2 

auf 600 m2 reduziert, sodass der konkreten örtlichen Situation besser Rechnung getragen werden kann. 

Zudem wird nunmehr festgesetzt, dass Ausnahmen zugelassen werden können, wenn es sich um zum 

Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses bereits bebaute Grundstücke handelt. 

 

2.5 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Der Bebauungsplan setzt entsprechend des Planziels und der vorgenannten Ausführungen in Kapitel 2.4 

fest, dass im Allgemeinen Wohngebiet je angefangene 300 m² Grundstücksfläche eine Wohnung je 

Wohngebäude zulässig ist. Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohnungen zulässig. Bei Doppelhäu-

sern ist je Doppelhaushälfte maximal eine Wohnung zulässig. Mit den Festsetzungen soll erreicht wer-

den, dass im Bereich des Plangebietes auch eine künftige Wohnbebauung hinsichtlich der Wohnform an 

die Struktur der vorhandenen Umgebungsbebauung angepasst ist und eine Nutzungsdichte baupla-

nungsrechtlich verhindert wird, die der Lage des Plangebietes nicht mehr gerecht wird. Mit der Festset-

zung kann auch hier den raumordnerischen Zielvorgaben zur Obergrenze der städtebaulichen Dichte für 

den Bereich des Plangebietes Rechnung getragen werden (siehe Kapitel 1.3). Für bestehende Abwei-

chungen gelten die Regelungen zum baurechtlichen Bestandsschutz, sofern es sich um genehmigte bau-

liche Anlagen und Nutzungen handelt. Die Festsetzung wurde zum Entwurf des Bebauungsplanes ange-

passt und die maßgebliche Grundstücksfläche von 400 m2 auf 300 m2 reduziert, sodass der konkreten 

örtlichen Situation besser Rechnung getragen werden kann und die Festsetzung der ebenfalls entspre-

chend reduzierten Mindestgröße der Baugrundstücke entspricht. Zudem wird nunmehr festgesetzt, dass 

Ausnahmen zugelassen werden können, wenn es sich um zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 

bereits bebaute Grundstücke handelt. 

 

 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die baugeschicht-

liche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen Siedlungs-

strukturen zu bewahren und zu stärken. Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO sind daher bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan „Über dem Seegrund“ aufgenommen worden. Gegenstand sind die Dachgestaltung sowie die 

Gestaltung und Ausführung von Hangbefestigungen. 

 

3.1 Dachgestaltung 

Da sich die Gebäude innerhalb des Plangebietes auch künftig in Maßstab und Ausführung in die vorhan-

dene Umgebungsbebauung einfügen sollen, enthält der Bebauungsplan einzelne Festsetzungen zur 

Dachgestaltung. Zulässig sind demnach Dächer mit gegeneinander laufenden Dachflächen, Pultdächer 

mit einer Neigung von maximal 20° sowie flach geneigte Dächer. Die Verwendung von spiegelnden Mate-

rialien zur Dacheindeckung ist unzulässig. Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungs-

energie bleibt hiervon unberührt. Die Festsetzungen sollen vor dem Hintergrund der bestehenden Be-

bauung und der topografisch bedingten, exponierten Lage des Plangebietes zu einem ruhigen Erschei-

nungsbild der Dachlandschaft und mithin des Orts- und Landschaftsbildes insgesamt beitragen. 
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3.2 Gestaltung von Hangbefestigungen 

Aufgrund der topografischen Gegebenheiten wird vorliegend das städtebauliche Erfordernis gesehen, die 

Zulässigkeit von Hangbefestigungen durch entsprechende Gestaltungsvorschriften zu regeln. Hangbe-

festigungen, wie z.B. Stützmauern, Gabionenwände oder Natursteinmauern für Aufschüttungen oder 

Abgrabungen des Geländes, sind demnach nur bis zu einer Höhe von maximal 1,5 m über der natürli-

chen Geländeoberfläche zulässig; hiervon ausgenommen sind Lichtschächte und Treppenaufgänge bis 

zu einer Breite von maximal 1,5 m unmittelbar am Gebäude. Bei Terrassierung darf die Steigung zwi-

schen zwei Mauerkronen, gemessen orthogonal zur unteren Stützmauer, nicht mehr als 15 % betragen.  

Sofern die natürliche Geländeoberfläche aufgrund bereits vorgenommener Geländemodellierung nicht 

eindeutig feststellbar ist, sind einzelne Geländepunkte zwischen den annähernd parallel zu den Höhenli-

nien verlaufenden Straßen (Dattenbachstraße, Butznickelstraße und Kapellenstraße) linear zu interpolie-

ren. Maßgebend ist jeweils die Oberkante Straßenmitte. 

 

 

4 Wasserrechtliche Festsetzungen 

Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 Hessisches 

Wassergesetz (HWG) sind wasserrechtliche Festsetzungen in den Bebauungsplan „Über dem Seegrund“ 

aufgenommen worden. Demnach ist das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflä-

chen in Zisternen mit mindestens 3 m³ Nutzvolumen und mindestens 3 m³ weiterem Retentionsvolumen 

zu sammeln und als Brauchwasser zu verwerten, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Be-

lange nicht entgegenstehen. An die Zisternen kann auch sonstiges Oberflächenwasser angeschlossen 

und verwertet werden. Mit der Festsetzung wird ein Beitrag zur dezentralen Regenwasserrückhaltung auf 

den privaten Baugrundstücken und zur Entlastung des bestehenden Entwässerungssystems geschaffen. 

 

 

5 Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes befindet sich im westlichen Bereich des Ortsteils Schloßborn, von 

wo aus über die innerörtlichen Verkehrswege und die umliegenden Bundes- und Landesstraßen eine 

überörtliche Anbindung erfolgen kann. Das Plangebiet ist für Fußgänger und Radfahrer erreichbar und 

auch an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die Erschließung des Plangebietes ist Be-

stand und erfolgt über ein Erschließungsstraßensystem mit unterschiedlichen Straßenquerschnitten. Die 

bestehenden Verkehrswege werden zur Sicherung der Erschließung bestandsorientiert als Straßenver-

kehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Jedoch wird für das Flurstück 57 zwischen der 

Butznickelstraße im Norden und der Dattenbachstraße im Süden von einer entsprechenden Festsetzung 

abgesehen, da hier augenscheinlich keine Erschließungsfunktion wahrgenommen wird.  

 

 

6 Berücksichtigung umweltschützender Belange 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen Inhalt 

entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird.  
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Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit 

den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anre-

gungen und Hinweise sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu be-

rücksichtigen. Um Doppelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung not-

wendigen zusätzlichen Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Um-

weltbericht integriert. Der Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Planungsbeitrag liegt 

der Begründung als Anlage bei; auf die dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 

 

 

7 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des 

Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 

die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürfti-

ge Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter 

dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 

öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Mit der geplanten Zuordnung der 

Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im Kontext der im nä-

heren Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen und Freiflächen sowie des im Bebauungsplan „Vor dem 

Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 bereits überwiegend festgesetzten Allge-

meinen Wohngebietes kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG grundsätzlich ent-

sprochen werden. Störfallbetriebe i.S.d. der sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren Umfeld des Plan-

gebietes nicht bekannt. 

 

 

8 Erneuerbare Energien und Energieeinsparung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energien zu berücksichtigen, während den 

Gemeinden bereits 2004 die Möglichkeit eingeräumt wurde, mit dem Abschluss von städtebaulichen Ver-

trägen auch die Umsetzung von energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Vorstellungen sicherzu-

stellen. Mit dem am 30.07.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der 

Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I S.1509) wurde das Baugesetzbuch zudem unter 

dem Aspekt des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz und der 

Energieeinsparung geändert und ergänzt. Weiterhin kann auf die speziellen energiefachrechtlichen Rege-

lungen mit ihren Verpflichtungen zur Errichtung und Nutzung bestimmter erneuerbarer Energien verwie-

sen werden, die bei der Bauplanung und Bauausführung zu beachten und einzuhalten sind. Nach 

§ 3 Abs. 1 Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) werden die Eigentümer von Gebäuden, 

die neu errichtet werden, etwa dazu verpflichtet, den Wärmeenergiebedarf des Gebäudes durch die an-

teilige Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken. Im Zuge der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist 

zudem sicherzustellen, dass bei der Errichtung und wesentlichen Änderung von Gebäuden ein bestimm-

ter Standard an Maßnahmen zur Begrenzung des Energieverbrauchs von Gebäuden einzuhalten ist.  
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Insofern wird es für zulässig erachtet, hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie der 

Energieeinsparung keine weitergehenden Vorgaben in den Bebauungsplan aufzunehmen, sondern viel-

mehr auf die bestehenden und zudem stetig fortentwickelten gesetzlichen Regelungen in ihrer jeweils 

gültigen Fassung zu verweisen. 

 

 

9 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 

Die folgenden Ausführungen geben entsprechend dem Planungsstand Aufschluss über die Berücksichti-

gung wasserwirtschaftlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens.  

 

Wasserversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser und Löschwasser ist bereits Bestand und kann durch 

Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz zum gegenwärtigen Zeitpunkt als entsprechend gesi-

chert gelten.  

 

Abwasserentsorgung 

Die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers und Niederschlagswassers erfolgt im 

Mischsystem über das bestehende Entsorgungsnetz. Das INGENIEURBÜRO LANG wurde seitens der Ge-

meinde Glashütten beauftragt, auf der Grundlage des bestehenden Versiegelungsgrades sowie auch des 

vorliegenden Bebauungsplanes mit den hierdurch künftig zulässigen Versiegelungsgraden eine hydrauli-

sche Berechnung des Entwässerungsgebietes zu erstellen, um Engpässe im Kanalnetz zu ermitteln. 

Seitens des Ingenieurbüros wurden zunächst verschiedene Varianten berechnet, um festzustellen, wel-

che Auswirkungen eine zusätzliche Versiegelung auf das vorhandene Kanalnetz innerhalb des Plange-

bietes hat. Berechnet wurden folgende Varianten: 

1. Versiegelungsgrad von 45 % im gesamten betrachteten Entwässerungsgebiet 

2. Abtrennung und gesonderte Ableitung der beiden Außengebiete 

3. Ansatz von einem Versiegelungsgrad von 30 % im betrachteten Teilgebiet 

4. Bestandsberechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Versiegelung (Versiegelungskataster) 

5. Optimierung der Kanalgeometrie ohne Anpassung der Dimensionen an die tatsächliche Wassermenge 

Bei allen Berechnungen traten bereits im Bestand zum Teil deutliche Auslastungen einzelner Haltungen 

sowie auch Überstauereignisse an Schachtbauwerken auf. Daher erfolgte seitens des Ingenieurbüros 

eine Prüfung verschiedener Lösungsmöglichkeiten und es wurde in Abstimmung mit der Gemeindever-

waltung ein mittelfristiger Maßnahmenkatalog erarbeitet. Zur Vorbereitung der Umsetzung einer ersten 

hierin enthaltenen Maßnahme wurden bereits die Planungskosten für den Bereich Dattenbachstraße in 

den Haushalt der Gemeinde Glashütten für 2020 eingestellt; mit der Ausführung wird 2021 begonnen. 

Angesichts der angespannten Entwässerungssituation ist es zudem zwingend erforderlich, dass sich die 

vorhandene Einleitemenge von Schmutz- und Regenwasser eines einzelnen Grundstückes (gemäß hyd-

raulischem Einzelnachweis) in den derzeit bestehenden Mischwasserkanal, durch Um- und/oder Neu-

baumaßnahmen nicht erhöht. Sollte sich durch das Anlegen zusätzlicher versiegelter Flächen der Ober-

flächenabfluss bzw. die Gesamtabflussmenge vergrößern, sind auf Veranlassung und Kosten des Grund-

stückeigentümers sowohl ein hydraulischer Einzelnachweis als auch geeignete Rückhaltemaßnahmen 

vorzunehmen bzw. entsprechende Retentionsräume zu schaffen, um die entstandene Differenzmenge 

zwischen Ist-Zustand und Planungsziel gedrosselt in den derzeit bestehenden Mischwasserkanal einzu-

leiten.  
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Ferner wurde Dämpfung des Spitzenabflusses eine wasserrechtliche Festsetzung mit der Vorgabe zur 

Schaffung von Retentionsmöglichkeiten auf den privaten Baugrundstücken in den Bebauungsplan aufge-

nommen. Demnach ist das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen in Zisternen 

mit mindestens 3 m³ Nutzvolumen und mindestens 3 m³ weiterem Retentionsvolumen zu sammeln und 

als Brauchwasser zu verwerten, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entge-

genstehen. Hinsichtlich der Beseitigung von Niederschlagswasser wird zudem auf die nachfolgenden 

bundes- und landesrechtlichen Regelungen verwiesen: 

 

§ 55 Abs. 2 WHG: Grundsätze der Abwasserbeseitigung 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermi-

schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

 

§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasserbeseitigung 

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, 

wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  

 

Sowohl § 55 Abs. 2 WHG als auch § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG stellen unmittelbar geltendes Recht dar, 

wobei der Begriff „soll“ dahingehend verstanden wird, dass nur bei nachweislich zu erwartenden Schwie-

rigkeiten, d.h. bei atypischen Sonderfällen, von dem Vollzug Abstand genommen werden darf.  

 

Trinkwasserschutzgebiet 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt nicht innerhalb eines ausgewiesenen Trink-

wasserschutzgebietes.  

 

Oberirdische Gewässer 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine oberirdischen 

Gewässer.  

 

Bodenversiegelung 

Von zunehmender Bedeutung im Hinblick auf die langfristige Trinkwassersicherung ist die mit der Versie-

gelung infolge einer Bebauung einhergehende Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Jede In-

anspruchnahme von Bodenfläche für eine bauliche Nutzung begründet einen Eingriff in die natürlichen 

Bodenfunktionen, da die Speicherfähigkeit sowie Filter- und Pufferfunktionen beeinträchtigt werden kön-

nen. Hinzu kommt gegebenenfalls auch der potenzielle Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen. Der 

Bebauungsplan enthält daher Festsetzungen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu befestigenden 

Flächen zu minimieren, etwa durch die Vorschrift zur wasserdurchlässigen Befestigung von Pkw-

Stellplätzen, Gehwegen, Garagenzufahrten sowie Hofflächen auf den Baugrundstücken.  

Weiterführend kann auf die einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO), z.B. den 

im Folgenden zitierten § 8 Abs. 1 HBO verwiesen werden: 

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind  

1. wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und 

2. zu begrünen oder zu bepflanzen, 

soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Satz 1 findet keine Anwendung, 

soweit Bebauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen treffen. 
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10 Altlastenverdächtige Flächen und Bodenbelastungen 

Altablagerungen und Altstandorte sowie sonstige Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen inner-

halb des Plangebietes sind der Gemeinde Glashütten bislang nicht bekannt. Eine Überprüfung der hessi-

schen Altflächendatei (Datenbank ALTIS) ergab ebenfalls keine Datenbankeinträge für das Plangebiet. 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist jedoch auf organoleptische Auf-

fälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen 

Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 

IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstra-

ße 16-18, 65189 Wiesbaden, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzu-

zuziehen. Schädliche Bodenverunreinigungen i.S.d. § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

 

 

11 Kampfmittelbelastung 

Seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, wird in den 

Stellungnahmen vom 11.04.2016 und 13.08.2019 darauf hingewiesen, dass die Auswertung der beim 

Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder ergeben hat, dass sich das Plangebiet in Teilberei-

chen in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet befindet. Die belasteten Bereiche sind im nachfolgend 

ausschnittsweise dargestellten Lageplan rot gekennzeichnet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf 

solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. 

 

Lageplan 

 
Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 
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In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen bis 

zu einer Tiefe von mindestens 5 m durchgeführt wurden, sind keine Kampfmittelräummaßnahmen not-

wendig. Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. 

nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrundun-

tersuchungen auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen statt-

finden. 

 

 

12 Denkmalschutz 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

(hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und 

die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten 

und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 

 

 

13 Hinweise und sonstige Infrastruktur 

Auf die von den an das Plangebiet im Bereich der Flurstücke 10/2 und 165/3 (Flur 13) angrenzenden 

Waldflächen ausgehenden Gefahren für angrenzende bauliche Anlagen (umstürzende Bäume, Brand-

überschlag) und die von baulichen Anlagen ausgehenden Gefahren für den Wald (Brandgefahr) wird 

hingewiesen. Durch Ast- oder Baumwurf bei Sturmereignissen hervorgerufene Schäden an Gebäuden 

können nicht dem Waldeigentümer angelastet werden, soweit dieser seiner Verkehrssicherungspflicht 

nachgekommen ist. 

Seitens der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH wird in den Stellungnahmen vom 21.04.2016 und 

28.08.2019 darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bereits Versorgungsleitungen und Hausan-

schlüsse befinden, deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten sind. Eine Überbauung vorhandener 

Leitungstrassen ist nicht zulässig. Voraussetzung für die Planungen von Grünflächen bildet die aktuelle 

Version des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsan-

lagen“. Des Weiteren bitten wir darauf zu achten, dass sowohl bei Veräußerung sowie bei Umwidmung 

von Grundstücksflächen eine dingliche Sicherung aller Mainova-Trassen erforderlich wird. Für alle Bau-

maßnahmen ist die NRM - Norm „Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen, Armaturen, Mess-, Signal- 

und Steuerkabel der Mainova“ einzuhalten. 

 

 

14 Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich. 

 

 

15 Kosten 

Welche Kosten der Gemeinde Glashütten aus dem Vollzug des Bebauungsplanes entstehen, kann zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend bestimmt werden. 
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16 Verfahrensstand 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB: 18.09.2014, Bekanntmachung: 18.10.2014 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB: 21.03.2016 – 22.04.2016, Bekannt-

machung: 12.03.2016 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB: Anschreiben: 16.03.2016, Frist: 22.04.2016 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB: 05.08.2019 – 06.09.2019, Bekanntmachung: 

27.07.2019 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB: An-

schreiben: 31.07.2019, Frist: 06.09.2019 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB: __.__.____ 
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 Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischem Planungsbeitrag, Stand: 21.09.2020 
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Gemeinde Glashütten, Ortsteil Schloßborn

Bebauungsplan "Über dem Seegrund"
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2 Textliche Festsetzungen 
 

 Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Über dem Seegrund“ werden die zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 ein-
schließlich der 1. Änderung von 1979 durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanes ersetzt. 
 

2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  
 

 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 
 

 Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes, d.h. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht 
störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tank-
stellen sind unzulässig. 
 

2.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 

2.2.1 Die maximal zulässigen Höhen baulicher Anlagen im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 und 2 
werden wie folgt festgesetzt: 
 

 Dachform Traufhöhe Gebäudeoberkante 

 Gegeneinander laufende Dachflächen 4,00 m 7,50 m 
 Pultdächer mit maximal 20° Neigung 4,00 m 7,00 m 
 Flach geneigte Dächer -- 6,50 m 
  
2.2.2 Der untere Bezugspunkt für die Höhenermittlung baulicher Anlagen im Allgemeinen 

Wohngebiet ist der höchstgelegene Schnittpunkt des natürlichen Geländes mit der Au-
ßenwand. Als Traufpunkt gilt bei Dächern mit gegeneinander laufenden Dachflächen und 
Pultdächern die Schnittkante des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut. Als Ge-
bäudeoberkante gilt der Dachfirst bzw. der oberste Gebäudeabschluss. 
 

2.2.3 Sofern das natürliche Gelände aufgrund bereits vorgenommener Geländemodellierung 
nicht eindeutig feststellbar ist, sind einzelne Geländepunkte zwischen den annähernd pa-
rallel zu den Höhenlinien verlaufenden Straßen (Dattenbachstraße, Butznickelstraße und 
Kapellenstraße) linear zu interpolieren. Maßgebend ist jeweils die Oberkante Straßenmitte. 
 

2.3 Zulässigkeit von Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 23 
Abs. 5 BauNVO) 
 

 Garagen haben einen Abstand von mindestens 5 m und überdachte Stellplätze (Carports) 
von mindestens 0,75 m zu öffentlichen Verkehrsflächen, gemessen von der Grundstücks-
grenze bis zum Dachüberstand, einzuhalten. 
 

2.4 Mindestgröße der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 

 Die Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet beträgt 600 m². Aus-
nahmen von der Festsetzung können zugelassen werden, wenn es sich um zum Zeitpunkt 
des Aufstellungsbeschlusses bereits bebaute Grundstücke handelt. 
 

2.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 

2.5.1 Im Allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene 300 m² Grundstücksfläche eine Wohnung 
je Wohngebäude zulässig. Ausnahmen von der Festsetzung können zugelassen werden, 
wenn es sich um zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses bereits bebaute Grundstücke 
handelt. 
 

�

2.5.2 Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohnungen zulässig. Bei Doppelhäusern ist je Dop-
pelhaushälfte maximal eine Wohnung zulässig.  
 

2.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

 Pkw-Stellplätze, Gehwege, Garagenzufahrten sowie Hofflächen auf den Baugrundstücken 
sind bei Neuerrichtung in wasserdurchlässiger Bauweise z.B. mit weitfugigen Pflasterun-
gen, Rasenpflaster, Schotterrasen, Porenpflaster oder als wassergebundene Wegedecke 
zu befestigen. 
 

2.7 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 
 

2.7.1 Mindestens 50 % der Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch oder als Grünfläche anzule-
gen und zu unterhalten. Hiervon sind mindestens 20 % mit standortgerechten, einheimi-
schen Laubgehölzen oder regionaltypischen Hochstammobstbäumen zu bepflanzen. Blü-
hende Ziersträucher und Arten alter Bauerngärten können als Einzelpflanzen eingestreut 
werden. Der Bestand kann zur Anrechnung gebracht werden.  
 

2.7.2 Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind fachgerecht 
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei einem Verlust sind gleichartige Ersatzpflanzun-
gen vorzunehmen. 
 

2.8 Artenauswahl 
 

 

 

Artenliste 1 (Bäume): Pflanzqualität mind. Sol. / H., 3 x v., 14-16 bzw. Hei. 2 x v., 150-200 

Aesculus spec. - Kastanie Quercus petraea - Traubeneiche 
Acer campestre - Feldahorn Tilia cordata - Winterlinde 
Acer platanoides - Spitzahorn Tilia platyphyllos - Sommerlinde 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn Sorbus aucuparia - Eberesche 
Betula pendula - Hängebirke Sorbus domestica - Speierling 
Carpinus betulus - Hainbuche Obstbäume (H., v., 8-10): 
Fagus sylvatica Rotbuche Cydonia oblonga - Quitte 
Juglans regia - Walnuss Prunus avium - Kulturkirsche 
Prunus avium - Vogelkirsche Malus domestica - Apfel 
Quercus robur - Stieleiche Pyrus communis - Birne 

 Artenliste 2 (Einheimische Sträucher): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150 

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher 
Corylus avellana - Hasel Pyrus pyraster - Wildbirne 
Crataegus monogyna - Weißdorn Rosa canina - Hundsrose 
Crataegus laevigata  Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Salix caprea - Salweide 
Malus sylvestris - Wildapfel Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

Artenliste 3 (Traditionelle Ziersträucher und Kleinbäume): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150 

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Magnolia div. spec. - Magnolie 
Buddleja div. spec. - Sommerflieder Malus div. spec. - Zierapfel 
Buxus sempervirens - Buchsbaum Mespilus germanica - Mispel 
Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin 
Cornus florida - Blumenhartriegel Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume 
Cornus mas - Kornelkirsche Rosa div spec. - Wild- u. Strauchrosen 
Deutzia div. spec. - Deutzie Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere 
Forsythia x intermedia - Forsythie Spiraea div. spec. - Spiere 
Hamamelis mollis - Zaubernuss Syringa div. spec. - Flieder 
Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia 

  
Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz 
wird hingewiesen. 
 

�

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  
(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 
 

3.1 Dachgestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 

3.1.1 Zulässig sind Dächer mit gegeneinander laufenden Dachflächen, Pultdächer mit einer Nei-
gung von maximal 20° sowie flach geneigte Dächer.  
 

3.1.2 Die Verwendung von spiegelnden Materialien zur Dacheindeckung ist unzulässig. Die Zuläs-
sigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie bleibt hiervon unberührt. 
 

�

3.2 Gestaltung von Hangbefestigungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HBO) 
 

3.2.1 Hangbefestigungen, wie z.B. Stützmauern, Gabionenwände oder Natursteinmauern für Auf-
schüttungen oder Abgrabungen des Geländes, sind bis zu einer Höhe von maximal 1,5 m 
über der natürlichen Geländeoberfläche zulässig; hiervon ausgenommen sind Lichtschächte 
und Treppenaufgänge bis zu einer Breite von maximal 1,5 m unmittelbar am Gebäude. Bei 
Terrassierung darf die Steigung zwischen zwei Mauerkronen, gemessen orthogonal zur un-
teren Stützmauer, nicht mehr als 15 % betragen. 
 

3.2.2 Sofern die natürliche Geländeoberfläche aufgrund bereits vorgenommener Geländemodel-
lierung nicht eindeutig feststellbar ist, sind einzelne Geländepunkte zwischen den annähernd 
parallel zu den Höhenlinien verlaufenden Straßen (Dattenbachstraße, Butznickelstraße und 
Kapellenstraße) linear zu interpolieren. Maßgebend ist jeweils die Oberkante Straßenmitte. 
 
 
 

  
4 Wasserrechtliche Festsetzungen 

(Satzung gemäß § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 
 

 Das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen ist in Zisternen mit 
mindestens 3 m³ Nutzvolumen und mindestens 3 m³ weiterem Retentionsvolumen zu sam-
meln und als Brauchwasser zu verwerten, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche 
Belange nicht entgegenstehen. An die Zisternen kann auch sonstiges Oberflächenwasser 
angeschlossen und verwertet werden. 
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Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 
 

5.1 Stellplatzsatzung 
 

 Auf die Stellplatzsatzung der Gemeinde Glashütten wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum 
Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung. 
 

5.2 Bodendenkmäler 
 

 Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-
pflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 
im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhal-
tung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 
 

5.3 Abflusssituation und Verwertung von Niederschlagswasser 
 

5.3.1 Die vorhandene Einleitemenge von Schmutz- und Regenwasser eines einzelnen Grundstü-
ckes (gemäß hydraulischem Einzelnachweis) in den derzeit bestehenden Mischwasserkanal, 
darf sich durch Um- und/oder Neubaumaßnahmen nicht erhöhen. Sollte sich durch das An-
legen zusätzlicher versiegelter Flächen der Oberflächenabfluss bzw. die Gesamtabfluss-
menge vergrößern, sind auf Veranlassung und Kosten des Grundstückeigentümers sowohl 
ein hydraulischer Einzelnachweis als auch geeignete Rückhaltemaßnahmen vorzunehmen 
bzw. entsprechende Retentionsräume zu schaffen, um die entstandene Differenzmenge 
zwischen Ist-Zustand und Planungsziel gedrosselt in den derzeit bestehenden Mischwas-
serkanal einzuleiten. 
 

5.3.2 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisati-
on ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 
 

5.3.3 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-
wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-
hen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG). 
 

�

5.8 Kampfmittelbelastung 
 

 Seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen, 
wird in den Stellungnahmen vom 11.04.2016 und 13.08.2019 darauf hingewiesen, dass die 
Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder ergeben hat, dass 
sich das Plangebiet in Teilbereichen in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet befindet. Die 
belasteten Bereiche sind in dem in der Begründung zum Bebauungsplan ausschnittsweise 
dargestellten Lageplan rot gekennzeichnet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf sol-
chen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden.  
 
In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Bau-
maßnahmen bis zu einer Tiefe von mindestens 5 m durchgeführt wurden, sind keine Kampf-
mittelräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Über-
prüfung (Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der ge-
planten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücks-
flächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. 
 

5.9 Bodenverunreinigungen 
 

 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend dem Regierungs-
präsidium Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 
41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden, mitzuteilen. Dar-
über hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenverun-
reinigungen i.S.d. § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchti-
gungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheb-
liche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 
 

 
 
 
 

Verfahrensvermerke: 
 
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Gemeindevertretung 

gefasst am  

 

18.09.2014 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 

 

18.10.2014 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am 

 

12.03.2016 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

bis einschließlich 

21.03.2016 

22.04.2016 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  

 

27.07.2019 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

05.08.2019 

06.09.2019 

  

Der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO, § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m. § 91 HBO und § 37 Abs. 4 HWG erfolgte durch die Gemeindevertretung am  

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten im Glashüttener Amtsblatt.  

  

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirk-

samkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Glashütten, den ___.___.______  

  

  

_____________  

Bürgermeisterin  

  

Rechtskraftvermerk:  

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Glashütten, den ___.___.______   

  

  

_____________  

Bürgermeisterin  
 

 

5.4 Artenschutzrechtliche Hinweise und Vorschriften 
 

 Auf die einschlägigen Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG), die entsprechend zu beachten sind, wird hingewiesen. Zur Ver-
meidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders 
und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere, 
 
a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-

schützter Vogelarten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen, 
b) Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu 

kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind, 
c) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) 

durchzuführen, 
d) Baumhöhlen und Gebäude vor Beginn von Rodungs- oder Bauarbeiten auf überwintern-

de Arten zu überprüfen, 
e) Nistmöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse im Falle der Beseitigung durch das An-

bringen und die dauerhafte Unterhaltung von Ersatznistkästen im Verhältnis 1:3 auszu-
gleichen, 

f) Haselsträucher im Falle einer Rodung im Verhältnis 1:2 durch Neuanpflanzungen auszu-
gleichen. 

 
Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu 
beantragen. Bei konkreten Maßnahmen und Vorhaben wird daher eine frühzeitige Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde empfohlen. 
 

5.5 Beleuchtung und Lichtverschmutzung 
 

 Zur Objektbeleuchtung sind UV-arme bzw. Lichtquellen (z.B. LED-Leuchtmittel) mit möglichst 
langer Wellenlänge (z.B. Gelb, Orange, Rot) zu verwenden. Außerdem sollten Lichtquellen 
nur nach unten oder maximal 60° seitwärts von der Senkrechten gerichtet werden oder, 
wenn sie nach oben gerichtet sind, so überdeckt werden, dass der Lichtkegel entsprechend 
abgeschirmt wird. Lichtquellen, die Flächen außerhalb des Grundstücks beleuchten, sind, 
sofern sie nicht zur Verkehrssicherung notwendig sind, zu vermeiden. 
 

5.6 Hinweise zum Baumerhalt 
 

 Der Wurzelbereich der zum Erhalt festgesetzten Bäume ist während etwaiger Bauphasen 
durch einen Zaun zu schützen, da die Verdichtung der Bodenstruktur durch Baumaschinen 
im Zuge der Baumaßnahmen die Wurzeln der Bäume zerstören kann. Der Schutzabstand 
ergibt sich aus dem durch die Baumkrone übertrauften Bereich.  
 

5.7 Waldabstand 
 

 Auf die von den an das Plangebiet im Bereich der Flurstücke 10/2 und 165/3 (Flur 13) an-
grenzenden Waldflächen ausgehenden Gefahren für angrenzende bauliche Anlagen (um-
stürzende Bäume, Brandüberschlag) und die von baulichen Anlagen ausgehenden Gefahren 
für den Wald (Brandgefahr) wird hingewiesen. Durch Ast- oder Baumwurf bei Sturmereignis-
sen hervorgerufene Schäden an Gebäuden können nicht dem Waldeigentümer angelastet 
werden, soweit dieser seiner Verkehrssicherungspflicht nachgekommen ist. 
 

�

Fassung zum 
Satzungsbeschluss 

[DANIELA]  Z:\DATA\Glashütten-20000417\SUB00021\SV_SEEGRUND.LEG
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Vorbemerkungen 

Im Ortsteil Schloßborn der Gemeinde Glashütten erfolgte die städtebauliche Entwicklung zwischen der 

Kapellenstraße, der Tannenwaldstraße, der Dattenbachstraße und der Heftricher Straße am westlichen 

Ortsrand im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 und der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes von 1979 sowie im Übrigen auf der Grundlage des § 34 Baugesetzbuch 

(BauGB) und dem Kriterium des sich Einfügens von Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung. 

Gegenwärtig stellt sich der Bereich des Plangebietes als Wohngebiet mit zum Teil großzügigen Grund-

stücksgrößen in bevorzugter südexponierter Wohnlage südöstlich des anschließenden Waldrandes dar. 

Da in den vergangenen Jahren zunehmend einzelne Grundstücke weiter unterteilt wurden und eine 

entsprechende städtebauliche Nachverdichtung erfolgte, deren Fortschreiten weiter absehbar ist, sieht 

die Gemeinde Glashütten aufgrund der absehbaren Kapazitätsgrenzen der verkehrlichen Erschließung 

sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit der Ver- und Entsorgung des Plangebietes das Erforder-

nis, die weitere städtebauliche Entwicklung bauplanungsrechtlich zu steuern und zu ordnen. Daher sollen 

für das gesamte Quartier Festsetzungen zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Entwicklung getrof-

fen werden, die Planungs- und Rechtssicherheit für die Gemeinde Glashütten sowie auch für die Grund-

stückseigentümer innerhalb des Plangebietes schaffen. Mit dem Bebauungsplan sollen durch die Ände-

rung des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes von 1979 und die Überplanung des bislang als sog. im Zusammenhang bebauter Ortsteil 

nach § 34 BauGB zu wertenden Teilbereiches die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die 

weitere städtebauliche Entwicklung und Ordnung geschaffen werden. Das Planziel des Bebauungsplanes 

ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes i.S.d. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie 

die Sicherung der zugehörigen Erschließung. Hinzu kommen Festsetzungen zum Maß der baulichen 

Nutzung, zur Mindestgröße der Baugrundstücke und zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in 

Wohngebäuden sowie grünordnerische Festsetzungen und bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschrif-

ten.Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes i.S.d. § 4 

BauNVO sowie die Sicherung der zugehörigen Erschließung. 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes 

nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den. Bei der Erstellung des Umweltberichtes ist die Anlage zum BauGB zu verwenden. Entsprechend § 

2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den 

gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange). Er dient als Grundlage für die durchzuführende Umweltprüfung. Der 

Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind als Ergebnis der Umweltprüfung in 

der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. 

Um Doppelungen und damit eine unnötige Belastung des Verfahrens zu vermeiden, wurden die für die 

Abarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 1 BNatSchG) not-

wendigen zusätzlichen Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 

1a Abs. 3 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung nach § 1 Abs. 

7 BauGB einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. Die vorliegenden Unterlagen werden daher 

als Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischem Planungsbeitrag bezeichnet. 
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1 Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

1.1.1 Ziele der Bauleitplanung 

Die Ziele des Bauleitplans werden in Kap. 1.1 der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben, sodass 

an dieser Stelle auf eine Wiederholung verzichtet wird. 

 

1.1.2 Angaben über Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Das in der Gemarkung von Schloßborn gelegene Plangebiet liegt im Westen des Stadtteils Schloßborn in 

der Gemeinde Glashütten (Abb. 1). Westlich und nördlich des Plangebietes befinden sich große Waldge-

biete. Im Osten schließt Wohnbebauung an. Die sich südlich des Geltungsbereiches des Bebauungspla-

nes befindlichen Grünflächen werden zum Teil als Weidefläche und Kleingärten genutzt werden. Das 

Plangebiet wird bereits als Wohngebiet genutzt. 

Naturräumlich liegt das Plangebiet nach KLAUSING (1988)1 im Bereich Feldberg-Taunuskamm (Teileinheit 

301.3, Haupteinheit 301 Hoher Taunus). Die Höhenlage des von Norden nach Süden stark abfallenden 

Geländes beträgt im nördlichen Gebietsteil maximal 406 m und am tiefsten Punkt des südlichen Gebiets-

teils ca. 373 m. 

 

 

 

 

 

 

 

1 KLAUSING, O. (1988): Die Naturräume Hessens. Hess. Landesamt für Umwelt (Hrsg.) 

Abb. 1: Lage des Plangebietes (ohne Maßstab) 
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1.1.3 Beschreibung der Festsetzungen des Plans 

Entsprechend des eingangs dargelegten Planziels gelangt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

ein Allgemeines Wohngebiet i.S.d. § 4 BauNVO zur Ausweisung. Die Festsetzung der Art der baulichen 

Nutzung umfasst somit die Teilbereiche, die bereits bislang als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt 

waren sowie auch den Teilbereich des Plangebietes, für den die Zulässigkeit von Vorhaben bislang nach 

§ 34 BauGB zu beurteilen war. Zudem wird der Teilbereich, für den im Zuge der 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes von 1979 Mischgebiet festgesetzt wurde, in Allgemeines Wohngebiet umgewidmet. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) für das Allgemeine Wohngebiet beträgt in den Teilbaugebieten Nr. 1 u. 2 

GRZ = 0,3 und im Teilbaugebiet Nr. 3 GRZ = 0,4. Der Bebauungsplan setzt für das Allgemeine Wohnge-

biet Nr. 1 entsprechend den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ von 

1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,5 fest, da hier die 

Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse i.S.d. § 2 Abs. 5 HBO sind, 

einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände bei 

der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche mitzurechnen sind. Für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 2 

wird ebenfalls eine Geschossflächenzahl von GFZ = 0,5 und für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 3 eine 

Geschossflächenzahl von GFZ = 0,8 festgesetzt. Die Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen 

Wohngebiet beträgt 600 m².  

 

1.1.4 Bedarf an Grund und Boden 

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt rd. 15,7 ha. Hiervon entfallen auf das Allgemeine Wohngebiet 

rd. 12,8 ha und auf die Verkehrsflächen rd. 2,9 ha.  

 

1.2 Darstellung der für das Vorhaben relevanten in einschlägigen Fachgesetzen und -plänen 

festgelegten Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung bei der Planaufstellung 

Der Regionalplan Südhessen 2010 / Regionale Flächennutzungsplan 2010 stellt für den Bereich des 

Plangebietes überwiegend Wohnbaufläche sowie in einem räumlich begrenzten Teilbereich im Westen 

des Plangebiets entsprechend den Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes von 1979 noch 

Gemischte Baufläche dar. 

Das Plangebiet befindet sich zum Teil im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Vor dem Dattenberg“ 

von 1964, der Wochenendhausgebiet gemäß § 10 BauNVO in der damals rechtsgültigen Fassung von 

1962 im Westen des Plangebietes sowie östlich anschließend Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 

BauNVO i.d.F. von 1962 festsetzt. Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes von 1979 wurde das 

Wochenendhausgebiet in Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO i.d.F. von 1977 und teilweise in 

Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO i.d.F. von 1977 umgewidmet. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 

„Über dem Seegrund“ werden die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 

„Vor dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 durch die Festsetzungen des 

vorliegenden Bebauungsplanes ersetzt.  

Im Hinblick auf weitere allgemeine Grundsätze und Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 

bei der Planung wird auf die Ausführungen der Kap. 1.3 bis 1.5 sowie 2.1 bis 2.8 des vorliegenden Um-

weltberichtes verwiesen. 
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1.3 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des 

Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 

die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürfti-

ge Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter 

dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 

öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Mit der geplanten Zuordnung der 

Gebietstypen zueinander bzw. der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im Kontext der im 

näheren Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen und Freiflächen sowie des im Bebauungsplan „Vor dem 

Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 bereits überwiegend festgesetzten Allge-

meinen Wohngebietes kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG grundsätzlich 

entsprochen werden. Störfallbetriebe i.S.d. der sog. Seveso-III-Richtlinie sind im näheren Umfeld des 

Plangebietes nicht bekannt.  

 

 Abfälle 

Sämtliche entstehenden Abfälle werden ordnungsgemäß entsorgt. Über die üblichen Abfälle hinausge-

hend sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung entstehenden Sonderabfallformen absehbar. 

 

 Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser und Löschwasser ist bereits Bestand und kann durch 

Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz zum gegenwärtigen Zeitpunkt als entsprechend gesi-

chert gelten. Die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers und Niederschlagswassers 

erfolgt im Mischsystem über das bestehende Entsorgungsnetz. Im Zuge durchgeführter hydraulischer 

Berechnungen traten bereits im Bestand zum Teil deutliche Auslastungen einzelner Haltungen sowie 

auch Überstauereignisse an Schachtbauwerken auf. Daher erfolgte seitens des beauftragten Ingenieur-

büros eine Prüfung verschiedener Lösungsmöglichkeiten und es wurde in Abstimmung mit der Gemein-

deverwaltung ein mittelfristiger Maßnahmenkatalog erarbeitet. Zur Vorbereitung der Umsetzung einer 

ersten hierin enthaltenen Maßnahme wurden bereits die Planungskosten für den Bereich Dattenbach-

straße in den Haushalt der Gemeinde Glashütten für 2020 eingestellt; mit der Ausführung wird 2021 

begonnen. Ferner wurde Dämpfung des Spitzenabflusses eine wasserrechtliche Festsetzung mit der 

Vorgabe zur Schaffung von Retentionsmöglichkeiten auf den privaten Baugrundstücken in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

1.4 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Zu diesen Belangen trifft der Bebauungsplan keine gesonderte Regelung.  
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1.5 Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes folgt dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, 

indem bereits verkehrstechnisch erschlossene und bebaute Flächen planungsrechtlich gesichert werden. 

Um eine über die Bebauung hinausgehende Versiegelung gering zu halten, bestimmt der Bebauungs-

plan, dass Pkw-Stellplätze, Gehwege, Garagenzufahrten und Hofflächen auf den Baugrundstücken in 

wasserdurchlässiger Weise zu befestigen sind.  

Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wird im Bereich des Bebauungsplanes „Vor 

dem Dattenberg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 eine Grundflächenzahl von GRZ = 

0,3 festgesetzt. Die damit neu festgesetzte Grundflächenzahl kann nach der Baunutzungsverordnung 

durch die o.g. in der aktuellen Fassung des § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten baulichen Anlagen um bis 

zu 50 % und somit bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von GRZ = 0,45 überschritten werden. 

Mithin wird der Umfang an zulässiger Versiegelung innerhalb des westlichen Plangebietes nunmehr 

erstmalig auf einen Wert von maximal 45 % der Grundstücksflächen begrenzt. Mithin wird der Umfang an 

zulässiger Versiegelung innerhalb des Plangebietes nunmehr zum Teil erstmalig begrenzt, da bislang in 

Teilbereichen nach der Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO i.d.F. von 1962 und 1977 die Grundflächen 

von Nebenanlagen i.S.d. § 14 auf die zulässige Grundfläche nicht angerechnet wurden.  

Das gleiche galt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflä-

chen zugelassen werden können (1962) bzw. für Balkone, Loggien, Terrassen sowie für bauliche Anla-

gen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelas-

sen werden können (1977). Die Regelungen der BauNVO i.d.F. von 1962 und 1977 fallen demnach 

zunächst weniger restriktiv aus, da unter Anwendung der früheren Fassungen der Baunutzungsverord-

nung grundsätzlich keine Obergrenze der zulässigen Überschreitung gilt. 

 

 

2 Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

einschließlich der Maßnahmen zu ihrer Vermeidung, Verringerung bzw. ihrem Ausgleich 

2.1 Boden und Wasser 

Das Plangebiet liegt westlich des Abhangs des Großen und Kleinen Feldbergs (881 und 825 m ü.NN). 

Bei den Böden der sich um das Plangebiet befindlichen Gebiete handelt es sich vorwiegend um Pseu-

dogleye und teils um Braunerde2, die ein mittleres bis hohes Ertragspotenzial besitzen. Der Schwerpunkt 

der Nutzung dieser Flächen liegt in der Forstwirtschaft.  

Als Grundlage für Planungsbelange aggregiert die Bodenfunktionsbewertung (Quelle: BodenViewer 

Hessen, siehe Abb. 2) verschiedene Bodenfunktionen (Lebensraum, Ertragspotenzial, Feldkapazität, 

Nitratrückhalt) zu einer Gesamtbewertung. Zu den Böden des Plangebietes gibt es aufgrund der bereits 

vorhandenen Bebauung keine Angaben hinsichtlich der Bodenfunktion. Im Süden grenzen Teilgebiete mit 

einer geringen bis mittleren Bodenfunktion an. Über den bereits bestehenden versiegelten Bestand 

hinaus bereitet der Bebauungsplan lediglich entsprechend den bisherigen Festsetzungen die Ausweisung 

eines Allgemeinen Wohngebietes sowie die Sicherung der zugehörigen Erschließung vor. Der Gebäude-

bestand bleibt dabei in seiner derzeitigen Ausdehnung erhalten. Der Umfang zusätzlicher städtebaulicher 

Nachverdichtung wird entsprechend gesteuert und begrenzt. 

Die folgenden gesetzlichen Regelungen und Festsetzungen des Bebauungsplanes sind dazu geeignet, 

die Eingriffswirkungen für den Boden- und Wasserhaushalt wirksam zu minimieren: 

 

2 HLUG (2012): BodenViewerHessen (http://bodenviewer.hessen.de/viewer.htm, Stand: 11.02.2016)  
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 Befestigung der Pkw-Stellplätze, Gehwege, Garagenzufahrten sowie Hofflächen auf den Baugrund-

stücken in wasserdurchlässiger Bauweise z.B. mit weitfugigen Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotter-

rasen, Porenpflaster oder als wassergebundene Wegedecke (Versickerung, Förderung der Verduns-

tung). 

 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen Mindestens 50 % 

der Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch oder als Grünfläche anzulegen und zu unterhalten. Hier-

von sind mindestens 20 % mit standortgerechten, einheimischen Laubgehölzen oder regionaltypi-

schen Hochstammobstbäumen zu bepflanzen. 

 Das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begrünten Dachflächen ist in Zisternen mit mindestens 

3 m³ Nutzvolumen und mindestens 3 m³ weiterem Retentionsvolumen zu sammeln und als Brauch-

wasser zu verwerten, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-

hen. 

 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrecht-

liche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen-

stehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet 

werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 

Satz 1 HWG). 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches existieren keine Oberflächengewässer. Zudem befindet sich 

das Plangebiet nicht innerhalb eines ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebietes. 

 

 

 
Abb. 2: Bewertung auf Grundlage der Bodenfunktionsbewertung: hoch = orange, mittel = gelb, 
gering = grün (Quelle: bodenviewer.hessen.de, Stand: 03.03.2016) 
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2.2 Klima und Luft 

Da das Plangebiet bereits von Wohnbebauung geprägt ist, sind keine Veränderungen des Klimas für die 

gesamte Ortslage zu erwarten. Kleinklimatische Auswirkungen werden sich allenfalls auf das Plangebiet 

selbst beschränken. 

 

2.3 Tiere und Pflanzen  

Biotop- und Nutzungstypen 

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Plangebiets wurde im Februar 2016 eine Geländebe-

gehung durchgeführt. Die Ergebnisse werden nachfolgend beschrieben und sind in der Bestandskarte 

(Anhang) kartographisch umgesetzt.  

 

Bebaute Flächen: 

Zum Teil sind die Böden des Plangebiets bereits durch Wohnhäuser, Nebenanlagen und Straßenver-

kehrsflächen versiegelt und bebaut (Abb 3, 6, 8). 

 

Hausgärten 

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird von Hausgärten dominiert. Diese sind zum Teil sehr struk-

turreich. Charakteristisch für das Plangebiet ist die hohe Diversität an Heckenstrukturen, welche vorwie-

gend als Abgrenzungen der einzelnen Hausgärten dienen (Abb. 3-6). Hier treten neben Ziergehölzen, 

wie Buddleja davidii (Schmetterlingsflieder), Rhododendron spec. (Rhododendron) und Viburnum opulus 

(Gemeiner Schneeball), zudem heimische Arten wie Carpinus betulus (Hainbuche), Prunus spinosa 

(Schlehe) und Corylus avellana (Hasel) auf. Auch Arten der Gattungen Juniperus (Wacholder), Ligustrum 

(Liguster) und Thuja (Lebensbaum) sowie die Arten Ilex aquifolium (Europäische Stechpalme) und Taxus 

baccata (Europäische Eibe) sind häufig anzutreffen. In vielen Hausgärten wachsen zudem Bäume. Eine 

besonders ortsprägende vielstämmige Rotbuche (Fagus sylvatica) ist am westlichen Rand des Plange-

bietes vorzufinden (Abb. 7, Bestandskarte).  

 

 

  

 

Abb. 3: Straße mit angrenzenden Heckenstruk-
turen im südlichen Teilgebiet 

Abb. 4: Heckenstrukturen, Blick von Süden 
nach Norden 
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Grünflächen:  

Innerhalb des Plangebietes sind nur vereinzelt schmale Streifen mit Verkehrsbegleitgrün an den Straßen-

rändern zu finden (Abb. 8). Diese sind artenarm und beinhalten folgende Arten: 

 

Bellis perennis Gänseblümchen 

Dactylis glomerata Wiesen-Knäuelgras 

Fragaria vesca Wald-Erdbeere (nur auf den westlichen Flächen) 

Galanthus nivalis Schneeglöckchen 

Hedera helix Gemeiner Efeu 

Plantago lanceolata Spitzwegerich 

Poa annua Einjähriges Rispengras 

Senecio vulgare Gewöhnliches Greiskraut 

Taraxacum sect. Ruderalia Gewöhnlicher Löwenzahn 

Urtica dioica Große Brennessel 

 

Außerhalb der nördlichen und südlichen Grenzen des Geltungsbereichs sind größere Flächen mit Wirt-

schaftsgrünland vertreten (Abb. 9). 

 

Gehölze: 

Nordwestlich des Plangebietes befindet sich ein Laubwald, der durch Fagus sylvatica (Rotbuche) geprägt 

wird (Abb. 10). Die charakteristischen Arten der Kraut-, Strauch- als auch Baumschicht sind: 

Laubwald: 

 

Betula pendula Hänge-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cytisus scoparius Besenginster 

Geranium spec. Storchschnabel 

Fagus sylvatica Rotbuche (bestandsbildend) 

Abb. 5: Straße mit angrenzenden Heckenstruk-
turen der Grundstücksflächen im südlichen 
Teilgebiet 

Abb. 6: Kreuzung mit angrenzenden Hecken-
strukturen, Blick von Osten nach Westen 
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Potentilla sterilis Erdbeer-Fingerkraut 

Quercus robur Stieleiche 

Rosa spec. Rose 

Rubus fruticosus agg. Artengruppe Echte Brombeere 

Vinca minor Kleines Immergrün 

 

An der westlichen Grenze des Plangebiets verläuft ein Fichtenforst, der vereinzelt auch einige Laub-

baumarten aufweist (Abb. 11). Folgende Arten konnten verzeichnet werden: 

Nadelwald: 

 

Betula pendula Hänge-Birke (vereinzelt) 

Corylus avellana Hasel (vereinzelt) 

Deschampsia flexuosa Draht-Schmiele 

Dryopteris filix-mas Echter Wurmfarn 

Fagus sylvatica Rotbuche (vereinzelt) 

Ilex aquifolium Europäische Stechpalme (vereinzelt) 

Picea abies Gemeine Fichte 

Rubus fruticosus agg. Artengruppe Echte Brombeere 

Taxus baccata Europäische Eibe (vereinzelt) 

Teucrium scorodonia Salbeiblättriger Gamander 

 

Sonstige Biotope und Nutzungen:  

Südlich grenzt das Plangebiet an Grünflächen an, die überwiegend als Kleingärten und Weideflächen 

genutzt werden (Abb. 12). Vereinzelt sind auf diesen Flächen Obstbäume angepflanzt. An den Randbe-

reichen dieser Grünflächen sind teilweise Gehölzsäume vorzufinden. 

 

 

 

Abb. 7: Mehrstämmige Rotbuche im westlichen 
Gebietsteil 

Abb. 8: Schmaler Streifen mit Wirtschaftsgrün-
land  
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Eingriffsbewertung: 

Die Heckenstrukturen auf den Grundstücksflächen sind recht artenreich und in ihrer Struktur sehr vielfäl-

tig. Vor allem die angepflanzten einheimische Gehölze sind beispielsweise für Vögel als hochwertig 

anzusehen. Im westlichen Gebietsteil sind zwei mehrstämmige Rotbuchen (Fagus sylvatica) vorzufinden. 

Diese werden zum Erhalt festgesetzt. Das innerhalb des Plangebietes anzutreffende Verkehrsbegleitgrün 

weist hingegen keine floristischen oder vegetationskundlichen Besonderheiten auf. 

 

2.4 Artenschutzrechtliche Belange 

Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse 

Als potenziell für geschützte Arten relevante Habitate sind die diversen Bäume und Heckenstrukturen und 

einzelne Gebäudeteile innerhalb der privaten Grundstücksflächen zu nennen. Die teilweise sehr dichten 

Hecken bestehen zum Teil aus einheimischen Gehölzen und können z.B. von Vögeln zum Nisten genutzt 

werden. Gemäß Stellungnahme der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde liegen zudem Hinweise 

auf Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten vor (Baumfalke, Grauspecht, Ringdrossel, Braunkehl-

chen, Trauerschnäpper, Rot- und Schwarzmilan, Gartenrotschwanz und Raubwürger). Aufgrund der 

vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen sind im Plangebiet hiervon tatsächlich lediglich Trauerschnäp-

per und Gartenrotschwanz sowie außerdem Haus- und Feldsperling zu erwarten und könnten bei einzel-

nen Bauvorhaben hinsichtlich ihrer Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätte betroffen sein. Entsprechend 

geeignete Vermeidungsmaßnahmen werden im Bebauungsplan aufgeführt (siehe unten).  

Abb. 9: Wirtschaftsgrünland außerhalb des 
Plangebietes 

Abb. 10: Laubwald nordwestlich des Plangebie-
tes 

Abb. 11: Fichtenforst an der westlichen Grenze 
des Plangebietes 

Abb. 12: Weideflächen und kleingärtnerisch 
genutzte Flächen südlich des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes 
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Eine erhebliche Betroffenheit ist für alle anderen genannten Vogelarten aufgrund ihrer artspezifischen 

Lebensraumansprüche auszuschließen, da die genannten Specht- und Greifvogelarten ihre Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im Wald haben, Braunkehlchen und Raubwürger auf extensiv genutzte Offen-

landbereiche angewiesen sind und die Ringdrossel nicht in Hessen brütet.  

Vorkommen der planungsrelevanten Haselmaus sind aufgrund des vereinzelten Auftretens von Hasel-

sträuchern in den Gärten nicht grundsätzlich auszuschließen. Daher wurde zum Entwurf des Bebauungs-

planes der Hinweis aufgenommen, dass Haselsträucher im Falle einer Rodung im Verhältnis 1:2 durch 

Neuanpflanzungen auszugleichen sind und Höhlenbäume vor Rodungsarbeiten zu kontrollieren sind. Im 

Falle eines Vorkommens sollte das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Hoch-

taunuskreises abgestimmt werden.  

Vorkommen von allgemein weit verbreiteten, aber planungsrelevanten Fledermausarten (z. B. Zwergfle-

dermaus) sind insbesondere im Gebäudebestand potentiell möglich. Daher wurde hierfür zum Entwurf 

des Bebauungsplanes der Hinweis aufgenommen, dass Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- 

oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind und dass 

Baumhöhlen und Gebäude vor Beginn von Rodungs- oder Bauarbeiten auf überwinternde Arten zu 

überprüfen sind. 

 

Artenschutzrechtliches Fazit 

Im Bebauungsplan wird auf die einschlägigen Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die entsprechend zu beachten sind, hingewiesen. Zur Vermei-

dung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng 

geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind in diesem Zusammenhang somit insbe-

sondere 

 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogelar-

ten führen können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen, 

b) Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu kontrollie-

ren, ob geschützte Tierarten anwesend sind, 

c) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. bis 30.09.) durchzufüh-

ren, 

d) Baumhöhlen und Gebäude vor Beginn von Rodungs- oder Bauarbeiten auf überwinternde Arten zu 

überprüfen,  

e) Nistmöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse im Falle der Beseitigung durch das Anbringen und die 

dauerhafte Unterhaltung von Ersatznistkästen im Verhältnis 1:3 auszugleichen, 

f) Haselsträucher im Falle einer Rodung im Verhältnis 1:2 durch Neuanpflanzungen auszugleichen. 

 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. Bei 

konkreten Maßnahmen und Vorhaben wird daher eine frühzeitige Abstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde empfohlen. 
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2.5 Biologische Vielfalt 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ3 

 die Vielfalt der Arten,  

 die Vielfalt der Lebensräume und  

 die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. 

Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch gegenseitig; bestimmte 

Arten sind auf bestimmte Lebensräume und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten 

angewiesen. Der Lebensraum wiederum hängt von bestimmten Umweltbedingungen wie Boden-, Klima- 

und Wasserverhältnissen ab.  

Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten schließlich verbessern die Chancen der einzelnen Art, 

sich an veränderte Lebensbedingungen (z. B. durch den Klimawandel) anzupassen. Man kann biologi-

sche Vielfalt mit einem eng verwobenen Netz vergleichen, ein Netz mit zahlreichen Verknüpfungen und 

Abhängigkeiten, in dem ununterbrochen neue Knoten geknüpft werden. Dieses Netzwerk der biologi-

schen Vielfalt macht die Erde zu einem einzigartigen, bewohnbaren Raum für die Menschen. Wie viele 

Arten tatsächlich existieren, weiß niemand ganz genau. Derzeit bekannt und beschrieben sind etwa 1,74 

Millionen. Doch Expert/Innen gehen davon aus, dass der größte Teil der Arten noch gar nicht entdeckt ist 

und vermuten, dass insgesamt etwa 14 Millionen Arten existieren. Das internationale Übereinkommen 

über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention) verfolgt drei Ziele: 

 den Erhalt der biologischen Vielfalt, 

 die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 

 den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 

Da das Plangebiet keine besondere Bedeutung für die biologische Vielfalt besitzt, treten diesbezüglich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen auf. 

 

2.6 Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild im Einwirkungsbereich des Vorhabens wird derzeit vor allem durch Waldflächen und 

in Teilbereichen durch Grünland und dem Siedlungsbereich des Ortsteils Schloßborn geprägt. 

Aus landschaftspflegerischer Sicht sind aufgrund der schon vorhandenen Bebauung im Wesentlichen 

keine erheblichen negativen Auswirkungen bezüglich des hier zu betrachtenden Schutzgutes zu erwar-

ten. Da die Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet auf 600 m² festgesetzt wird 

und je angefangene 300 m² nur eine Wohnung je Wohngebäude zulässig ist, trägt die vorliegende Pla-

nung auf lange Sicht gesehen positiv zum Landschaftsbild bei. 

 

2.7 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 

Nur wenige Meter westlich des Plangebiets liegt das FFH-Gebiet Nr. 5716-309 Dattenberg und Wald 

westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbach. In rd. 1 km Entfernung in südlicher Richtung befindet sich 

das FFH-Gebiet Nr. 5816-310 Neumühle bei Schloßborn (Abb. 13). 

 

 FFH-Gebiet DE-5716-309 Dattenberg und Wald westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbach:  

 

3 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Stand: 06/2010): Informationsplattform www.biologischevielfalt.de 
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Als Erhaltungsziele des 861,56 ha großen FFH-Gebietes werden verschiedene Lebensraumtypen 

(Hainsimsen-Buchenwald, Fließgewässer mit flutender Unterwasservegetation, Magere Flachland-

Mähwiesen, Natürliche eutrophe Seen, Schlucht- und Hangmischwälder) sowie eine Vielzahl von Arten 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie angeben. Da diese Lebensraumtypen im Plangebiet nicht vorkommen, 

ist durch das Vorhaben mit keiner erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele dieses Gebietes 

gemeinschaftlicher Bedeutung zu rechnen.  

 

 FFH-Gebiet DE-5816-310 Neumühle bei Schloßborn: 

Als Erhaltungsziele werden die Lebensraumtypen Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfig und 

tonigschluffigen Böden und Magere Flachland-Mähwiesen angegeben. Zudem soll die Population des 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) in diesem 26,28 ha großen FFH-Gebiet 

gesichert werden. Aufgrund fehlender funktionaler Zusammenhänge zwischen dem Vorhabensbereich 

und den aufgeführten Lebensräumen bzw. den Habitatansprüchen des Wiesenknopf-Ameisenbläulings 

ist durch das Vorhaben mit keiner erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele zu rechnen.  

 

Fazit 

Im Zuge der vorliegenden Planung können erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele von Natu-

ra-2000-Schutzgebieten im Ergebnis ausgeschlossen werden. Eine Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung 

wird vorliegend nicht erforderlich.  

 

2.8 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

 Siedlung/Wohnen 

Da das Plangebiet bereits von Wohnbebauung geprägt ist, sind in Bezug auf dieses Schutzgut keine 

Konflikte durch die Planung zu erwarten.  

 

 Erholung 

Das Plangebiet wird derzeit schon als Wohngebiet genutzt. Außerhalb der Grenzen des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes befinden sich nördlich und westlich Waldflächen, im südlichen Bereich zum 

Teil als Weideflächen genutztes Grünland und östlich grenzt Wohnbebauung an. Aufgrund des Aus-

gangszustandes und des sich nicht ändernden Umfangs der Flächeninanspruchnahme durch den Be-

bauungsplan ergeben sich keine nachhaltigen Auswirkungen auf den Aspekt Erholung. 

 

2.9 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter werden durch die Maßnahme voraussichtlich nicht betroffen. Sollten im 

Rahmen von Erdarbeiten dennoch unerwartet Hinweise auf Bodendenkmäler auftreten, ist umgehend die 

dafür zuständige Behörde zu informieren. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu 

erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 
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3 Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung 

Westlicher Teilbereich 

Der Bebauungsplan setzt in Anlehnung an die Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für das Allge-

meine Wohngebiet Nr. 1 eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,3 fest. Die Festsetzung bleibt damit hinter 

den Festsetzungen des bisher im westlichen Teilbereich gültigen Bebauungsplanes „Vor dem Datten-

berg“ von 1964 einschließlich der 1. Änderung von 1979 zurück. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei 

der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 

Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 

die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die 

Grundflächen dieser Anlagen jedoch um bis zu 50 % und höchstens bis zu einer Grundflächenzahl von 

GRZ = 0,8 überschritten werden. Hierbei ist beachtlich, dass der Bebauungsplan „Vor dem Dattenberg“ 

von 1964 unter Geltung der damaligen BauNVO i.d.F. von 1962 und die 1. Änderung des Bebauungspla-

nes unter Geltung der damaligen BauNVO i.d.F. von 1977 aufgestellt wurden und im Zuge der Aufstel-

lung des vorliegenden Bebauungsplanes die Baunutzungsverordnung nunmehr in der aktuell rechtsgülti-

gen Fassung Anwendung findet. So wurden nach der Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO i.d.F. von 1962 

und 1977 die Grundflächen von Nebenanlagen i.S.d. § 14 auf die zulässige Grundfläche nicht angerech-

net. Das gleiche galt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Ab-

standsflächen zugelassen werden können (1962) bzw. für Balkone, Loggien, Terrassen sowie für bauli-

che Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig sind oder 

zugelassen werden können (1977). Die Regelungen der BauNVO i.d.F. von 1962 und 1977 fallen dem-

nach zunächst weniger restriktiv aus, da unter Anwendung der früheren Fassungen der Baunutzungsver-

ordnung grundsätzlich keine Obergrenze der zulässigen Überschreitung gilt.  

Die vorliegend festgesetzte Grundflächenzahl von GRZ = 0,3 kann nach der BauNVO durch die o.g. in 

der aktuellen Fassung des § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten baulichen Anlagen um bis zu 50 % und 

somit bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von GRZ = 0,45 überschritten werden. Mithin wird der 

Abb. 13: Lage des Plangebiets zu Natura-2000-Gebieten (Quelle: natureg.hessen.de,   
Stand: 26.02.2016) 
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Umfang an zulässiger Versiegelung innerhalb des Plangebietes nunmehr erstmalig auf einen Wert von 

maximal 45 % der Grundstücksflächen begrenzt. Da somit im Rahmen der vorliegenden Planung für den 

westlichen Teilgeltungsbereich keine zusätzlichen, über das bisher im Bebauungsplan „Vor dem Datten-

berg“ (1964) inklusive der 1. Änderung (1979) zulässige Maß hinausgehenden Eingriffe vorbereitet wer-

den, bedarf es in diesem Falle keiner Eingriffs- und Ausgleichsplanung. 

Östlicher Teilbereich 

Bei der Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung für den östlichen Teilbereich ist zu 

berücksichtigen, dass die bisher unbeplanten Teilflächen des Plangebietes als sog. im Zusammenhang 

bebauter Ortsteil nach § 34 BauGB zu beurteilen sind. Daher treffen hier die Ausführungen von § 34 

Abs. 1 BauGB zu, demzufolge Vorhaben im Bereich der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (sog. 

„Innenbereich“ nach § 34 BauGB) generell dann zulässig sind, wenn sie sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 

der Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist. Des Weiteren müssen die Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt wer-

den. Für Vorhaben, die in dieser Weise zulässig sind, ist gemäß § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB ein Ausgleich 

nicht erforderlich.  

Eine auf der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung basierende Eingriffs-/Ausgleichsplanung wird für 

den vorliegenden Bebauungsplan daher nicht erforderlich. 

 

 

4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung bzw. Nichtdurch-

führung 

 Bei Durchführung: 

Bei Durchführung der Planung wird die Mindestgröße der Grundstücke festgesetzt, sodass eine weitere 

Unterteilung in viele kleine Einzelgrundstücke vermieden wird. Daher werden voraussichtlich weniger 

Flächen versiegelt und bebaut als bei der Nicht-Durchführung. Wie die Bewertungen der Eingriffswirkun-

gen für die einzelnen Umweltbelange zeigen, sind insgesamt geringe Umweltauswirkungen durch das 

Vorhaben zu erwarten. 

 

 Bei Nicht-Durchführung: 

Bei einer Nicht-Durchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die derzeitige Nutzung der Fläche 

fortdauern wird und die einzelnen Grundstücke voraussichtlich weiter unterteilt werden. Dies würde zu 

einer deutlichen Nachverdichtung führen. 

 

 

5 Angaben zu in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

Im Regionalplan Südhessen 2010 / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 wird das Plangebiet bereits 

zum überwiegenden Teil als Wohnbaufläche und in einem Teilbreich im Westen als Gemischte Baufläche 

dargestellt. Das formulierte Planziel sowie die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Bereich des Plangebietes ermöglichen 

und dabei den städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde Glashütten zur Schaffung eindeutiger 

bauplanungsrechtlicher Rahmenbedingungen und zur Wahrung einer städtebaulich geordneten Entwick-

lung im Bereich des Plangebietes folgen.  
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Durch den Bebauungsplan werden bauplanungsrechtlich die Möglichkeiten zur städtebaulichen Nachver-

dichtung geschaffen, gleichzeitig aber aufgrund der absehbaren Kapazitätsgrenzen der verkehrlichen 

Erschließung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit der Ver- und Entsorgung des Plangebietes 

gesteuert. Da der ausgewählte Standort bereits als Wohngebiet genutzt wird und bestandsorientiert 

überplant werden soll, kommen keine Planungsalternativen in Betracht. 

 

 

6 Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvorhergese-

hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 

zur Abhilfe zu ergreifen. Die Gemeinde soll dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der 

Anlage zum BauGB angegebenen Überwachungsmaßnahmen sowie die Informationen der Behörden 

nach § 4 Abs.3 BauGB nutzen. Hierzu ist anzumerken, dass es keine bindenden gesetzlichen Vorgaben 

hinsichtlich des Zeitpunktes und des Umfanges des Monitorings gibt. Auch sind Art und Umfang der zu 

ziehenden Konsequenzen nicht festgelegt. Im Rahmen des Monitorings geht es insbesondere darum 

unvorhergesehene, erhebliche Umweltauswirkungen zu ermitteln. 

In der praktischen Ausgestaltung der Regelung sind vor allem die kleineren Städte und Gemeinden ohne 

eigene Umweltverwaltung im Wesentlichen auf die Informationen der Fachbehörden außerhalb der 

Gemeindeverwaltung angewiesen. Von grundlegender Bedeutung ist insoweit die in § 4 Abs. 3 BauGB 

gegebene Informationspflicht der Behörden. In eigener Zuständigkeit kann die Gemeinde Glashütten im 

vorliegenden Fall nicht viel mehr tun, als die Umsetzung des Bebauungsplanes zu beobachten, welches 

ohnehin Bestandteil einer verantwortungsvollen gemeindlichen Städtebaupolitik ist. Ein sinnvoller An-

satzpunkt ist, festzustellen, ob die Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung umgesetzt wurden. 

 

 

7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der Angaben 

Kurzbeschreibung der Planung: Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemei-

nen Wohngebietes i.S.d. § 4 BauNVO sowie die Sicherung der zugehörigen Erschließung. Der Standort 

des Vorhabens befindet sich im Ortsteil Schloßborn in der Gemeinde Glashütten. Die Größe des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplanes beträgt rd. 15,7 ha.  

Boden und Wasser: Das Plangebiet liegt westlich des Abhangs des Großen und Kleinen Feldbergs (881 

und 825 m ü.NN). Bei den Böden der sich um das Plangebiet befindlichen Gebiete handelt es sich vor-

wiegend um Pseudogleye und teils um Braunerde, die ein mittleres bis hohes Ertragspotenzial besitzen. 

Der Schwerpunkt der Nutzung dieser Flächen liegt in der Forstwirtschaft. Zu den Böden des Plangebietes 

gibt es aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung keine Angaben hinsichtlich der Bodenfunktion. Im 

Süden grenzen Teilgebiete mit einer geringen bis mittleren Bodenfunktion an. Innerhalb des räumlichen 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes existieren keine Oberflächengewässer. Zudem befindet sich 

das Plangebiet nicht innerhalb eines ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebietes. Die einschlägigen 

gesetzlichen Regelungen und Festsetzungen des Bebauungsplans sind in diesem Zusammenhang 

grundsätzlich geeignet, die Eingriffswirkungen für den Boden- und Wasserhaushalt zu minimieren.  

Klima und Luft: Da das Plangebiet bereits von Wohnbebauung geprägt ist, sind keine Veränderungen des 

Klimas für die gesamte Ortslage zu erwarten. Kleinklimatische Auswirkungen werden sich auf das Plan-

gebiet selbst beschränken. 
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Tiere und Pflanzen: Der überwiegende Teil des Plangebietes wird von Hausgärten dominiert. Diese 

weisen häufig Heckenstrukturen auf, die recht artenreich und in ihrer Struktur sehr vielfältig sind. Vor 

allem die einheimische Gehölzarten sind beispielsweise für Vögel als hochwertig anzusehen. Das inner-

halb des Plangebietes anzutreffende Wirtschaftsgrünland weist keine floristischen oder vegetationskund-

lichen Besonderheiten auf. 

Artenschutzrecht: Als potenziell für die Fauna relevantes Biotop sind die diversen Heckenstrukturen der 

privaten Grundstücksflächen zu nennen. Die stellenweise sehr dichten Hecken bestehen zum Teill aus 

einheimischen Gehölzen und könnten von Vögeln zum Nisten genutzt werden. Zur Vermeidung von 

Verbotstatbeständen nach § 44 BNatschG wird auf die im Bebauungsplan enthatenen artenschutzrechtli-

chen Hinweise und Vorschriften verwiesen. 

Landschaft: Das Landschaftsbild im Einwirkungsbereich des Vorhabens wird derzeit vor allem durch 

Waldflächen und in Teilbereichen durch Grünland und dem Siedlungsbereich des Ortsteils Schloßborn 

geprägt. Aus landschaftspflegerischer Sicht sind aufgrund der schon vorhandenen Bebauung im Wesent-

lichen keine erheblichen negativen Auswirkungen bezüglich des hier zu betrachtenden Schutzgutes zu 

erwarten. Da die Mindestgröße der Baugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet auf 600 m² festgesetzt 

wird und je angefangene 300 m² nur eine Wohnung je Wohngebäude zulässig ist, trägt die vorliegende 

Planung auf lange Sicht gesehen positiv zum Landschaftsbild bei. 

Schutzgebiete: Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete sind nicht 

direkt betroffen. Nur wenige Meter westlich des Plangebiets liegt das FFH-Gebiet Nr. 5716-309 Datten-

berg und Wald westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbach. In rd. 1 km Entfernung in südlicher Rich-

tung befindet sich das FFH-Gebiet Nr. 5816-310 Neumühle bei Schloßborn. Da die vorliegende Planung 

jedoch außerhalb der Schutzgebiete stattfindet und der Wirkungsraum der Planung nicht an jene heran 

reicht, sind keine erheblichen Einschränkungen oder erhebliche negative Auswirkungen auf die Erhal-

tungsziele der Natura-2000-Gebiete und des Landschaftsschutzgebietes gegeben. 

Wohnen/Siedlung und Erholung: Durch die Planung sind keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte zu 

erwarten. Das Plangebiet wird derzeit schon als Wohngebiet genutzt. Außerhalb des Plangebietes befin-

den sich nördlich und westlich Waldflächen, im südlichen Bereich zum Teil als Weideflächen genutztes 

Grünland und östlich grenzt Wohnbebauung an. Aufgrund des Ausgangszustandes und des sich nicht 

ändernden Umfangs der Flächeninanspruchnahme durch den Bebauungsplan ergeben sich keine nach-

haltigen Auswirkungen auf den Aspekt Erholung. 

Eingriffsregelung: Eine auf der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung basierende Eingriffs-/Ausgleichs-

planung wird für den vorliegenden Bebauungsplan nicht erforderlich. 

Prognose des Umweltzustands: Bei Durchführung der Planung wird die Mindestgröße der Grundstücke 

festgesetzt, sodass eine weitere Unterteilung in viele kleine Einzelgrundstücke vermieden wird. Wie die 

Bewertungen der Eingriffswirkungen für die einzelnen Umweltbelange zeigen, sind insgesamt geringe 

Umweltauswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten. Bei einer Nicht-Durchführung der Planung ist 

davon auszugehen, dass die derzeitige Nutzung der Fläche fortdauern wird und die einzelnen Grundstü-

cke wahrscheinlich weiter unterteilt werden und daher eine städtebauliche Nachverdichtung erfolgt. 

Alternativenbetrachtung: Im Regionalplan Südhessen 2010 / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 wird 

das Plangebiet bereits zum überwiegenden Teil als Wohnbaufläche und in einem Teilbreich im Westen 

als Gemischte Baufläche dargestellt. Das formulierte Planziel sowie die zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Bereich des 

Plangebietes ermöglichen und dabei den städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemeinde Glashütten zur 

Schaffung eindeutiger bauplanungsrechtlicher Rahmenbedingungen zur Wahrung einer städtebaulich 

geordneten Entwicklung im Bereich des Plangebietes folgen.  
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Durch den Bebauungsplan werden bauplanungsrechtlich die Möglichkeiten zur städtebaulichen Nachver-

dichtung geschaffen, gleichzeitig aber aufgrund der absehbaren Kapazitätsgrenzen der verkehrlichen 

Erschließung sowie auch der begrenzten Leistungsfähigkeit der Ver- und Entsorgung des Plangebietes 

gesteuert. Da der ausgewählte Standort bereits als Wohngebiet genutzt wird und bestandsorientiert 

überplant werden soll, kommen keine Planungsalternativen in Betracht. 

Monitoring: Im Zuge der Überwachung der Umweltauswirkungen kann die Gemeinde im vorliegenden Fall 

nicht viel mehr tun, als die Umsetzung des Bebauungsplans zu beobachten, welches ohnehin Bestandteil 

einer verantwortungsvollen gemeindlichen Städtebaupolitik ist. Ein sinnvoller und wichtiger Ansatzpunkt 

ist, festzustellen, ob die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft umgesetzt wurden.  

 

 

8 Anlagen 

 Bestandskarte der Biotop- und Nutzungstypen im Plangebiet (unmaßstäblich verkleinert) 
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 Der Gemeindevorstand 

der Gemeinde Glashütten/HTK 
 

 
 

Beschlussvorlage 
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026 

 
 

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen 

Glashütten, den 25.06.2021 78/GV/XIX Amt I -As/wg 

 
Federführendes Amt Hauptamt (1) 
Beteiligte/s Amt/Ämter  

 
Beratungsfolge Termin Bemerkung 
Gemeindevorstand 28.06.2021 beschließend 
Gemeindevertretung 15.07.2021 beschließend 
Gemeindevertretung 03.09.2021 beschließend 

 
 
Wahl von Gemeindevertretern und sachkundigen Einwohnern in die Kommission für 
Wald- und Klimaschutz 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Gemeindevertretung wählt … , … und …. als Gemeindevertreter in die Kommission 
für Wald- und Klimaschutz 
 
2. Die Gemeindevertretung wählt …, …, …, und … als sachkundige Einwohner in die Kom-
mission für Wald- und Klimaschutz 
 
 
Erläuterungen: 
 
Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 14.06.2021 beschlossen, die Kommission 
Wald- und Klimaschutz zu bilden. 
 
Die Fraktionen werden darüber informiert, dass neben dem Bürgermeister, der gem. § 72 
Abs. 3 HGO den Vorsitz führt, 10 weitere Mitglieder, davon 3 Mitglieder aus dem Gemeinde-
vorstand, 3 Gemeindevertreter und 4 sachkundige Bürger der Kommission angehören sollen. 
In der Kommission sollen alle 6 in der Gemeindevertretung vertretenen Fraktion mit einer 
Person vertreten sein. 
 
Bei den sachkundigen Einwohnern sollte ein einheitlicher Wahlvorschlag eingereicht werden. 
 
 
 
Thomas Ciesielski 
Bürgermeister 
 



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Glashütten/HTK

Antrag
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen

Glashütten, den 17.09.2020 324/GV

Antragsteller

Beratungsfolge Termin Bemerkung
Gemeindevertretung 02.10.2020 beschließend
Haupt- und Finanzausschuss 03.11.2020 vorberatend
Gemeindevertretung 13.11.2020 beschließend
Ausschuss für Umwelt, Bau und Infra-
struktur 20.01.2021 vorberatend

Gemeindevertretung 29.01.2021 Sitzung wurde abgesagt!
Gemeindevertretung 19.02.2021 beschließend
Gemeindevorstand 14.06.2021 beschließend
Gemeindevorstand 28.06.2021 beschließend
Gemeindevertretung 15.07.2021 beschließend

Antrag der FDP- und CDU-Fraktion betreffend Information und Aufklärung über
Trinkwasserknappheit und Wassersparmaßnahmen

Antrag:

Der Gemeindevorstand möge

1. prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Bevölkerung von Glashütten
angesichts der in den Sommermonaten drohenden Trinkwasserknappheit (neben der
Durchführung der Trinkwasser-Gefahrenabwehrverordnung)

1.1. über die genauen Gegebenheiten und Besonderheiten der Trinkwasserversorgung von
Glashütten zu informieren,

1.2 über mögliche und sinnvolle Wassersparmaßnahmen in Haushalt und Garten
aufzuklären,

1.3 vor der Einführung von Verboten nach der Gefahrenabwehrverordnung über den Stand
der drohenden Trinkwasserknappheit zu warnen und zu informieren

und

2. In dem Zusammenhang soll die Fördermöglichkeit von Zisternen, insbesondere von
Brauchwasserzisternen im Haushalt geprüft werden.

3. Ferner sollen Maßnahmen zur weitestgehenden Vermeidung von versiegelten
Flächen entworfen werden und der Einsatz von Rigolen geprüft werden

Spätestens im Mai 2021 der Gemeindevertretung konkret durchführbare Vorschläge vorle-
gen.
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Begründung:

Mit der Gefahrenabwehrverordnung Trinkwasser wird der Gemeinde ermöglicht auf den Kli-
mawandel und die dadurch auch in unseren Breiten in den Sommermonaten um sich greifen-
de Trockenheit zu reagieren und bei Trinkwassernotstand entsprechende mit Bußgeld be-
wehrte Verbote der Trinkwasserverschwendung auszusprechen und zu sanktionieren.

Derartige Verbote können allerdings immer nur das „letzte Mittel“ sein. Auch steht und fällt
die Wirksamkeit und Effektivität derartiger Verbote mit der Einsicht und Mitwirkung der örtli-
chen Bevölkerung.

Besser ist es, wenn die Verbote mangels Notstands gar nicht ausgesprochen werden
müssen. Dazu ist die Bevölkerung umfassend über das Glashüttener Trinkwasserkonzept
(einschließlich der Wasserressourcen, Förderkapazitäten und Bedarfsmengen) und geeigne-
te und sinnvolle Wassersparmaßnahmen zu informieren und auf dem Laufenden zu halten.
Sie soll dadurch in die Lage versetzt werden, sparsam mit der Ressource Trinkwasser umzu-
gehen und in Haushalt und Garten einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Trinkwas-
ser zu leben. Denkbar wäre z.B. eine Wasserfibel bzw. Broschüre als Postwurfsendung/Falt-
blatt/Beilage zum Amtsblatt/auf der Internet Homepage, evtl. mit weiterführenden Links.

Sollte sich dennoch ein Trinkwassernotstand abzeichnen, dann sollte die Bevölkerung über
geeignete Medien bereits im Vorfeld auf die drohende Gefahr hingewiesen und tagtäglich auf
dem Laufenden gehalten werden, so dass die Chance genutzt werden kann, einen Notstand
doch noch abzuwenden oder seine Auswirkungen abzuschwächen. Denkbar wäre z.B. eine
Wasserampel auf der Website oder die Einführung verschiedenster Vorwarnstufen, je nach
Dringlichkeit.

Gez. S. John
Fraktionsvorsitzender FDP

Antwort des Gemeindevorstands:

Hintergrund:

Der Klimawandel und die damit verbundene Zunahme von Extremereignissen hinsichtlich
Trockenheit aber auch extremer Regenereignissen ist seit einigen Jahren in aller Munde. Für
die Gemeinde Glashütten war das Thema Wasserknappheit in den letzten Jahrzehnten eher
ein theoretisches Problem. Die letzten drei Dürrejahre haben sowohl bei unseren Wasserres-
sourcen als auch in der Wahrnehmung der Bürger einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Nur knapp konnte der Wassernotstand vermieden werden, auch mit einer gehörigen Portion
Glück, denn durchaus nicht selbstverständlich, haben alle Brunnen bzw. die Aufbereitungs-
technik tadellos funktioniert, das heißt es gab keinerlei relevante Störungen während der
letzten drei Sommer.

Im vorher bekannten Rekordsommer 2003 gab es keinerlei Engpässe bei der Wasserversor-
gung, und das bei immerhin fast 6300 Bürger gegenüber heute nur noch etwas über 5700
Einwohnern (einschl. Nebenwohnungen). Wenn auch die Gemeinde im Vergleich zu anderen
Kommunen des Hochtaunuskreises relativ gut aufgestellt ist, nicht zuletzt aufgrund der lei-
stungsstarken Brunnen aus Schloßborn, besteht mittelfristig Handlungsbedarf. Aus diesem
Grund hat der Gemeindevorstand bereits im vergangenen Jahr ein Auftrag zur Bestandsana-
lyse bzw. zur Erarbeitung eines Konzepts zur Verbesserung bzw. zur Sicherstellung der
Wasserversorgung in den nächsten Jahrzehnten an ein Hydrogeologisches Büro erteilt.
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Unter dem Eindruck des zukünftig häufiger drohenden Wassernotstands in den Sommermo-
naten hat die Gemeindevertretung auf Antrag der FDP-Fraktion beschlossen folgende Fra-
gen zu beantworten:

1 Informationen zur Trinkwasserversorgung

1.1. Besonderheiten der Trinkwasserversorgung von Glashütten.

Betrachtet man die Wasserversorgung von Glashütten gibt es gleich mehrere Besonderhei-
ten. Erste Besonderheit ist, dass sich die Gemeinde Glashütten zu 100% selbst versorgt.
Dies führt natürlich auch dazu, dass es keine Infrastruktur für eine zusätzliche externe Was-
serversorgung gibt. Insgesamt gibt es zur Versorgung der Gemeinde Glashütten 4 Schürfun-
gen und 5 Tiefbrunnen. Die Schürfung „Graue Wiese“ in Oberems wird aufgrund ihrer gerin-
gen Ergiebigkeit und der dort regelmäßig vorhandenen Trübung kaum genutzt. Derzeit wer-
den Maßnahmen zur bessern Nutzbarkeit geprüft. Von den Tiefbrunnen befinden sich 3 im
Ortsteil Schloßborn und 2 in Glashütten. Die leistungsstärksten Brunnen befinden sich im
Ortsteil Schloßborn (Brunnen IV u. V). Sie sind quasi das Rückgrat der sommerlichen Was-
serversorgung.

Eine weitere Besonderheit bzw. ein zusätzliches Ausfallrisiko besteht in der Tatsache das die
Brunnen Tiefbrunnen III, IV an einer gemeinsamen Stromleitung hängen. Gäbe es hier eine
Störung würden gleich 2 Brunnen ausfallen.

Insgesamt betrachtet haben wir einen guten Mix zwischen oberflächennahen Schürfungen
und Tiefbrunnen unterschiedlicher Tiefe. Dies sorgt für relative Stabilität im Dargebot unserer
Wasserversorgung. Nur aus diesem Grund konnten wir die letzten 3 Rekordsommer überste-
hen ohne den Wassernotstand ausrufen zu müssen.

1.2. Sinnvolle Wassersparmaßnahmen

In dem Informationspapier der Stadt Kronberg zur Wasserampel befindet sich eine gute
Übersicht über die einzelnen Verbräuche eines durchschnittlichen Haushalts. In der Hoch-
rechnung auf den traditionell höheren Durchschnittsverbrauch in Kronberg wird angenom-
men, dass der Mehrverbrauch fast ausschließlich bei der Gartenbewässerung bzw. für Pools
verwendet wird.

Für Glashütten würden wir annehmen, dass zum einen der gewerbliche Anteil am Durch-
schnittsverbrauch gegen Null geht. Im Übrigen dürfte sich der Verbrauch ähnlich verhalten.
Der Durchschnittsverbrauch in Glashütten liegt zwischen den Verbrauchszahlen des Bun-
desdurchschnitts und dem Kronberger Verbrauch.

Auffallend ist, dass sich der Verbrauch im Hochsommer bei Trockenheit fast verdreifacht. Für
Uns ein Hinweis, dass auch bei uns ein Hoher Wasserbedarf für Pools und Garten besteht.
Da gerade in diesen Perioden unsere Wasserversorgung an ihre Grenzen kommt sehen wir
das wichtigste Sparpotential in der Reduzierung der Gartenbewässerung, idealer Weise über
die Verwendung von Regenwasser. Damit dies funktionieren kann, präferieren wir den Bau
von möglichst großen Zisternen.

Anfang der 90er Jahre wurde für die Gemeinde ein Prokopfverbrauch von über 165 Liter pro
Einwohner und Tag prognostiziert. Auch dank der vielen seit dieser Zeit gebauten Zisternen
konnte der Frischwasserverbrauch um rd. 30 Liter gesenkt werden. Der Gro der Zisternen
hat ein Volumen von wenigen Kubikmetern, was dazu führt, dass diese nach wenigen Wo-
chen oder Tagen Trockenheit lehr sind, oder komplett mit Trinkwasser befüllt sind.

Auch im Haushalt gibt es Sparpotential, was ausgenutzt werden kann. Die Möglichkeiten
hängen aber von der jeweiligen Situation der einzelnen Haushalte ab. Auch hier gibt das
Infopapier der Stadt Kronberg einen Eintruck des Potentials. Auf Wunsch könnte z.B. mit
einem Flyer über mögliche Wassersparmaßnahmen informiert werden. Selbstredend könnte
der Inhalt auch auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht werden.
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1.3. vor Einführung von Verboten nach der Gefahrenabwehrverordnung über den Stand

der drohenden Trinkwasserknappheit zu warnen.

In den vergangenen Jahren wurde der Wasserknappheit bereits mittels Sparapellen auf un-
serer Homepage und im Amtsblatt entgegengewirkt. Mittels „Wasserampel“ nach dem Vor-
bild benachbarter Kommunen bekäme dies einen etwas offizielleren Charakter.

Nicht gänzlich geklärt ist der Begriff „Wassernotstand“, heißt ab wann wird zukünftig der
Wassernotstand ausgerufen. Verwaltungsintern wurde vorübergehend festgelegt, den Was-
sernotstand auszurufen, wenn die erforderliche Löschwasserreserve nicht mehr garantiert
werden kann.

Ein praktisches Problem stellt das amtliche Veröffentlichungsorgan dar. Wird ein Artikel für
das Amtsblatt verfasst, ist dieser bei Veröffentlichung nicht selten obsolet geworden.

2. Fördermöglichkeit von Zisternen

Eine bundeseinheitliche Förderung zur Regenwassernutzung bzw. zum Bau von Zisternen
gibt es nicht. Einige Bundesländer fördern Maßnahmen dieser Art. Für Hessen konnte leider
kein aktuelles Förderprogramm gefunden werden. Auch eine Nachfrage bei der unteren
Wasserbehörde blieb ergebnislos.

3. Maßnahmen zur Vermeidung von versiegelten Flächen sowie der Einsatz von Rigolen

Eine Versieglung von Flächen kann, neben dem Einsatz von Zisternen auch über entspre-
chende Wahl von Pflaster für Park- und Gehwegflächen vermieden werden. Der Einsatz von
Flachdächern vermeidet keine direkte Versiegelung, vermindert aber den Abfluss von Re-
genwasser bzw. erhöht den Grad der Verdunstung. Dieser Effekt wird bei einer
Dachbegrünung verstärkt.

Das derzeit in Arbeit befindliche Gutachten zu unserer gemeindlichen Wasserversorgung
wird sich inhaltlich auch mit der Thematik Grundwasserneubildung, insbesondere im Umfeld
unserer Schürfungen, befassen. Wir erwarten hierzu Empfehlungen zur Verbesserungen der
Leistungsfähigkeit unserer Schürfungen als einen Baustein zur längerfristigen Sicherstellung
der Wasserversorgung.

Was den Einsatz von Versickerungsanlagen, so auch der Einsatz von Rigolen angeht gibt es
einiges zu beachten. Grundsätzlich soll Regenwasser über die belebte Bodenzone zur Ver-
sickerung gebracht werden. Weitere Details wie Grenzabstände, Verschmutzungsgrat –und
Art, Versickerungsfähigkeit des Bodens etc. sind hierbei zu beachten. Die beigefügte
Präsentation aus dem „Schwalm-Eder-Kreis“ gibt hierzu einige Informationen. Aufgrund der
Komplexität ist hier eine Fachplanung oder zumindest eine entsprechende Beratung im Ein-
zelfall zu empfehlen. Gegebenenfalls lohnt auch eine Anfrage bei der unteren
Wasserbehörde.

Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen die seitens der Gemeinde Glashütten umgesetzt
werden können um die Wasserversorgung zukünftig im Angesicht des stattfindenden Klima-
wandels sicherzustellen. Das derzeit in Arbeit befindliche Gutachten wird hierüber noch Auf-
schluss geben.

Es ist davon auszugehen, dass es Bündel von Maßnahmen geben wird. So soll das vorhan-
dene Dargebot durch Erschließung eines neuen Tiefbrunnens und bestenfalls Verbesserung
der vorhandenen Aufbereitungstechnik erhöht werden. Gleichzeitig muss auf der Verbrau-
cherseite Wasser eingespart werden -–dies betrifft selbstverständlich auch den gemeindli-
chen Wasserverbrauch.
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Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Anlage(n):
(1) 3584 Kronberger Wasserampel
(2) Einleitung u.Versickerung von Regenwasser-Bürgerinfo
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Schwalm-Eder-Kreis

Einleitung und Versickerung 
von Regenwasser
im Zusammenhang mit der Einführung 
der gesplitteten Abwassergebühr

Dipl.-Ing. Elmar Petrin
Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises
Fachbereich 32.2: Wasser- u. Bodenschutz
34576 Homberg/Efze
Tel. 05681/775-339
E-Mail: Elmar.Petrin@schwalm-eder-kreis.de

Schwalm-Eder-Kreis

2

Überblick

• Regenwasserbewirtschaftung

• Rechtsgrundlagen (Wasserrecht)

• Technische Regeln

• Einleitung in oberirdische Gewässer

• Versickerung

• Beispiele
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Schwalm-Eder-Kreis
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Regenwasserbewirtschaftung

Die schnelle Ableitung des Niederschlags-
wassers hat negative Auswirkungen auf den 
natürlichen Wasserhaushalt:

• Verschärfung der Hochwasserabflüsse
• Verminderung der Grundwasserneubildung
• Verminderung des Niedrigwasserabflusses in Gewässern
• Verschmutzung der Gewässer

Schwalm-Eder-Kreis

4

Rangfolge der Regenwasserbewirtschaftung

1. Minimierung versiegelter Flächen

- flächensparende Bebauung
- wasserdurchlässige Befestigungsmaterialen
- entsiegeln vorhandener Befestigungen
- Gründächer nachrüsten (Garage, Carport, …)

2. Regenwasserversickerung

- Flächen- oder Muldenversickerung
- Sickergräben oder Rigolenversickerung
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Schwalm-Eder-Kreis

5

Rangfolge der Regenwasserbewirtschaftung

3. Regenwassernutzung

- Speicherung in Zisternen und Nutzung für
Gartenbewässerung
Reinigungszwecke
(Toilettenspülung)

4. Verzögerte Ableitung

- Teiche, Feuchtbiotope
- Regenrückhaltebecken
- offene Grabensysteme

Schwalm-Eder-Kreis

6

Rechtsgrundlagen

§ 55 (2) WHG von 2009 
Grundsätze der Abwasserbeseitigung
„Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, 
verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 
entgegenstehen“
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Schwalm-Eder-Kreis

7

Rechtsgrundlagen

§ 37 (4) HWG von 2010
Abwasserbeseitigungspflicht

„ Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von 
der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn 
wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht 
entgegenstehen. “

§ 37 (5) HWG
„ Die Pflicht zur Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 und zur 
Überlassung des Abwassers nach Abs. 3 entfällt für 

… Niederschlagswasser, das verwertet, verrieselt oder 
versickert wird …“

Schwalm-Eder-Kreis

8

Rechtsgrundlagen

§ 19 (1) HWG
Gemeingebrauch

„ Jede Person darf … in natürliche fließende Gewässer 
Quell-, Grund- und Niederschlagswasser einleiten, 
soweit keine nachteilige Veränderung des Wasserhaus-
halts zu besorgen ist …“

Erlass des Hess. Umweltministeriums vom 02.05.1994
„Soweit möglich, ist das Niederschlagswasser aus 
Vorsorgegründen im Hinblick auf einen bestmöglichen 
Schutz des Bodens und des Grundwassers über die 
belebte Bodenzone zu versickern.“
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Schwalm-Eder-Kreis

9

Rechtsgrundlagen

Anlage 2 zur Hessischen Bauordnung (HBO):

Baugenehmigungsfreie Vorhaben nach § 55

Errichtung , Aufstellung, Anbringung 
…
4.2 Leitungen, Einrichtungen und Armaturen für Wasser, 

Abwasser, Niederschlagswasser einschließlich 
zugehörige Sickerschächte …

Schwalm-Eder-Kreis

10

Technische Regeln

• Arbeitsblatt DWA-A 138
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 
von Niederschlagswasser
(April 2005)

• Merkblatt DWA-M 153
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser
(August 2007)

• Arbeitsblatt DWA-A 117
Bemessung von Regenrückhalteräumen
(April 2006)
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Schwalm-Eder-Kreis

11

Technische Regeln

• BWK-Merkblatt M 3
Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an 
Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter 
Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse 
(Juli 2004)

Schwalm-Eder-Kreis

12

Einleitung in oberirdische Gewässer

• Einleitung prinzipiell über ein Regenrückhaltebecke n 
� Bemessung nach DWA A 117
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Schwalm-Eder-Kreis
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Einleitung in oberirdische Gewässer

• Kupfer-, Zink- und Bleidächer führen zu einer 
starken Verschmutzung
� Vorbehandlung nach DWA M 153

- ohne Vorbehandlung tolerierbar ist eine Gesamtfläche
von 500 m²
in einem Gewässerabschnitt von 1000 m Länge

Schwalm-Eder-Kreis

14

Einleitung in oberirdische Gewässer

• Niederschlagswasser von potenziell stark 
verschmutzten Flächen bedürfen einer 
Vorbehandlung 
(Bemessung nach DWA M 153)
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Schwalm-Eder-Kreis
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Einleitung in oberirdische Gewässer 
Erlaubnispflicht

Schwalm-Eder-Kreis

16

Versickerung von Niederschlagswasser

Voraussetzungen:

• Versickerungsleistung des Bodens und die zur Verfüg ung 
stehende Fläche müssen ausreichend groß sein

���� Versickerungstest durchführen (Anleitung: www.emscher-regen.de)
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Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

Versickerungstest:

Schwalm-Eder-Kreis

18

Versickerung von Niederschlagswasser

Versickerungstest:
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Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

Voraussetzungen:

• Abstand zwischen Bodenoberfläche und höchstem 
Grundwasserstand muss ausreichend groß sein

- mind. 1,5 m bei Erlaubnisfreiheit
- mind. 1,0 m bei Erlaubnis (Prüfung u. Bemessung nach M 153)  

• Grundstück liegt außerhalb von Altlasten- bzw. 
Altlastverdachtsflächen

Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

Voraussetzungen:

• ausreichender Abstand zu Gebäuden bzw. 
Nachbargrundstücken (Faustwert 6 m)

Der Abstand ist entspr. der örtlichen Gegebenheiten, 
insbesondere der Hydrogeologie und der Topografie
so zu wählen, dass eine Beeinträchtigung des 
Nachbargrundstücks auszuschließen ist.
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Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• In der Zone II von Trinkwasser- und Heilquellen-
schutzgebieten ist die Versickerung in der Regel 
nicht tragbar

Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Kupfer-, Zink- und Bleidächer führen zu einer starke n 
Verschmutzung
� Vorbehandlung nach DWA M 153

- ohne Vorbehandlung tolerierbar ist eine
Gesamtfläche von 50 m²

• Belastung aus Gewerbe- und Industrieflächen kann nac h 
M 153, Tabelle 3 bewertet werden

• Abfluss von stark und weniger stark belasteten Fläc hen 
grundsätzlich nicht in einer Berechnung mischen
(Verdünnungsverbot)
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Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Versickerung über die belebte Bodenzone ist eine 
Vorbehandlung im Sinne des DWA M 153
und stellt grundsätzlich die bevorzugte Lösung dar

• Breitflächige Versickerung im Regelfall bis zu eine m 
Verhältnis zwischen undurchlässiger Fläche zur 
Versickerungsfläche von 5 : 1
(bei 100 m² Au � 20 m² As)

Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Versickerungsmulde
(max. Tiefe 30 cm)
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Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Gartenteich mit Versickerung über die bewachsene 
Uferfläche

Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Mulden-Rigolen-System
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Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Mulden-Rigolen-System

Quelle: www.muenster.de

Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Versickerung über Dränleitung in der bewachsenen 
Bodenzone (sinnvoll bei hohem Grundwasserstand)
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Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Zisterne mit Rigolenversickerung

Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser

• Schachtversickerung ist aus Sicht des vorbeugenden 
Grundwasserschutzes im Regelfall nicht zulässig
(hier fehlt die biologische Reinigung durch die belebte Bodenzone)

- Für spezielle Anwendungsfälle hat die Industrie Filtersysteme 
zur Vorbehandlung entwickelt

z. B.: Zeichnung:

Fa. Rehau „RAUSIKKO-HYDROCLEAN“

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

(DIBt Z-84.2-5) (bis 1000 m² Fläche)

oder:
www.eurofiltrator.de
www.huber.de
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Schwalm-Eder-Kreis
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Versickerung von Niederschlagswasser 
Erlaubnispflicht

Schwalm-Eder-Kreis
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weiterführende Links:

www.emscher-regen.de

www.berlin.de/umwelt/aufgaben/wasser-regenwasser.html

oder einfach mal „googlen“



 
 Der Gemeindevorstand 

der Gemeinde Glashütten/HTK 
 

 
 

Antrag 
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026 

 
 

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen 

Glashütten, den 08.06.2021 66/GV/XIX 

 
Antragsteller WGS 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkung 
Gemeindevertretung 24.06.2021 vorberatend 
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur 
und Jugend 08.07.2021 vorberatend 

Gemeindevertretung 15.07.2021 beschließend 
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur 
und Jugend 20.07.2021 vorberatend 

Gemeindevertretung 03.09.2021 beschließend 
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur 
und Jugend 07.09.2021 vorberatend 

Gemeindevertretung 07.10.2021 beschließend 
 
Antrag der WGS-Fraktion bezüglich: „Ermittlung des Bedarfs und ggf. Neuanschaf-
fung von Spielgeräten für die gemeindeeigenen Kinderspielplätze“ 
 
 
Antrag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Ermittlung des Bedarfs und daraus resultierend die 
Neuanschaffung von Spielgeräten für die gemeindeeigenen Kinderspielplätze. Vor der Dis-
kussion in der Gemeindevertretung bitten wir zur Bedarfsanalyse um Direktverweis in den 
ASSKJ. 
 
 
Begründung: 
 
Durch eine, im Vorfeld dieses Antrags durchgeführte, nicht repräsentative, Umfrage der 
WGS zum Thema Spielgeräte unserer gemeindeeigenen Spielplätze, wurde ein Mangel an 
geeigneten Spielmöglichkeiten auf bestimmten Spielplätzen, für bestimmte Altersgruppen er-
kannt. Da Kinder unter der Pandemie der vergangenen Monate besonders gelitten haben 
und immer noch leiden, sehen wir die unbedingte Notwendigkeit, wenigstens ausreichende 
und altersgerechte Spielgeräte zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
Gez.: Christoph Klomann, Fraktionsvorsitz der WGS              
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Antrag 
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026 

 
 

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen 

Glashütten, den 10.06.2021 68/GV/XIX 

 
Antragsteller WGS 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkung 
Gemeindevertretung 24.06.2021 vorberatend 
Gemeindevertretung 15.07.2021 beschließend 
Haupt- und Finanzausschuss 24.08.2021 vorberatend 
Gemeindevertretung 03.09.2021 beschließend 

 
Antrag der WGS-Fraktion bezüglich: „Errichtung von Urnenwänden“ 
 
 
Antrag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Errichtung von Urnenwänden auf den gemeindeeige-
nen Friedhöfen. Vor der Diskussion in der Gemeindevertretung bitten wir zur Kostenermitt-
lung um den Direktverweis in den HFA. 
 
 
Begründung: 
 
Die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Immer 
mehr Gemeinden bieten diese Form der Bestattung an und immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger fragen diese Form der Bestattung nach. 
 
 
 
Gez.: Christoph Klomann, Fraktionsvorsitz der WGS              
 



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Glashütten/HTK

Anfrage
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum Drucksachennummer

Glashütten, den 10.06.2021 69/GV/XIX

Antragsteller WGS

Beratungsfolge Termin Bemerkung
Gemeindevertretung 24.06.2021 beschließend
Gemeindevorstand 12.07.2021 beschließend
Gemeindevertretung 15.07.2021 zur Kenntnis

Anfrage der WGS-Fraktion bezüglich: „Abschaffung der Straßenbeitragssatzung

Anfrage:

Die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung in der vergangenen Legislatur, führt ggf. zu
einer Doppelbelastung von Bürgerinnen und Bürgern, die in der näheren Vergangenheit zu
Einmalzahlungen für die Grunderneuerung ihrer Straße herangezogen wurden. Aus diesem
Anlass bittet die WGS um die Beantwortung folgender Fragen:

-Wie hoch waren die durchschnittlichen Einnahmen der Gemeinde pro Jahr, resultierend aus
den Einmalzahlungen der Anlieger für Straßengrunderneuerungen der vergangenen 10 Jah-
re?

-Welche Maßnahmen wurden seitens der Gemeinde ergriffen, die Einnahmeverluste resultie-
rend aus dem Wegfall der Straßenbeitragssatzung, zukünftig auszugleichen?

-Wird ein Teil der zukünftigen Kosten für Straßengrunderneuerungen über eine Anhebung
der Grundsteuer B refinanziert und mit welchem Beitragssatz können Bürgerinnen und
Bürger voraussichtlich künftig rechnen?

-Wie gedenkt der Gemeindevorstand, eine Doppelbelastung von Einmalzahlern aus der
näheren Vergangenheit zu vermeiden?

Begründung:

Bürgerinnen und Bürger, die in der näheren Vergangenheit bereits zu Einmalzahlungen für
die Grunderneuerung ihrer Straße herangezogen wurden, rechnen mit einer zukünftigen
Doppelbelastung. Für diesen Personenkreis ist es wichtig zu wissen, ob und wie hoch sie
zukünftig für Straßengrunderneuerungen über Steuerzahlungen herangezogen werden.
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Antwort des Gemeindevorstandes:

Zwischen 2007 und 2016 sind Straßenbeiträge in Höhen von 776.012,83 € erhoben worden.
Für die Haushalte der Gemeinde im betreffenden Zeitraum ergibt sich damit ein Durchschnitt
von 77.601,-€.

Da gesetzlich vorgeschrieben ist einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, müssen
zukünftige, beitragsfähige Straßenerneuerungen mit in den Haushalt eingearbeitet werden.
Ggfls. hat dies eine Erhöhung der Grundsteuer zur Folge. Der Anteil des beitragsfähigen
Aufwandes für die Entwässerung der Straßen wird im jetzigen Model dem Gebührenhaushalt
zugeschlagen. In der Beantwortung der FDP-Anfrage vom 05.03.2019 (DS.: 49GV) kann
dem angenommenen 10-Jahresplan zur Erneuerung verschiedener Straßen entnommen
werden, wie hoch zukünftige Belastungen sein könnten. Siehe hierzu beigefügten Beschluss.

Eine Berücksichtigung der, in der jüngeren Vergangenheit geleisteten Straßenbeiträge, kann
aus beitragsrechtlicher Sicht nicht erfolgen. Eine Auszahlung als freiwilligen Beitrag seitens
der Gemeinde ist aus haushaltsrechtlicher Sicht ebenfalls problematisch. Insofern ergibt sich
für die Betroffenen eine relative Ungerechtigkeit. Eine gewisse Gerechtigkeit könnte herbei-
geführt werden, wenn man nach Erneuerung der Dattenbachstraße, seitens der Gemeinde-
vertretung das Augenmerk in der näheren Zukunft auf den Ausbau von noch nicht erstherge-
stellten Straßen legen würde. Die Erschließungsbeitragssatzung ist nach wie vor in Kraft.
Beispiele hierfür sind z.B. die Waldstraße, der Eichpfad oder der hintere Teil der Straße Am
Trieb.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Glashütten/HTK

Anfrage
XIX. Wahlperiode 2021 - 2026

Datum Drucksachennummer

Glashütten, den 10.06.2021 67/GV/XIX

Antragsteller WGS

Beratungsfolge Termin Bemerkung
Gemeindevertretung 24.06.2021 beschließend
Gemeindevorstand 28.06.2021 beschließend
Gemeindevertretung 15.07.2021 zur Kenntnis

Anfrage der WGS-Fraktion bezüglich: „Öffentlichkeitsarbeit- Online-Übertragungen
von Gemeindevertretersitzungen.“

Anfrage:

Begründung:

Eine ausreichende Information der Bürgerinnen und Bürger über die Diskussionen in der
Gemeindevertretung ist notwendig zur politischen Willensbildung. Dazu ist der persönliche
Besuch der öffentlichen Gemeindevertretersitzung der geeignetste Weg. Das ist jedoch in
pandemischen Zeiten nicht immer möglich. Und auch in „normalen Zeiten“ für ältere, kranke
oder schwangere Menschen beschwerlich oder unmöglich.

Antwort des Gemeindevorstandes:

Die Übertragung von Sitzungen durch Presse/Medienvertreter muss in der Hauptsatzung
geregelt werden (Auszug Mustersatzung HSGB):

„§ 7 Film- und Tonaufnahmen

In öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung/Ausschüsse/Beiräte sind Film- und Ton-
aufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung oder der Übertragung im
Internet zulässig. Die Film- und Tonaufnahmen sind dem oder der Vorsitzenden vor Beginn
der Sitzung anzuzeigen. Die Medienvertreterin oder der Medienvertreter hat auf Verlangen
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der oder des Vorsitzenden einen Nachweis über ihre oder seine Berechtigung zu führen“.

Die Übertragung von Sitzungen der Gemeindevertretung (via Livestream) muss in der
Geschäftsordnung geregelt werden (Auszug Mustergeschäftsordnung HSGB):

„§ 19 Sitzungsordnung, Sitzungsdauer und Film- und Tonaufzeichnung.

Eine Internetübertragung (sogenannter Live- oder Internetstreaming) im Rahmen des Inter-
netauftritts der Gemeinde unter www.gemeinde-glashuetten.de ist nur zulässig, wenn die
Gemeindevertretung dies beschließt. Dieses gilt nur für die Sitzung der Gemeindevertretung
nicht jedoch für die Ausschüsse und Beiräte“.

Das benötigte Equipment für die Übertragungen muss neu angeschafft werden. Die Kosten
hierfür betragen nach ersten Abfragen rund 10.000 €. Um eine qualitative Übertragung zu
gewährleisten muss auch das Netzwerk entsprechend angepasst werden. Übertragungen
von Sitzungen wären dann nur aus dem Bürgerhaus Glashütten möglich bzw. alle geplanten
Sitzungsorte werden mit einem entsprechenden Netzwerk ausgestattet.

Thomas Ciesielski
Bürgermeister
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